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0 ZUSAMMENFASSUNG 

Das Naturschutzgebiet Auenlandschaft Obere Tideelbe wird durch eine hohe Zahl hoch-

wertiger gesetzlich geschützter Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen (LRT *91E0, LRT 

3270, LRT 6430) geprägt. Dieses sind insbesondere Biotope, die die durch den Gezeiten-

einfluss bedingten naturräumlichen Besonderheiten des Elbeästuars widerspiegeln. Die 

Vorlandflächen werden eingenommen von Tide-Weiden-Auwald, Tide- und Landröhrichten, 

Uferstaudenfluren, Prielen und Flusswatten, die in enger Verzahnung miteinander verbun-

den sind.  

Das Naturschutzgebiet Auenlandschaft Obere Tideelbe besitzt eine bedeutende Rolle im 

Verbund der Schutzgebiete entlang der Elbe, als Wander- und Austauschstrecke, als Le-

bensraum für Teilpopulationen (Trittsteine) und deren genetischen Austausch mit anderen 

Teilpopulationen.  

Leitbild für die Entwicklung im NSG ist eine tidegeprägte naturnahe Auen(wald)landschaft, 

in der Auenwälder, Uferstaudenfluren, einjährige Fluren auf Schlammbänken mit Prielstruk-

turen und Tide- bzw. Landröhrichten in wechselnden Anteilen miteinander vergesellschaftet 

auftreten. 

Der vorliegende Pflege- und Entwicklungsplan konkretisiert die Vorgaben des Integrierten 

Bewirtschaftungsplans Elbeästuar für das Gebiet, stellt bereits genehmigte bzw. in Umset-

zung befindliche Maßnahmen dar und benennt darüber hinaus die anzustrebenden Ent-

wicklungsziele sowie die zur Erhaltung und Entwicklung der hier vorkommenden Fauna und 

Flora erforderlichen Maßnahmen. 

Neben Maßnahmen zum Erhalt/Schutz der Auenwald-Röhrichtkomplexe, der Priele, Flach-

wasserbereiche und Watten (Minimierung von Störungen) werden als vorrangige Maßnah-

men die bereits genehmigten bzw. in der Umsetzung/Detailplanung befindlichen Maßnah-

men genannt, die eine Erweiterung bzw. Optimierung der Tidelebensräume zum Ziel haben: 

- Umgestaltung des Wrauster Bogens 

- Entwicklung eines tidebeeinflussten Flachwassergebietes Spadenlander Busch/Kreet-

sand. 

In den Uferbereichen von Elbe und Dove-Elbe wird als ergänzende Maßnahme die Absen-

kung des Deckwerks in Verbindung mit der Anlage von Schlenzen vorgesehen, um eine 

Verbesserung der Wirksamkeit des Tideeinflusses zu erreichen. Diesem Ziel soll auch an 

geeigneten Standorten im Vorland durch die Neuanlage von Prielstrukturen entsprochen 

werden. 

Als weitere Maßnahmen sind die Umgestaltung der Absetzbecken auf der südlichen Bill-

werder Insel, Maßnahmen zum Erhalt/Entwicklung von Gehölzen/Laubwald feuchter bis 

nasser Standorte ohne Tideeinfluss (Billwerder Insel, Vogelschutzgehölz) sowie die Her-

stellung der ökologischen Durchgängigkeit im Bereich Tatenberger Schleuse zu nennen. 

Die Machbarkeit, einen Verbund der Tide-Biotope im Vorland Obergeorgswerder Haupt-

deich durch Abtrag des Dammes herzustellen, soll geprüft werden. 

Mit Maßnahmen, die der Information der Besucher/Erholungssuchenden dienen, sollen au-

ßerdem zum einen die naturräumlichen Besonderheiten erlebbar gemacht und zum ande-

ren ein Verständnis für die Verbote erreicht und Störungen vermieden werden. 
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1 EINLEITUNG 

1.1 Zielsetzung und Untersuchungsumfang 

Der vorliegende Pflege- und Entwicklungsplan (PEP) bestimmt die Entwicklungsziele für 

das Naturschutzgebiet (NSG) Auenlandschaft Obere Tideelbe sowie die zur Erhaltung und 

Entwicklung seiner Fauna und Flora erforderlichen Maßnahmen. Er ist in enger Abstim-

mung mit der Fachbehörde erstellt worden und bildet die fachliche Grundlage für die Um-

setzung der Entwicklungsziele und die Durchführung der Maßnahmen. Die im Naturschutz-

gebiet genehmigten und z.T. in Realisierung befindlichen Maßnahmen (vgl. Kapitel 1.3 

Sonstige Planungen) werden im PEP nachrichtlich aufgenommen.  

 

Mit der Formulierung des Leitbildes für das NSG wird das langfristig zu erreichende Fernziel 

vorgegeben. Der Maßnahmenplan (Kapitel 7) stellt einen Arbeitsplan dar, mit dem die Ent-

wicklung des Raumes in Richtung auf dieses Ziel vorangetrieben wird. Bei Bedarf können 

Maßnahmenpläne aktualisiert und fortgeschrieben werden, die dann zu einer schrittweisen 

Verwirklichung des Leitbildes führen. 

Der Pflege- und Entwicklungsplan gliedert sich in die Bestandsbeschreibung und den pla-

nerischen Teil. Die Bestandsbeschreibung (Kapitel 4 - 5 und Anhang B) stellt das abiotische 

und biotische Potenzial des Gebietes sowie die Gefährdungen und Vorbelastungen dar. 

Der planerische Teil (Kapitel 6 - 8) formuliert die Entwicklungsziele und die durchzuführen-

den Maßnahmen. Hier sind weiterhin Angaben zum Kostenrahmen und zur zeitlichen Ab-

folge der Maßnahmen sowie zur notwendigen Erfolgskontrolle aufgeführt. 

Neben der Aufarbeitung vorliegender Quellen zum abiotischen und biotischen Potenzial 

des NSG (siehe Quellenverzeichnis) wurden zur Bestandsanalyse von Flora und Fauna 

Auswertungen von aktuellen Kartierungsdaten zu Flora und Fauna vorgenommen. Ergeb-

nisse sind: 

 eine Karte der Biotoptypen im Detaillierungsgrad der Biotopkartieranleitung der BUE 

Hamburg, Amt für Naturschutz, Grünplanung und Energie mit Standortangaben aus-

gewählter Pflanzenarten im NSG, 

 eine Karte mit Angaben zu Brutvogelvorkommen im NSG aus dem Artenkataster der 

BUE, 

 eine Karte mit Angaben zu Vorkommen von Säugetieren und Amphibien im NSG aus 

dem Artenkataster der BUE, 

 eine Karte mit Angaben zu Vorkommen von Libellen, Heuschrecken, Schmetterlingen 

im NSG aus dem Artenkataster der BUE, 

 eine Karte mit Angaben zu Vorkommen von Fischen im NSG aus dem Artenkataster 

der BUE. 

Falls in der Zukunft neuere bzw. weitere Angaben über die biotischen und abiotischen Fak-

toren des NSG vorliegen, wird bei einer bedarfsweisen Aktualisierung des PEP die aktuelle 

Datengrundlage verwendet. 
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1.2 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Bei einem Pflege- und Entwicklungsplan (PEP) handelt es sich gemäß § 10 Absatz 1 des 

Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes um einen Na-

turschutz-Fachplan der Behörde für Umwelt und Energie (BUE). Er ist mit anderen für das 

Gebiet in bestimmten Teilaspekten (z. B. Durchführung von Naturschutzmaßnahmen oder 

Wasser-, Land- und Forstwirtschaft) zuständigen Behörden abgestimmt und insofern be-

hördenverbindlich. 

Werden im PEP genehmigungspflichtige Maßnahmen vorgeschlagen, so wird durch die 

Vorgabe im PEP die notwendige Genehmigung nicht ersetzt, sondern ist vor Durchführung 

der Maßnahme einzuholen (z. B. wasserrechtliche Erlaubnis für den Gewässerausbau). Im 

Einzelfall soll Rücksprache mit der Deichaufsichtsbehörde gehalten werden, ob eine Ent-

wicklungsmaßnahme in Deichnähe durchgeführt werden kann.   

Gegenüber privaten Dritten oder Verbänden besteht keine Verbindlichkeit des PEP. Sofern 

also im PEP Naturschutzmaßnahmen vorgeschlagen sind, die Eigentums- bzw. Pachtinte-

ressen oder satzungsgemäße Aufgaben Dritter berühren, ist vor Durchführung der konkre-

ten Maßnahmen eine entsprechende Zustimmung einzuholen.  

1.2.1 Rechtsgrundlagen 

Folgende Gesetze und Verordnungen dienen in Gänze oder in Teilen als Rechtsgrundlage 

für die Anwendung und Umsetzung des vorliegenden Pflege- und Entwicklungsplanes: 

 Verordnung über das NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe (NSG-VO) in der derzeit 

gültigen Fassung (siehe Anhang A 1), 

 Hamburgisches Gesetz zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes - HmbBNat-

SchAG (HmbGVBl. S. 350, 392), in Kraft getreten am 01. Juni 2010, in der derzeit 

gültigen Fassung 

 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 

BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), in Kraft getreten am 1. März 2010 

zuletzt geändert am 31.8.2015 (BGBl. I S. 1474), in der derzeit gültigen Fassung, 

 Landeswaldgesetz vom 13. März 1978 (HmbGVBl. S. 74 in der derzeit gültigen Fas-

sung, 

 Hamburgisches Jagdgesetz vom 22. Mai 1978 (HmbGVBl. S. 162) in der derzeit gülti-

gen Fassung, 

 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. 

Juli 2009, BGBl. I S. 2585, in Kraft getreten am 1. März 2010 in der derzeit gültigen 

Fassung, 

 Hamburgisches Wassergesetz (HWaG) in der Fassung vom 29. März 2005 (HmbGVBl. 

Nr. 11, S. 97) in der derzeit gültigen Fassung, 

 Wasserrahmenrichtlinie - Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen 

der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. EG Nr. L 327/1 vom 22.12.2000), 
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zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/39/EU vom 12. August 2013 (ABI. EU L 226 

vom 24.08.2013), 

 FFH (Fauna-Flora-Habitat)-Richtlinie - Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung 

der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Pflanzen und Tiere vom 21. Mai 

1992 (ABl. L 206 vom 22. Juli 1992, S. 7), zuletzt geändert durch die Richtlinie 

2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 (ABl. EU Nr. L 158 S. 193), 

 EG-Vogelschutzrichtlinie - Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 (ABl. L 

103, vom 25.4.1979, S. 1) in der kodifizierten Fassung: Richtlinie 2009/147/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung 

der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20, vom 26.01.2010, S. 7), 

 Verordnung über öffentliche Hochwasserschutzanlagen (Deichordnung - DeichO) vom 

27. Mai 2003 (HmbGVBl. 2003, S. 151) in der derzeit gültigen Fassung, 

 Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer (Oberflächengewässerverordnung 

– OGewV) vom 20.6.2016 (BGBl. I S. 1373) in der derzeit gültigen Fassung. 

 

Weiterhin gilt die "Anordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege" (siehe Anhang A 2). 

Die Vorgaben und Ziele des Landschaftsprogramms mit integriertem Arten- und Biotop-

schutzprogramm (LAPRO/AuBS) der Freien und Hansestadt Hamburg sind bei der Erstel-

lung von Pflege- und Entwicklungsplänen zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind die Vor-

gaben und Ziele aus den Fachplänen zum Hamburger Biotopverbund, dem Integrierten Be-

wirtschaftungsplan Elbeästuar und der FFH-Strategie hinzuzuziehen. Die in diesen Pro-

grammen für das NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe formulierten Ziele und Maßnahmen 

sind in Kapitel 6.1 bis 6.2 ausgeführt. Die in den Bewirtschaftungsplänen gem. WRRL ge-

nannten und für das NSG relevanten Ziele und Maßnahmen finden ebenso Berücksichti-

gung (vgl. Kap. 6.3)  

Das NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe ist teilweise gemäß Richtlinie 92/43/EWG, Arti-

kel 4, (bzw. § 32 BNatSchG) als FFH-Gebiet in die Europäische Gemeinschaftsliste aufge-

nommen, auf nationaler Ebene als Besonderes Schutzgebiet gesichert und damit Bestand-

teil des europaweiten Schutzgebietssystems Natura 2000. Die für die Ausweisung als FFH-

Gebiet relevanten Lebensraumtypen, Pflanzen- und Tierarten werden in Kapitel 4.5 aufge-

führt. Maßnahmen, die insbesondere der Pflege- und Entwicklung von FFH-

Lebensraumtypen oder -Arten dienen, sind im Maßnahmenplan kenntlich gemacht. 

1.2.2 Anordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege 

Zuständige Behörde auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbe-

sondere für die Durchführung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und des Ham-

burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes (HmbBNatSchAG) 

und der darauf gestützten Rechtsverordnungen ist nach der geltenden Fassung der „An-
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ordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege“ – Abschnitt I – die Behörde für Umwelt und Energie, soweit in Abschnitt II und fol-

gend nichts anderes bestimmt ist.  

 

Der für das NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe zuständigen Behörde für Umwelt und 

Energie obliegt somit die Umsetzung der in der Verordnung enthaltenen Gebote, die Durch-

setzung der Verbote einschließlich der Ahndung etwaiger Verstöße im Naturschutzgebiet 

und die Erteilung von Befreiungen nach § 67 BNatSchG. Die Durchführung von Maßnah-

men im Rahmen des vorliegenden Pflege- und Entwicklungsplans (oder dessen Entwurfs) 

liegt ebenfalls in der Zuständigkeit der Behörde für Umwelt und Energie. 

Die Behörde für Umwelt und Energie ist auch zuständig für die Übertragung der Betreuung 

des Naturschutzgebietes nach § 24 HmbBNatSchAG. Das Naturschutzgebiet wird durch 

die Gesellschaft für ökologische Planung e.V. (GÖP) sowie dem Angelsport-Verband Ham-

burg e.V. betreut.  

1.2.3 Durchsetzung der Verbote nach § 5 NSG-VO und Ahndung der Ordnungswidrig-
keiten gemäß § 6 NSG-VO 

§ 5 NSG-VO enthält die zur Sicherung des NSG erforderlichen Verbote. Im Rahmen der 

Verwirklichung der Entwicklungsziele kommt daher der Durchsetzung dieser Verbote - ne-

ben den biotoplenkenden Maßnahmen - eine zentrale Bedeutung zu. 

Die Verbote der Naturschutzgebietsverordnung sind den Besuchern unter Hinweis auf Ahn-

dung etwaiger Verstöße nach § 6 der Verordnung in ausreichender Form durch Hinweista-

feln und Veröffentlichungen darzustellen. 

Im Rahmen der Überwachung oder sonst zur Anzeige gelangter Verstöße gegen Verbote 

nach § 5 NSG-VO ist nach dem Ordnungswidrigkeitsrecht vorzugehen. Soweit im Einzelfall 

Verstöße mit Geldbußen zu ahnden sind, kommt nach § 29 Nr. 3 HmbBNatSchAG eine 

Geldbuße bis zu 50.000,-- € in Betracht. Zur Festlegung im Einzelfall ergeben sich nach 

dem Bußgeldkatalog nähere Angaben. 

Im Allgemeinen sind Verstöße mit Bußgeldern ab 25,-- €, bei Verstößen gegen die Verbote 

nach § 5 Abs. 1 Nr.15, Nr. 16, Nr. 18, Nr. 19 NSG-VO (Errichtung von baulichen Anlagen, 

Veränderung der Kulturart eines Grundstückes, seiner Bodengestalt und seines Wasser-

haushaltes, Verunreinigung mit Abfällen und Abwässern) nicht unter 200,-- € zu belegen. 

Darüber hinaus findet bei bestimmten Verstößen auch das Strafgesetz Anwendung (vor 

allem § 329 [3] StGB). 

Im Hinblick auf die konkrete Gefährdung eines Gebietes ist bei der Überwachung vor allem 

auf Verstöße gegen Verbote des § 5 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 12, Nr. 13, 

Nr. 15 NSG-VO (Tiere zu fangen oder zu stören, Pflanzen zu entfernen oder beschädigen, 

Hunde frei laufen zu lassen, zu zelten, im Freien Feuer zu machen, das Gelände mit Abfäl-

len u. ä. zu verunreinigen, das Gelände außerhalb dafür bestimmter Wege zu befahren, zu 

betreten oder zu reiten) zu achten. 
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1.2.4 Zulässigkeit der Maßnahmen des Pflege- und Entwicklungsplans 

Die notwendigen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind im Maß-

nahmenplan des zu erstellenden Pflege- und Entwicklungsplans aufgeführt (Kapitel 7). Sie 

sind nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 NSG-VO freigestellt. 

Zudem besteht nach § 2 Abs. 2 letzter Satz der NSG-VO eine Vorrangregelung für Maß-

nahmen zur Entwicklung neuer Lebensstätten für europäisch geschützte Arten oder Flä-

chen für europäisch geschützte Lebensraumtypen. 

1.2.5 Wiederansiedlungen von Pflanzen und Tieren 

Die Wiederansiedlung oder das Aussetzen von Pflanzen oder Tieren ist nach § 5 Abs. 1 Nr. 

3 und 5 NSG-VO im NSG verboten. Eine Freistellung von diesem Verbot gemäß § 5 Abs. 

2 Nr. 1 NSG-VO besteht nur im Zusammenhang mit Maßnahmen des Naturschutzes. Ge-

nerell kann eine Ansiedlung nur durch Fachleute in vorheriger Abstimmung mit der BUE - 

Amt für Naturschutz, Grünplanung und Energie - als zuständiger Fachbehörde erfolgen. 

 

Die vorgesehenen Anpflanzungen von Weiden, die Ausbringung von Arten der Hartholz-

auen sowie ggf. die Ansaat von Schierlings-Wasserfenchel erfolgen mit autochthonem, 

möglichst vor Ort gewonnenem Pflanz- bzw. Saatgut. 

1.3 Bestehender Pflege- und Entwicklungsplan 

Die Bundesanstalt für Gewässerkunde hat das ökologische Entwicklungspotenzial für die 

Unter- und Außenelbe untersucht und Vorschläge für Maßnahmen zur ökologischen Auf-

wertung auch im Bereich des NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe erarbeitet (BFG 2003). 

Der Integrierte Bewirtschaftungsplan Elbeästuar (IBP, ARBEITSGRUPPE ELBEÄSTUAR 2012) 

zeigt bezüglich der Natura 2000-relevanten Lebensraumtypen und Arten Handlungsbedarfe 

auf, definiert gesamträumliche Erhaltungs- und Entwicklungsschwerpunkte und enthält 

ortsbezogene Maßnahmenvorschläge. Die Ziele und Maßnahmen des IBP werden durch 

einen eigenständigen Managementplan für das NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe als 

Teilfläche des FFH-Gebietes 2526-305 „Hamburger Unterelbe“ weiter konkretisiert. 

 

Sonstige Planungen 

Die Stiftung Lebensraum Elbe (SLE) plant in Abstimmung mit der Behörde für Umwelt und 

Energie (BUE) zur ökologischen Aufwertung des Wrauster Bogens die Herstellung eines 

mit dem vorhandenen Priel verbundenen, zusätzlichen Priels als geeigneten Lebensraum 

für den Schierlings-Wasserfenchel im Osten  sowie eine Deckwerkabsenkung zur Erhöhung 

der Dynamik im Westen des Deichvorlandes. Der Genehmigungsantrag für diese beiden 

Gewässerausbaumaßnahmen ist eingereicht, die Umsetzung ist für das Jahr 2019 vorge-

sehen. Auf Grundlage einer Machbarkeitsstudie erfolgt derzeit die Genehmigungsplanung. 

Ziele und Maßnahmen werden entsprechend dem Planungsstand im Pflege- und Entwick-

lungsplan berücksichtigt. 
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Für den Bereich Spadenlander Busch/Kreetsand liegt ein Planfeststellungsbeschluss zur 

Entwicklung eines tidebeeinflussten Flachwassergebietes vor. Die Maßnahme der Ham-

burg Port Authority wird derzeit realisiert. Ziele und Maßnahmen werden in den Pflege- und 

Entwicklungsplan aufgenommen. 

 

1.4 Natura 2000  

1.4.1 Rechtliche Bestimmungen  

Natura 2000 ist ein mitgliedstaatenübergreifendes rechtsverbindliches Schutzgebietssys-

tem innerhalb der Europäischen Union. Es umfasst die Schutzgebiete nach der Fauna-

Flora-Habitat-Richtlinie und die Schutzgebiete gemäß der EU-Vogelschutzrichtlinie. 

Ziel der FFH-Richtlinie ist es, ein System von zusammenhängenden Schutzgebieten zu 

schaffen. Geschützt werden in den Natura 2000-Gebieten bestimmte Lebensraumtypen 

(Anhang I der FFH-Richtlinie) und Arten (FFH-Richtlinie: Anhang II, Vogelschutzrichtlinie: 

Anhang I, Zugvögel entspr. Artikel 4 Absatz 2). Bezweckt wird mit einem solchen Schutz-

status die Bewahrung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes dieser 

Lebensräume und der Populationen dieser Tier- und Pflanzenarten. Die Gebiete sollen fer-

ner durch geeignete Strukturen vernetzt werden. 

In Deutschland wurde Natura 2000 mit der Umsetzung in nationales Recht durch das Bun-

desnaturschutzgesetz im April 1998 sowie mit entsprechenden Novellen in 2002, 2007 und 

2009 rechtsverbindlich. Mit dem Inkrafttreten des neuen Bundesnaturschutzgesetzes vom 

29. Juli 2009 gelten die dortigen Regelungen zu Natura 2000 für Hamburg unmittelbar. 

Für die Natura 2000-Gebiete sind Maßnahmenpläne aufzustellen, die auch Bewirtschaf-

tungspläne und geeignete Maßnahmen administrativer oder vertraglicher Art im Sinne des 

Artikels 6 Absätze 1 und 2 der FFH-Richtlinie umfassen können. Der vorliegende Pflege- 

und Entwicklungsplan stellt einen derartigen Natura 2000-Managementplan dar und kon-

kretisiert damit die Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen für den Er-

halt bzw. die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Schutzgüter im 

Natura 2000-Gebiet (BNatSchG § 32 Abs. 5).  

Ein Teil dieser Maßnahmen kann auch als Maßnahmen zur Kohärenzsicherung im Sinne 

von § 34 Absatz 5 BNatSchG anerkannt und durchgeführt werden. Voraussetzung für die 

Anerkennung ist stets, dass 

 es sich nicht um eine Maßnahme handelt, die als reine Pflegemaßnahme nicht zu 

einer Verbesserung des Zustands im FFH-Gebiet führt, 

 es sich nicht um eine Maßnahme allein zur Erhaltung sowie zur Vermeidung von Ver-

schlechterungen und Störungen, sowohl für günstig als auch für ungünstig bewertete 

Flächen von FFH-Lebensraumtypen und Habitate von FFH-Arten innerhalb der FFH-

Gebiete, handelt und  

 es sich nicht um eine übliche Maßnahme zur Entwicklung eines günstigen Zustands 

von Flächen von FFH-Lebensraumtypen und Habitaten von FFH-Arten handelt, die 

wegen unterlassener Pflege- oder Schutzmaßnahmen tiefgreifend geschädigt oder 
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degeneriert sind und bei denen insofern das Verschlechterungsverbot in den FFH-

Gebieten unbeachtet blieb.  

Diese Anerkennungsvoraussetzungen gelten anlog auch für die Schutzgüter der EU-

Vogelschutzrichtlinie. Maßnahmen, die aus Sicht der Fachbehörde zur Kohärenzsicherung 

in Frage kommen, sind in den Maßnahmenblättern in der Zeile "Ziel Natura 2000" mit einem 

Eintrag gekennzeichnet. Ob eine im Maßnahmenplan gekennzeichnete Maßnahme eine 

geeignete Kohärenzsicherungsmaßnahme für ein bestimmtes Vorhaben darstellt, ist stets 

durch eine Einzelfallprüfung durch den Vorhabensträger zu untersuchen. 

Der Erhaltungszustand der Lebensraumtypen der dem Netz Natura 2000 angehörenden 

Gebiete, der Arten von gemeinschaftlichem Interesse und der europäischen Vogelarten ist 

mit einem Monitoring zu überwachen (BNatSchG § 6 Absatz 3). Über die Ergebnisse des 

Monitorings zu den FFH-Schutzgütern und die im Wesentlichen ergriffenen Maßnahmen 

sind der EU-Kommission alle 6 Jahre ein Bericht vorzulegen.  

Für Arten und Lebensräume, für die ein Gebiet als Natura 2000-Gebiet ausgewiesen wurde, 

gilt ein Störungs- und Verschlechterungsverbot, da der Bewahrung der Naturgüter, auch 

als Beitrag für die menschliche Lebensqualität, Vorrang eingeräumt wird. Dies schließt auch 

negative Einwirkungen von außen auf das Gebiet ein (BNatSchG § 33 Absatz 1).  

Anthropogene Eingriffe in diese Schutzgebiete sind nur sehr eingeschränkt und nur unter 

bestimmten Voraussetzungen möglich. Für alle Vorhaben, die ein solches Natura 2000-

Gebiet erheblich beeinträchtigen könnten, sind Verträglichkeitsprüfungen im Hinblick auf 

die festgelegten Erhaltungsziele des Schutzgebiets durchzuführen (BNatSchG § 34 Absatz 

1). 

Kommt die Verträglichkeitsprüfung zu dem Schluss, dass eine erhebliche Beeinträchtigung 

der FFH-relevanten Schutzgüter zu befürchten ist, so ist das Vorhaben unzulässig 

(BNatSchG § 34 Absatz 2). Abweichend darf ein Vorhaben nur zugelassen werden, wenn 

dies aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses erforderlich ist 

und eine Alternativlösung nicht gegeben ist. Bei der Zulassung sind Ausgleichsmaßnahmen 

vorzunehmen, die den Zusammenhalt (Kohärenz) des Netzwerkes Natura 2000 gewähr-

leisten sollen. Über diese vorgenommenen Kohärenzmaßnahmen ist die EU-Kommission 

zu unterrichten (BNatSchG § 34 Absätze 3 bis 8).  

Schließt das Natura 2000-Gebiet einen prioritären Lebensraumtyp oder eine prioritäre Art 

ein - dies sind Schutzgüter mit europaweit aufgrund ihrer starken Gefährdung hervorgeho-

benem Status (in der FFH-Richtlinie besonders gekennzeichnet: z. B. Auwälder oder 

Schierlings-Wasserfenchel) - so sind die Ausnahmevorschriften für Eingriffe noch restrikti-

ver. Für alle Vorhaben, die nicht der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit 

oder der Herstellung günstiger Umweltauswirkungen dienen, ist dann vor der Entscheidung 

über das Vorhaben eine Stellungnahme der Europäischen Kommission einzuholen 

(BNatSchG § 34 Absatz 4). 
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1.4.2 Natura 2000 in Hamburg 

Hamburg besitzt 16 FFH-Gebiete und 8 EU-Vogelschutzgebiete, die zusammen - ohne den 

Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer - eine Fläche von 6683 ha (8,9 Prozent der Ham-

burger Landesfläche) einnehmen. 

In Hamburg befinden sich nach dem FFH-Bericht für die Berichtsperiode 2007 bis 2012 von 

den 36 insgesamt hier vorkommenden FFH-Lebensraumtypen 22 in einem ungünstigen 

Erhaltungszustand. Von den 80 Hamburger Tier- und Pflanzenarten der FFH-Richtlinie (An-

hänge II, IV und V) befinden sich 47 Arten in einem ungünstigen Erhaltungszustand.  

Für möglichst viele Lebensraumtypen und Arten sollte daher in Hamburg ein günstiger Er-

haltungszustand entwickelt werden. Für die Lebensraumtypen und Arten in einem günsti-

gen Erhaltungszustand sollte dieser erhalten bleiben. 

1.4.3 Natura 2000 im NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe  

Das NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe ist mit Ausnahme der Billwerder Insel Bestandteil 

des FFH-Gebietes DE 2526-305 „Hamburger Unterelbe“ (s. Abbildung).  

 

 
Abbildung 1-1: FFH- Gebiet „Hamburger Unterelbe“ 

 

Das FFH-Gebiet umfasst auf einer Gesamtfläche von 739 ha das von Hochwasserschutz-

anlagen eingefasste limnische Elbeästuar mit Vorland von der Landesgrenze im Osten bis 

zur Querung der A1 über die Norderelbe sowie bis westlich der Querung der A1 über die 
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Süderelbe in Höhe des Hafens Holstenkaten. Die Einmündung der Dove-Elbe ist bis zur 

Tatenberger Schleuse Bestandteil des FFH-Gebietes. Das FFH-Gebiet umfasst die ausge-

dehnteren Vorlandbereiche Bunthäuser Spitze, Overhaken, Overwerder, Kreetsand, Spa-

denländer Spitze sowie auch die schmaleren Vorlandbereiche. 

Die Vorlandbereiche Altengammer Elbwiesen, Borghorster Elbwiesen, Zollenspieker, Heu-

ckenlock und Schweenssand sind als eigenständige FFH-Gebiete geschützt.  

 

Die Flächen des FFH-Gebietes „Hamburger Unterelbe“ lassen auf engem Raum die Vielfalt 

der ursprünglichen Naturlandschaft im Elbe-Urstromtal mit ihrer durch Auendynamik ge-

prägten Geologie und Gestalt erkennen und sind durch die in Teilbereichen vollständig er-

haltene, typische Zonierung des limnischen Elbeästuars über Tief- und Flachwasserberei-

che, Süßwasserwatten, Tide-Röhrichten bis hin zu Tide-Auwäldern einschließlich der darin 

beheimateten artenreichen Lebensgemeinschaften als Ganzes und als Lebensraum für ge-

fährdete und vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten (insbesondere wandernde 

Fischarten und Schierlings-Wasserfenchel) besonders schützenswert.  

 

In Kapitel 4.5 wird das biotische Potenzial im Bereich des NSG Auenlandschaft Obere 

Tideelbe dargestellt, das Grund für die Aufnahme des Gebietes in das Schutzgebietssystem 

Natura 2000 war.  

In Kapitel 6.5.1 werden die Entwicklungsziele im Zusammenhang mit dem Schutzgegen-

stand für das Natura 2000-Gebiet erläutert. 

Im Maßnahmenplan werden Maßnahmen, die den Schutzzielen des Schutzgebietssystems 

Natura 2000 dienen, in Kapitel 7.4 tabellarisch zusammengefasst und auf den Maßnah-

menblättern kenntlich gemacht. 

1.5 Kosten 

Mittel für die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen stehen als Einzelzuweisung beim PSP-

Element 1-292.13.02.003.001 (Aufwendungen für Naturschutzgebiete) der BUE in be-

schränktem Umfang zur Verfügung.  

In welcher Höhe tatsächlich Haushaltsmittel der BUE für die Realisierung des Maßnahmen-

plans zur Verfügung stehen, ist im Voraus oft nicht abschätzbar. Es sollte daher versucht 

werden, weitere Finanzierungsquellen (Ausgleichsmaßnahmen, Sponsoring, Sondermittel 

usw.) zu erschließen. Zusätzlich ist zu prüfen, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen von 

den Besitzern der Flächen durchzuführen sind oder ob vor allem kleinere Maßnahmen eh-

renamtlich durchgeführt werden können.  
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2 LAGE UND UMGEBUNG DES NATURSCHUTZGEBIETES 

Das ca. 246 ha große Naturschutzgebiet Auenlandschaft Obere Tideelbe befindet sich im 

Südosten Hamburgs. Es umfasst in den Gemarkungen Wilhelmsburg, Moorwerder und Bil-

lwerder Ausschlag sowie Kirchwerder, Ochsenwerder, Spadenland, Moorfleet und Taten-

berg belegene Flächen der Norderelbe mit ihrem Vorland, der Bunthäuser Spitze mit dem 

Bunthäuser Sand, des Vorlands bei Gauert, des Wrauster Bogens und des Vorlandes der 

Elbe zwischen Sande und Zollenspieker sowie der Filterbecken der südlichen Billwerder 

Insel, des Vogelschutzgehölzes und des Entleerungsgrabens (südlicher Holzhafengraben). 

 

Das NSG ist auf folgenden Deutschen Grundkarten DK 5 gelegen: 6828, 6826, 7028, 7026, 

7024, 7022, 7222, 7420, 7418, 7618, 7616, 7816. 
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Abbildung 2-1: Naturschutzgebiet Auenlandschaft Obere Tideelbe 
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Die Auenlandschaft Obere Tideelbe gehört zur naturräumlichen Haupteinheit Untere Elbe-

niederung (Elbmarsch). Aufgrund der Genese überwiegen auf den häufig überfluteten 

Standorten Auengleye aus fein- und mittelsandigen Ablagerungen. Auf Teilflächen sind die 

natürlichen Bodenverhältnisse anthropogen durch Aufspülungen etc. stark überprägt. 

Die Flächen des NSG umfassen neben Teilabschnitten der Norderelbe und der Dove-Elbe 

überwiegend Flächen im Vorlandgebiet mit noch vorhandenen bzw. im Rahmen von Kom-

pensationsmaßnahmen neu hergestellten Flachwasser- und Prielstrukturen sowie stromtal-

typischer Vegetation. Bei Hochwasserereignissen wird der gesamte Vorlandbereich über-

flutet. Die Billwerder Insel liegt heute außerhalb des Tideeinflusses. 

Die öffentliche Hochwasserschutzanlage ist in ihrer jetzigen Lage im Wesentlichen in den 

60er Jahren errichtet sowie zum Ende der 90er Jahre an den damals gültigen Bemessungs-

wasserstand angepasst worden und im Zuge dieser Maßnahme in Teilbereichen rückver-

legt worden. Binnendeichs schließt sich an die Hauptdeichlinie entlang der alten Deichlinie 

die typische Deichrandbebauung sowie Landwirtschaftsfläche der Vier- und Marschlande 

an. Die Deichverläufe in Verbindung mit den sich daran anschließenden Vorlandflächen 

sind Zeugen der seit dem 12. und 13. Jahrhundert vorgenommenen Eindeichungen und 

prägende Elemente dieser Kulturlandschaft, gleichwohl sich der Charakter im Zuge von 

Deichvorverlegungen, -begradigungen und -ausbauten bis heute beträchtlich verändert hat. 

 

Die unmittelbar an die Flächen des NSG angrenzenden Bereiche sind überwiegend ge-

schützt als Landschaftsschutzgebiet und liegen in den Schutzgebieten 

- LSG Hamburger Elbe (Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet Hamburger Elbe 

vom 8. August 2017 (HmbGVBl. S. 238) 

- LSG Wilhelmsburger Elbinsel [Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet Wilhelms-

burger Elbinsel vom 28.1.2014 (HmbGVBl. S. 39), zuletzt geändert am 29. September 2015 

(HmbGVBl. S. 250, 255)] 

- LSG Moorfleet [Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in der Gemarkung 

Moorfleet vom 23. März 1976 (HmbGVBl. S. 63), zuletzt geändert am 29. September 2015 

(HmbGVBl. S. 250, 255)] 

- LSG Tatenberg [Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in der Gemarkung Taten-

berg vom 23. März 1976 (HmbGVBl. S. 64), zuletzt geändert am 29. September 2015 

(HmbGVBl. S. 250, 255)] 

- LSG Spadenland [Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in der Gemarkung Spa-

denland vom 19. April 1977 (HmbGVBl. S. 108), zuletzt geändert am 29. September 2015 

(HmbGVBl. S. 250, 255)] 

- LSG Ochsenwerder [Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in der Gemarkung 

Ochsenwerder vom 19. April 1977 (HmbGVBl. 1977, S. 103), zuletzt geändert am 29. Sep-

tember 2015 (HmbGVBl. S. 250, 255)] 

- LSG Kirchwerder [Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in der Gemarkung Kirch-

werder vom 19. April 1977 (HmbGVBl. 1977, S. 100), zuletzt geändert am 29. September 

2015 (HmbGVBl. S. 250, 255)] 

 



2 Lage und Umgebung des NSG  PEP NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe 

24 

In funktionalem Zusammenhang mit dem NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe stehen ins-

besondere die benachbarten Naturschutzgebiete entlang der Elbe: 

- NSG Holzhafen [Verordnung über das Naturschutzgebiet Holzhafen vom 19.3.2013 

(HmbGVBl. S. 90), zuletzt geändert am 16. August 2016 (HmbGVBl. S.381, 384)] 

- NSG Rhee [Verordnung über das Naturschutzgebiet Rhee vom 22.6.1981 (HmbGVBl. S. 

157), zuletzt geändert am 16. August 2016 (HmbGVBl. S.381, 423)] 

- NSG Heuckenlock [Verordnung über das Naturschutzgebiet Heuckenlock vom 19.7.1977 

(HmbGVBl. S. 202), zuletzt geändert am 16. August 2016 (HmbGVBl. S.381, 421)] 

- NSG Schweenssand [Verordnung über das Naturschutzgebiet Schweenssand vom 

13.8.1993 (HmbGVBl. S. 255), zuletzt geändert am 16. August 2016 (HmbGVBl. S.381, 

424)] 

- NSG Zollenspieker [Verordnung über das Naturschutzgebiet Zollenspieker vom 26.4.1988 

(HmbGVBl. S. 66), zuletzt geändert am 16. August 2016 (HmbGVBl. S.381, 410)] 

 

Das NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe, welches z.T. innerhalb des FFH-Gebietes „Ham-

burger Unterelbe“ gelegen ist, liegt zudem benachbart zu folgenden Natura 2000-Gebieten: 

- EU-Vogelschutzgebiet 2426-401 „Holzhafen“ 

- FFH-Gebiet 2526-302 „Heuckenlock/Schweenssand“ 

- FFH-Gebiet 2627-301 „Zollenspieker/Kiebitzbrack“ 

- FFH-Gebiet 2526-332 „Elbe zwischen Geesthacht und Hamburg“ (Niedersachsen) 
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3 EIGENTUMSVERHÄLTNISSE, BESTEHENDE PFLEGE- UND BEWIRT-
SCHAFTUNGSVERTRÄGE 

Die Flächen des Naturschutzgebietes befinden sich überwiegend (zu 85%) in öffentlicher 

Hand. Lediglich Teile des Vorlandbereichs an der Spadenländer Spitze (Flurstück 1428, 

Gemarkung Spadenland; Flurstück 1439, Gemarkung Spadenland; Flurstück 907, Gemar-

kung Tatenberg) ein Flurstück in Moorwerder (Flurstück 559, Gemarkung Moorwerder), ein 

Flurstück in Kirchwerder (Flurstück 1221, Gemarkung Kirchwerder) sowie die Absetzbe-

cken Billwerder Insel (Flurstück 3008, Gemarkung Billwerder Ausschlag) befinden sich nicht 

in öffentlicher Hand. Die nicht in öffentlicher Hand befindlichen Flächen umfassen insge-

samt ca. 37,6 ha. 

 

Gemäß § 5 Absatz 1 Nr. 5 der NSG-Verordnung darf im Naturschutzgebiet nicht geangelt 

werden. Dieses Verbot gilt gemäß § 5 Absatz 2 Nr. 11 nicht für das Angeln oder die Aus-

übung der Fischerei mit Reusen in dafür bestimmten Strecken. 

Es besteht eine Vereinbarung mit dem ASV Hamburg e.V., demgemäß das Angeln auf einer 

Länge von ca. 750m westlich der Tatenberger Schleuse am nördlichen und südlichen Ufer 

der Dove-Elbe, am westlichen Ufer der Norderelbe direkt südlich der Autobahnbrücke, im 

Einmündungsbereich der Goetjenorter Wettern, am Westufer der Norderelbe auf Höhe der 

Einmündung der Straße "In de Huuk" in den Moorfleeter Hauptdeich, im Vorland der Nor-

derelbe im Bereich der Südspitze des Moorwerder Hauptdeichs, am Südende des gegen-

überliegenden Vorlandes (nördlicher Beginn des Gauerter Hauptdeichs), im Vorland bei 

Gauert sowie im Vorland westlich des Zollenspieker Fähranlegers erlaubt ist. Die Fische-

reiausübung mit Reusen und das Angeln vom Boot aus ist in dem zum Bezirksamt Berge-

dorf gehörigem Bereich der Norderelbe zwischen ca. Strom-km 613 und Strom-km 615 er-

laubt. 

 

Mit dem ASV Hamburg e.V. und der Gesellschaft für ökologische Planung (GÖP e.V.) als 

anerkannte Naturschutzvereine besteht zudem eine Betreuungsvereinbarung über das 

Schutzgebiet.  

 

An der Tatenberger Schleuse befindet sich eine Wasserskianlage mit Zugangsstegen, Lie-

ger, Fahrwasserbegrenzungstonnen, Einzelbojen und einer schwimmenden Sprung-

schanze. Diese Nutzung ist gemäß der NSG-Verordnung freigestellt. 
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4 ZUSAMMENFASSUNG BIOTISCHES POTENZIAL 

4.1 Untersuchungs- und Auswertungsumfang 

Für die Erstellung des vorliegenden Pflege- und Entwicklungsplanes wurden vom Amt für 

Naturschutz, Grünplanung und Energie, Abteilung Naturschutz, Daten aus dem Biotop- und 

Artenkataster Hamburgs zur Verfügung gestellt. Diese umfassen die Ergebnisse der Bio-

topkartierung bis zum Jahr 2014, einschließlich der Kartierung der FFH-Lebensräume. 

 

Die Darstellung des Bestandes erfolgt auf Grundlage dieser Daten. Lediglich für den Be-

reich der Spadenländer Spitze wurden die Ergebnisse der im Rahmen der Maßnahme „Op-

timierung von Tidelebensräumen an der Spadenländer Spitze“ durchgeführten Brutvogel-

kartierung ergänzend hinzugezogen. 

 

Für eine ausführliche Beschreibung wird auf Anhang B verwiesen. 

4.2 Biotoptypen 

Das NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe wird insbesondere geprägt durch Biotope, die 

die durch den Gezeiteneinfluss bedingten naturräumlichen Besonderheiten des Elbeästu-

ars widerspiegeln. Die Vorlandflächen werden eingenommen von Tide-Weiden-Auwald, 

Tide- und Landröhrichten, Uferstaudenfluren, Prielen und Flusswatten, die in enger Verzah-

nung miteinander verbunden sind.  

Die Vegetationsabfolge entsprechend dem naturnahen Standortgradienten ist dabei umso 

vollständiger, je größer das der Tide ausgesetzte Vorland und je naturnäher die Gelände-

morphologie ausgestaltet ist.  

 

Der Tide-Weiden-Auwald nimmt ca. 16 % der Fläche des Naturschutzgebiets ein und ist 

unter anderem Standort der in Hamburg gefährdeten Arten Wasser-Greiskraut (Senecio 

aquaticus), Spreizendes Greiskraut (Senecio erraticus), Sumpf-Greiskraut (Senecio palu-

dosus), Bleicher Ehrenpreis (Veronica catenata) und Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe 

conioides). 

Das Tideröhricht nimmt ebenfalls ca. 16 % der Fläche ein. Es wird dominiert von Schilf 

(Phragmites australis). An Störstellen durch Treibselablagerungen oder Windwurf, im Be-

reich kleinerer Priele oder in unmittelbarer Elbnähe entwickeln sich artenreiche Bestände 

mit Arten der Uferstaudenfluren wie z.B. Sumpf-Dotterblume (Caltha palustris). 

Größere offene Stellen in den Röhrichten bzw. randlich werden von für das Elbufer typi-

schen Hochstaudenfluren eingenommen (ca. 2% der Fläche des Naturschutzgebiets) mit 

Arten wie z.B. Echte Engelwurz (Angelica archangelica), Zaun-Winde (Calystegia sepium), 

Kohl-Kratzdistel (Cirsium oleraceum), Rohr-Schwingel (Festuca arundinacea), Mädesüß 

(Filipendula ulmaria), Wasser-Minze (Mentha aquatica). 
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Die vorhandenen, im Rahmen der Biotopkartierung als eigenständige Biotope auskartierten 

Priele, Flusswatten und sonstigen naturnahen Flächen im Wasserwechselbereich der tide-

beeinflussten Flussunterläufe nehmen ca. 3 % der Fläche ein. Als Pioniervegetation der 

Wattflächen stellen sich Schlammuferfluren u.a. mit Lanzettblättrigem Froschlöffel (Alisma 

lanceolata), Nickendem Zweizahn (Bidens cernua), Schwarzfrüchtigem Zweizahn (Bidens 

frondosa), Kröten-Binse (Juncus bufonius), Schlammling (Limosella aquatica), Salz-

Teichsimse (Schoenoplectus tabernaemontani) und Bleichem Ehrenpreis (Veronica caten-

ata) ein. 

Der Flusslauf Elbe (Norder- bzw. Süderelbe) sowie auch die Dove-Elbe sind nur teilweise 

Bestandteil des Naturschutzgebietes und nehmen etwa 30 % des Naturschutzgebietes ein. 

Sie sind gekennzeichnet durch den begradigten, durch Uferbefestigung eingefassten Ge-

wässerlauf. Weitere kleinflächig vorhandene naturnahe Strukturen im Vorland sind Weiden-

gebüsche, Flutrasen und sonstige wechselnasse Stromtalwiesen und –weiden sowie Fluss-

strand. 

Der Bereich der Billwerder Insel steht bisher nicht unter Tideeinfluss. Hier werden die Flä-

chen von den künstlichen Absetzbecken sowie umgebenden Gehölzen bestimmt. Einge-

streut finden sich zwei Kleingewässer. Das an diese Fläche südöstlich anschließende sog. 

Vogelschutzgehölz ist überwiegend ein naturnah sich entwickelnder Pappelforst. 

 

Eine Liste mit den im Rahmen der Untersuchungen nachgewiesenen Biotoptypen und ge-

fährdeten Pflanzenarten kann Anhang B entnommen werden. 

4.3 Bedeutung des Naturschutzgebietes für die untersuchten Artengruppen 

Aus den Ergebnissen einer bundesweiten Auswertung zur Verbreitung der Farn- und Blü-

tenpflanzen geht die besondere floristische Bedeutung der Tideauen östlich von Hamburg 

hervor. Trotz starker anthropogener Überformung gehören sie mit ihrem Tideeinfluss und 

ihrer Lage randlich des fluviatil geprägten Flussabschnitts zu den Gebieten mit der höchsten 

Pflanzenartenvielfalt in Norddeutschland (ARBEITSGRUPPE ELBEÄSTUAR 2012). So ist das 

Naturschutzgebiet ein Schwerpunkt für den Tide-Weiden-Auwald (prioritärer FFH-

Lebensraumtyp *91E0). Auch die feuchten Hochstaudensäume der Unterelbe (FFH-

Lebensraumtyp 6430) und die Schlammuferfluren (FFH-Lebensraumtyp 3270) haben einen 

Schwerpunkt ihres Vorkommens in Hamburg an der Elbe und mit dem Tideeinfluss hier 

auch eine spezifische Ausprägung.  

 

Die überragende floristische Besonderheit ist der Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe 

conioides), der weltweit nur an der Tideelbe vorkommt und als prioritäre Art im Anhang II 

der FFH-Richtlinie geführt wird. Neben den Schwerpunktvorkommen in den Naturschutz-

gebieten Heuckenlock und Schweenssand stellen die Vorkommen im Naturschutzgebiet 

Auenlandschaft Obere Tideelbe wichtige Trittsteinbiotope und damit einen Genpool für die 

weitere Ver- bzw. Ausbreitung dar. 
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Systematische faunistische Erfassungen liegen für das Naturschutzgebiet nicht vor. Die 

nachfolgenden Aussagen stützen sich auf das Artenkataster sowie ergänzende Unterlagen 

für Teilflächen des Naturschutzgebiets. 

 

Im Bereich eines Absetzbeckens auf der Billwerder Insel wurde im Jahr 2016 eine Biberburg 

sowie zahlreiche Fraßspuren festgestellt (LEGUAN GMBH 2016). Der Biber ist stark gefährdet 

und in Anhang II und IV der FFH-Richtlinie aufgeführt. Auch für den ebenfalls in Anhang II 

und IV aufgeführten Fischotter wird im Artenkataster ein Vorkommen im Naturschutzgebiet 

genannt. Die Elbe ist Streifgebiet des Fischotters. Darüber hinaus finden sich im Artenka-

taster Angaben zu zahlreichen Fledermausarten (Teichfledermaus in Anhang II und IV der 

FFH-Richtlinie aufgeführt; Braunes Langohr, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, 

Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus in Anhang IV der FFH-

Richtlinie aufgeführt). 

 

Den Biotopstrukturen entsprechend kommen im Naturschutzgebiet überwiegend Brutvogel-

arten der offenen Wasserflächen, der Röhrichte (z.B. Blaukehlchen) und der Feuchtwälder 

(z.B. Beutelmeise, Neuntöter) vor. Die Elbe stellt eine bedeutende Vogelzugroute dar. 

 

Elbe und Dove-Elbe sind mit ihren in Teilen vorhandenen Flachwasserbereichen, strö-

mungsgeschützten Wasserzonen in Prielen, Schlenzen und Uferbuchten von besonderer 

Bedeutung für die Fischfauna (z.B. als Reproduktions- und Aufwuchsgebiet oder als Wan-

derstrecke). Die obere Tideelbe zwischen dem Wehr Geesthacht und dem Hamburger Ha-

fen ist gekennzeichnet durch eine hohe Artenzahl. Die Referenzgemeinschaft wird insbe-

sondere mit dem Vorkommen der Leitarten (u.a. Brassen, Stint, Flunder, Dreistachliger 

Stichling und Aal) sowie den gewässertypspezifischen Arten (u.a. Zander, Finte, Flussneun-

auge, Rapfen) gut abgebildet. 

Der Abschnitt der Tideelbe zwischen dem Wehr Geesthacht und dem Hamburger Hafen 

besitzt eine hohe Bedeutung für den Rapfen (Anhang II der FFH-Richtlinie), benachbart zu 

dem Schwerpunktvorkommen in der Mittelelbe. Jüngst sind auch Nachweise des Strom-

gründlings erbracht worden. 

Die Tideelbe und damit auch die Elbe innerhalb des Naturschutzgebiets gehört zur Wan-

derstrecke von Langdistanzwanderfischarten und Neunaugen. Zu dieser Gruppe gehören 

die in Anhang II der Richtlinie geführten Arten Meerneunauge, Flussneunauge, Lachs und 

Nordseeschnäpel. Zukünftig könnte die Elbe im Naturschutzgebiet auch Lebensraum für 

den Atlantischen Stör sein. 

 

Amphibien spielen im tidebeeinflussten Bereich des NSG nur eine untergeordnete Rolle, 

da von den normalen Gezeiten nicht erreichte Stillgewässer im Vorland kaum vorhanden 

sind. Als für diesen Lebensraum typische Art kann der Seefrosch gelten. In den Absetzbe-

cken der südlichen Billwerder Insel finden sich kleine Reproduktionsbestände von 

Moorfrosch, Erdkröte und Grasfrosch. 
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Bezüglich der Insekten stellt der in 2017 erbrachte Nachweis des Scharlachkäfers auf der 

südlichen Billwerder Insel (LEGUAN 2018) eine große Besonderheit dar, da es sich um den 

Erstnachweis dieser Art gemäß Anhang II und IV der FFH-Richtline in der atlantischen bio-

geographischen Region Deutschlands handelt. 

 

Das Naturschutzgebiet Auenlandschaft Obere Tideelbe besitzt insgesamt eine bedeutende 

Rolle im Verbund der Schutzgebiete entlang der Elbe, als Wander- und Austauschstrecke, 

als Lebensraum für Teilpopulationen (Trittsteine) und deren genetischen Austausch mit an-

deren Teilpopulationen.  

4.4 Faunistisch und floristisch besonders bedeutsame Biotope des Natur-
schutzgebiets 

Im Ergebnis der neunstufigen Bewertung der Biotope im Rahmen der Biotopkartierung 

Hamburg (FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 2006, vgl. Anhang B 2.1) sind die Tide-Wei-

den-Auwälder, das Flusswatt, das Tideröhricht, das Schilfröhricht, die Hochstaudensäume 

der Unterelbe und die sonstigen naturnahen Flächen im Wasserwechselbereich der tidebe-

einflussten Flussläufe, die Priele und die naturnahen, nährstoffreichen Kleingewässer als 

hochgradig wertvoll (Wertstufe 8) bzw. als besonders wertvoll (Wertstufe 7) eingestuft.  

Weitere tidegeprägte jedoch stärker gestörte Biotope (u.a. Hochstaudensäume der Un-

terelbe, Pappelforst im Vorland Bunthäuser Spitze, Flussstrand) sind in der Biotopbewer-

tung der Stufe 6 („wertvoll“) zugeordnet. Auch die, die Absetzbecken auf der Billwerder Insel 

umgebenden Gehölze werden als wertvoll eingestuft. Von den 99 innerhalb der NSG-

Grenzen kartierten Biotope sind 87 gesetzlich geschützt nach § 30 BNatSchG bzw. § 14 

HmbBNatSchAG (s. Tabelle Anhang B). 

4.5 Schutzgegenstand des Natura 2000-Gebietes 

Folgende Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie sind gemäß dem Standarddatenbogen und 

auf Grundlage der seit 2004 durchgeführten Ersterfassung und des daran anschließenden, 

regelmäßigen Monitorings aktuell im Natura 2000-Gebiet vorhanden. (Standarddatenbogen 

findet sich in Anhang E). 

 

 3270 Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. 

und des Bidention p.p 

 6431 Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan 

 *91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Al-

nion incanae, Salicion albae) [* : prioritärer LRT] 

 

Fett hervorgehoben sind diejenigen Lebensraumtypen, die gemäß der vorliegenden NSG-

Verordnung (Anhang A1) ein Erhaltungsziel für das FFH-Gebiet darstellen. 

 



PEP NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe 4 Zusammenfassung biotisches Potenzial 

31 

Folgende Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie sind gemäß dem Standarddatenbogen 

und auf Grundlage der seit 2004 durchgeführten Ersterfassung und des daran anschließen-

den, regelmäßigen Monitorings aktuell im Natura 2000-Gebiet vorhanden: 

 

 Finte (Alosa fallax) 

 Rapfen (aspius aspius) 

 Steinbeißer (Cobitis taenia) 

 *Nordseeschnäpel (Coregonus oxyrinchus)1  [* : prioritäre Art] 

 Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) 

 Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) 

 Meerneunauge (Petromyzon marinus) 

 Bitterling (Rhodeus sericeus amarus) 

 Lachs (Salmo salar) 

 *Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides) 

 

Fett hervorgehoben sind diejenigen Arten, die gemäß der vorliegenden NSG-Verordnung 

ein Erhaltungsziel für das FFH-Gebiet darstellen. 

 

Eine detaillierte Auflistung der im Gebiet vorkommenden FFH-Lebensraumtypen und Arten 

des Anhangs II und IV der FFH-Richtlinie sowie der für das Gebiet relevanten Arten der EU-

Vogelschutzrichtlinie mit Flächenangaben sowie der Bewertung ihrer Erhaltungszustände 

findet sich im Anhang unter B 3. 

Den Bestand an FFH-Lebensraumtypen sowie die im Gebiet vorkommenden FFH-Arten 

des Anhangs II und IV sowie der Vogelarten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie 

zeigt Karte 4-1. 

 

                                                

1 Bei der derzeitig existierenden Nordseepopulation des Schnäpels (C. maraena) handelt es sich nach FREYHOF (2009) um 

die gleiche Art, die in der FFH-Richtlinie der Europäischen Union fälschlicherweise als C. oxyrinchus bezeichnet wird (FREIE 

UND HANSESTADT HAMBURG 2015d). 
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5 GEFÄHRDUNGEN UND BELASTUNGEN 

Eine wesentliche Einschränkung des Entwicklungspotenzials der Qualitäten im NSG ist in 

der historischen Entwicklung begründet und setzt sich in seinen Wirkungen bis heute fort. 

Schon früh veränderte der Mensch die ursprüngliche Auenlandschaft: Bereits im 8. Jahr-

hundert wurde durch die zunehmende Besiedlung und landwirtschaftliche Nutzung der Au-

wald bis auf wenige Restbestände verdrängt. Mit dem beginnenden Deichbau gingen tief-

greifende Veränderungen der natürlichen Flussdynamik einher. Ab 1200 bestanden durch-

gängige Linien von flachen Sommerdeichen an beiden Ufern der Tideelbe, im 16. Jahrhun-

dert erhielten die Deiche eine Höhe, die ganzjährig Hochwasserschutz bot. Im Zuge der 

Eindeichungen wurden auch einige Nebenarme der Elbe vom Hauptfluss abgetrennt. Ins-

besondere aber mit den nach der Sturmflutkatastrophe 1962 neu errichteten Hochwasser-

schutzanlagen, die zum großen Teil vor die alte Deichlinie verlegt wurden, wurden Neben-

arme großräumig abgeschnitten und Vordeichflächen reduziert. 

Durch die baulichen Maßnahmen - u.a. Eindeichungen, Stromregulierungen (Buhnenbau-

ten und Uferbefestigungen), Fahrrinnenvertiefungen zwischen Hamburger Hafen und Elb-

mündung, Errichtung der Staustufe in Geesthacht 1960 - wurden die hydraulischen Verhält-

nisse in der Elbaue erheblich verändert. Bis vor knapp 100 Jahren reichte der Tideeinfluss 

nur bis Hoopte (Strom-km 600). Der Stromabschnitt von Hoopte bis Geesthacht gehörte 

noch zur rein fluvial geprägten Mittelelbe. Die Zunahme des Tidehubs bis zu einer Höhe 

von über 3,5 m im Naturschutzgebiet stellt eine tiefgreifende anthropogene Überprägung 

der Landschaft dar. Verschärft wird die Situation noch durch eine Zunahme der Strömungs-

geschwindigkeit der Elbe und das sporadische Auftreten von sommerlichen Sauerstoffman-

gelsituationen stromab der Bunthäuser Spitze.  

Infolge der baulichen Maßnahmen in der Elbaue existieren durch Tide bzw. Hochwässer 

geprägte Bereiche überwiegend nur noch als bandartige Überreste. 

 

Aufgrund hoher Schadstoffbelastungen der Elbe in vergangenen Zeiten sind die alten Se-

dimente in Elbe und Vorland belastet. Zudem erfolgte seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts 

das Aufbringen von aus Hafen und Elbe gebaggerten Sedimenten an Land. Auch das etwa 

in den 1950er Jahren entstandene Altspülfeld Spadenlander Busch/Kreetsand weist für den 

Hamburger Raum typische Belastungen der aufgespülten Böden auf.  

 

Weitere Belastungen gehen von den heutigen Nutzungen innerhalb des NSG aus.  

Elbe und Dove-Elbe sind Bundeswasserstraße und dienen der Schifffahrt. Sie unterliegen 

Unterhaltungsmaßnahmen zum Erhalt eines ordnungsgemäßen Zustands für den Wasser-

abfluss sowie für die Schiffbarkeit. Durch diese Maßnahmen kann es zu nachteiligen Aus-

wirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt im NSG kommen. Aufgrund der Großstadtnähe 

spielen Wassersport und weitere Erholungsnutzungen eine besondere Rolle. So befindet 

sich westlich der Tatenberger Schleuse eine Wasserskianlage. Elbe und Dove-Elbe werden 

für Motorsportboot-Fahren genutzt. Sog und Schwall der Schifffahrt sorgen zudem für Schä-

digungen an der Ufervegetation und der Entwicklung von Fischlarven. Das Elbufer wird 
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gerne von Anglern (auch außerhalb der erlaubten Bereiche) und anderen Erholungssu-

chenden (zum Spazierengehen und Lagern, Hundeauslauf) aufgesucht. Hiermit sind insbe-

sondere Störungen der Tierwelt verbunden. 

Im Zusammenhang mit der Deichpflege kommt es aufgrund unzureichender Einzäunung 

z.T. zu einer Beweidung auch innerhalb des NSGs mit Gefährdungen für die Pflanzenwelt. 

Potenzielle, künftige Gefährdungen sind insbesondere durch weitere hydraulische Verän-

derungen der Elbe (z.B. weitere Zunahme der Strömungsgeschwindigkeit und des Tiden-

hubs) gegeben. 

Mit Festlegung der neuen Bemessungswasserstände für Hamburg (vgl. Senatsdrucksache 

20/5561) und mit Umsetzung des Hochwasserschutzprogrammes ergibt sich die Notwen-

digkeit, auch die Erddeiche in der Freien und Hansestadt Hamburg an die gültigen Bemes-

sungsgrundlagen anzupassen. Die bauliche Umsetzung des Hochwasserschutzprogram-

mes ist voraussichtlich für die Jahre 2016 bis 2036 geplant. Es sollen die Erddeichanlagen 

um rd. 1 m erhöht werden. Unter Zugrundelegung des Regel-Deichprofils mit einer Bö-

schungsneigung von 1 : 3 ergäbe sich hieraus eine Verbreiterung der Deichbasis um das 

sechsfache des Erhöhungswertes, d.h. die geplante Deicherhöhung wird zu einer Verbrei-

terung der Deichbasis um etwa 6 m führen. 

 

Das NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe grenzt in vielen Bereichen landseitig unmittelbar 

an den Deichgrund. Eine Verbreiterung der Deichbasis und die entsprechende Ausdehnung 

des Deichgrundes wäre bei einer wasserseitigen Ausrichtung somit mit einer Flächeninan-

spruchnahme im NSG und diesbezüglichen Zielkonflikten verbunden. Ein derartiger Ziel-

konflikt ist umso mehr zu erwarten, als dass auch binnenseitig naturschutzfachlich bedeut-

same Flächen angrenzen können oder aufgrund anderer Belange, z.B. Bebauung, eine 

binnenseitige Erweiterung nicht möglich ist.  

 

Darüber hinaus können künftig etwaige Folgen des Klimawandels zu Veränderungen von 

Lebensräumen und Artbeständen führen.  

 

Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat u.a. für das teilweise im NSG Auenland-

schaft Obere Tideelbe liegende Gebiet Zollenspieker die Klimaentwicklung für den Zeitraum 

von 2026 bis 2055 in einem „feuchten“ und einem „trockenen“ Szenario prognostiziert 

(www.pik-potsdam.de: "Klimawandel und Schutzgebiete"). Die erstellten Prognosen sagen 

für den Unterelberaum eine deutliche Zunahme der Winterniederschläge, einen Rückgang 

der Sommerniederschläge, sowie insgesamt höhere Winter- wie Sommertemperaturen vo-

raus. Darüber hinaus sind als Folgen des Meeresspiegelanstiegs allgemein höhere Was-

serstände und höher auflaufende Sturmfluten zu erwarten. Das Abflussverhalten der Elbe 

wird durch stärkere Oberwasserabflüsse im Winterhalbjahr und niedrigere Abflussspenden 

im Sommerhalbjahr geprägt sein.  

Dementsprechend sind für das Elbeästuar u. a. folgende Entwicklungen möglich (Auswir-

kungen auf Schutzgegenstand und Erhaltungsziele des NSG Auenlandschaft Obere 

Tideelbe sind in Klammern gesetzt): 
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–  Verschärfung des Sauerstoffmangels im Inneren des Ästuars im Sommer (negative Aus-

wirkungen vor allem bezüglich der Wandersituation von Fischen), 

–  bei gleichbleibendem Überflutungsraum weitere Zunahme des Tidehubs (häufigere 

Überflutung der höher gelegenen Teilflächen mit Veränderung der Standortbedingungen 

und des Artenspektrums), 

–  Verluste von Vorlandflächen (Flächenabnahme, ggf. Verlust wertvoller Pflanzenstand-

orte). 
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6 LEITBILD UND ENTWICKLUNGSZIELE 

6.1 Vorgaben des Landschaftsprogramms mit integriertem Arten- und Bio-
topschutz (LAPRO/AuBS) 

Das Landschaftsprogramm Hamburg (FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 2013) stellt als 

fachplanerische Zielvorstellungen für das NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe die Milieus 

Tidegewässer für die Elbe und Nebengewässer sowie Naturnahe Landschaft und Vor-

deichsflächen für die Vorlandbereiche dar. 

 

Für die Vorlandflächen werden folgende Entwicklungsziele zur Wiederherstellung, Bewah-

rung und Sicherung naturnaher Lebensräume formuliert: 

 Schutz und Entwicklung naturnaher, vielfältiger Flächen als Lebensräume für wildwach-
sende Pflanzen und wildlebende Tiere, 

 Erhalt standorttypischer Boden- und Nährstoffverhältnisse, 

 Aufstellung von Pflege- und Schutzkonzepten aus der Sicht des Arten- und Biotopschut-
zes, 

 Steuerung der Erholungsnutzung entsprechend den Belangen des Arten- und Biotop-
schutzes, 

 Erhalt der extensiven Grünlandbewirtschaftung auf Nasswiesen und Feuchtgrünland, 

 Schutz und Pflege des Landschaftsbildes,  

 Extensive Grünlandwirtschaft, 

 Entwicklung von tidebeeinflussten Lebensräumen. 

 

Norderelbe und Dove-Elbe werden dem Milieu Tidegewässer zugeordnet, für das folgende 

Entwicklungsziele genannt werden: 

 Erhalt und Wiederherstellung elbetypischer tidebeeinflusster Lebensräume, 

 Naturnahe Ufergestaltung mit Röhrichten, Auewäldern, Flachwasserzonen, Süßwasser-
watten und Strandflächen, 

 Rückbau von Deckwerken, 

 Verbesserung von Wasserqualität und Wiederherstellung des Selbstreinigungsvermö-
gens, 

 Verbesserung der Zugänglichkeit von Ufern und Lenkung der Freizeit- und Erholungs-
nutzung unter Berücksichtigung der Belange des Arten- und Biotopschutzes, 

 Schutz und Entwicklung des jeweiligen Landschaftsbildes. 

 

Für den Bereich der im NSG gelegenen Billwerder Insel werden die Milieus Naturnahe 
Landschaft (Randbereiche zu den Filterbecken), Gewässerlandschaft (Filterbecken), Wald 
(Vogelschutzgehölz) und die milieuübergreifende Funktion Entwicklungsbereich Natur-
haushalt angegeben. Es werden folgende Entwicklungsziele formuliert: 

 

Naturnahe Landschaft: 

 Schutz und Entwicklung naturnaher, vielfältiger Flächen als Lebensräume für wildwach-
sende Pflanzen und wildlebende Tiere, 
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 Erhalt standorttypischer Boden- und Nährstoffverhältnisse, 

 Aufstellung von Pflege- und Schutzkonzepten aus der Sicht des Arten- und Biotopschut-
zes, 

 Steuerung der Erholungsnutzung entsprechend den Belangen des Arten- und Biotop-
schutzes, 

 Erhalt der extensiven Grünlandbewirtschaftung auf Nasswiesen und Feuchtgrünland, 

 Schutz und Pflege des Landschaftsbildes 

 

Gewässerlandschaft: 

 Schutz und Entwicklung naturnaher Gewässer und Gewässerränder, 

 Naturnahe Unterhaltung der Gewässer 

 Verbesserung der Wasserqualität und Wiederherstellung des Selbstreinigungsvermö-
gens 

 Aufhebung von Verrohrungen 

 Verbesserung der Zugänglichkeit von Ufern und Lenkung der Freizeitnutzung unter Be-
rücksichtigung der Belange des Arten- und Biotopschutzes 

 Schutz und Entwicklung des jeweiligen Landschaftsbildes 

 

Wald: 

 Schutz und Entwicklung naturnaher, standortgerechter Waldbestände, 

 Sicherung der Waldfunktionen (Erholung, Naturhaushalt, Biotope) durch forstliche Maß-
nahmen 

 Besonderer Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten 

 Verbesserung der Erschließung und Ausstattung von Waldflächen für die Erholungsnut-
zung unter Berücksichtigung der Belange des Arten- und Biotopschutzes, 

 Schutz und Pflege eines vielfältigen, standortbezogenen Landschaftsbildes 

 

Entwicklungsbereich Naturhaushalt (PEP-relevante Entwicklungsziele): 

 Vorrangige Wiederherstellung von Mindestqualitäten für Boden, Wasser, Klima/Luft 

 Vordringliche Stützung und Entwicklung noch erhaltener Bodenfunktionen. Vornahme von 
Regenerations- und Verbesserungsmaßnahmen zum aktiven Bodenschutz bei Einzelvor-
haben 

 Vorrangige Überprüfung und ggf. Sanierung der Bodenbelastungen bei empfindlichen 
Nutzungen im Rahmen der Prioritäten des Flächensanierungsprogrammes,  

 Sicherung und Entwicklung des Wasserhaushaltes 

 Entsiegelungsmaßnahmen zur Verminderung der Abflussmenge von Niederschlagswas-
ser und zur Verbesserung der allgemeinen klimatischen Bedingungen unter Beachtung 
des Grundwasserschutzes; in begründeten Einzelfällen Reduzierung des direkten Schad-
stoffeintrages in Böden durch Flächenversiegelung, 

 Aufwertung vorhandener Freiflächen, 

 Erhöhung des Grünvolumens im Rahmen grünplanerischer Maßnahmen, Erhöhung der 
Vegetationsmasse zur Bindung und Filterung von Stäuben in vorhandenen Grünflächen 
und in halböffentlichen wohnungsnahen Freiflächen, 

 Vordringliche Berücksichtigung stadtklimatischer Kriterien im Rahmen von Neuplanungen 
bzw. bei Änderungen im Bestand 
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 Schaffung begrünbarer Flächen u.a. durch Rückbau von Straßen 

 Bei geeigneter örtlicher Situation vordringlicher Ausbau von Schutzgrünstreifen zwischen 
störenden Nutzungen 

 Vorrangige Verbesserung der lufthygienischen Situation 

 Räumliche Prioritätensetzung bei der Vergabe von Förderprogrammen zur Entwicklung 
und Verbesserung von Boden, Wasser, Klima/Luft 

 

 

Die Karte Arten- und Biotopschutz als integrierter Bestandteil des Landschaftsprogramms 
stellt das NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe als Biotopentwicklungsraum für tidebeein-
flusste Gewässer, Auenbereiche der tidebeeinflussten Gewässer und Stillgewässer dar. 

Allgemeine Ziele und Maßnahmen sind: 

 Erhaltung und Wiederherstellung der charakteristischen Biotoptypen der Gewässer und 
ihrer Auenbereiche, 

 Naturnahe Gestaltung und Pflege der Gewässer, ihrer Ufer und Auenbereiche, 

 Gewässerreinhaltung und Verbesserung der Wasserqualität, 

 Sicherung der natürlichen Selbstreinigungskraft, 

 Sicherung des ökologisch notwendigen Wasserstandes in allen nicht von der Tide be-
einflussten Gewässern, 

 Im Auenbereich umweltverträgliche landwirtschaftliche Bodennutzung als Grünland, 
Förderung extensiver Nutzung in Teilbereichen und der Umstellung auf ökologischen 
Landbau, keine Anwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, 

 Beschränkung oder Lenkung der Erholungsnutzung. 

Die Randbereiche der Filterbecken und das Vogelschutzgehölz auf der Billwerder Insel wer-

den als Biotopentwicklungsraum Laubwälder mit folgenden allgemeinen Zielen und Maß-

nahmen dargestellt: 

 Pflege und Entwicklung naturnaher Laubwälder durch geeignete Maßnahmen  

 naturnaher Waldbewirtschaftung, wie Förderung der Naturverjüngung, Erhaltung von 
Alt- und Totholz sowie Regulierung des Wildbestandes auf eine ökologisch tragbare 
Dichte 

 Entwicklung arten- und strukturreicher Waldrand- und Binnensäume 

 Erhaltung von Lichtungen, Tümpeln und Feuchtstellen 

 Beschränkung oder Lenkung der Erholungsnutzung 

Im Fachplan Biotopverbund – Handlungskonzept werden die Vorlandflächen sowie die 

Dove-Elbe als Kern- und Verbindungsflächen für den Biotopverbund der Gewässerlebens-

räume dargestellt. Die Vorlandflächen werden außerdem überwiegend als typische wert-

volle Feuchtlebensräume bzw. als hochwertige Flächen anderer Biotope gekennzeichnet, 

z.T. als typische, noch wertvolle Waldlebensräume dargestellt. Das Handlungskonzept ent-

hält folgende Aussagen für das NSG Auenlandschaft und unmittelbar angrenzende Berei-

che: 

 Prüfbereich für Entschneidungsmaßnahmen 

- A1 zwischen Billwerder Insel und Holzhafen 

- Tatenberger Schleuse in der Dove-Elbe 
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- Spadenländer Hauptdeich 

- Wrauster Bogen 

- Zollenspieker Hauptdeich 

 Entwicklung von Sumpf- und Auwäldern im Elbvorland (Elbufer im Bereich Spadenlan-
der Busch/Kreetsand) 

 Schaffung von tidebeeinflussten Biotopen (Vorland Spadenlander Busch/Kreetsand, 
Spadenländer Spitze) 

 Hauptverbundachsen; an Hauptverbundachsen ist die Gewährleistung, Wiederherstel-
lung oder Entwicklung der Durchgängigkeit von ganz besonderer Bedeutung. 

- Norderelbe/Rhee 

- Norderelbe/Ellerholz/Süderelbe 

- Bunthäuser Spitze/Heuckenlock 

 Erhaltung des Schierlings-Wasserfenchels (Wrauster Bogen) 

6.2 Aussagen des IBP für Natura 2000 im Elbeästuar und Aussagen der FFH-
Strategie 

Bei der Erstellung des Pflege- und Entwicklungsplans werden die im Integrierten Bewirt-

schaftungsplan Elbeästuar (IBP, ARBEITSGRUPPE ELBEÄSTUAR 2012) gesetzten Zielprioritä-

ten und das vorgeschlagene Maßnahmenprogramm sowie die in der FFH Strategie – Stra-

tegie zur Verbesserung des Erhaltungszustandes von FFH-Lebensraumtypen und –Arten 

in Hamburg (Teil 1: FFH-Lebensraumtypen, FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 2014) ge-

nannten Ziele und Maßnahmen berücksichtigt und konkretisiert.  

 

Im Rahmen des IBP wurden Maßnahmen für das Elbästuar entwickelt mit dem Ziel, den 

Schutz einer einzigartigen Natur zu sichern und ausgewogene Lösungen zur Integration 

der Nutzungsbelange aufzuzeigen. Das Bearbeitungsgebiet des IBP erstreckt sich über alle 

Natura 2000-Gebiete entlang der Elbe vom Wehr bei Geesthacht bis zum Übergang zum 

Wattenmeer.  

Der Bewirtschaftungsplan zeigt bezüglich der Natura 2000-relevanten Lebensraumtypen 

und Arten Handlungsbedarfe auf und schlägt Maßnahmen zur Erreichung der Entwick-

lungsziele vor. Die Maßnahmen mit Relevanz für das NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe 

werden nachfolgend aufgelistet. 

Als Maßnahme von höchster Dringlichkeit werden genannt (sofortiger Beginn notwendig, 

um das Vorkommen eines prioritären FFH-Lebensraumtyps oder einer prioritären FFH-Art 

zu sichern oder um eine Verschlechterung des Erhaltungszustands einer Art bzw. eines 

Lebensraumtyps abzuwenden): 

 Prüfung der Möglichkeiten, die Zunahme des Tidehubs auf naturverträgliche 

Weise einzudämmen. 

 Erhaltung von Auenwald-Röhrichtkomplexen mit Schierlings-Wasserfenchel an 

Norder- und Süderelbe 

 Zurückdrängung von invasiven Neophyten an Norder- und Süderelbe und in den 

angrenzenden Schutzgebieten 



PEP NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe 6 Leitbild und Entwicklungsziele 

41 

 Flachwassergebiet Spadenlander Busch / Kreetsand 

 Schaffung eines zweiseitig geöffneten Priels an der Spadenländer Spitze 

Als Maßnahme von hoher Dringlichkeit wird genannt (sofortiger Beginn zur Erreichung des 

günstigen Erhaltungszustands notwendig, jedoch keine akute Gefahr der Zustandsver-

schlechterung): 

 Schutzprogramm für charakteristische Pflanzenarten des Elbufers 

Dringende Maßnahmen (notwendige Maßnahmen, um den günstigen Erhaltungszustand 

weiter zu verbessern und um den aktuellen günstigen Zustand langfristig zu erhalten) sind: 

 Erhaltung und Entwicklung von geeigneten Habitaten für Fische und Rundmäuler 

in Buhnenfeldern 

 Verbesserung der Uferstrukturen an Norder- und Süderelbe 

 Erhaltung des Schierlings-Wasserfenchels am Wrauster Bogen 

Sowie in unmittelbar funktionellem Zusammenhang mit dem NSG Auenlandschaft Obere 

Tideelbe 

 Erhaltung der Schachblumen-Vorkommen im Heuckenlock 

 Anbindung der Rhee an die Tide 

 Ellerholz: Entwicklung von Flachwasserzonen an der Norderelbe 

 Erweiterung Heuckenlock 

 Erweiterung Schweenssand  

 

Als wichtige Maßnahmen werden genannt (Maßnahmen, die nicht primär für Arten und Le-

bensraumtypen der FFH-Richtlinie oder der VSchRL ergriffen werden, aber für die Arten-

vielfalt im Elbeästuar von hoher Bedeutung sind): 

 Freien Blick auf die Bunthäuser Spitze erhalten 

Sowie in funktionellem Zusammenhang mit dem NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe: 

 Option einer Verbindung Ellerholz-Heuckenlock 

 

Die für eine Verbesserung des Zustandes der europäischen Schutzgüter hilfreichen Natur-

schutzmaßnahmen sind in der FFH-Strategie zusammengetragen worden. Für das NSG 

Auenlandschaft Obere Tideelbe werden folgende Maßnahmen genannt, die sich überwie-

gend aus dem IBP ergeben: 

 

LRT 3270 (Flüsse mit Gänsefuß- und Zweizahn-Gesellschaften auf Schlammbänken): 

 Flachwassergebiet Spadenlander Busch/Kreetsand, Anlage einer tidebeeinfluss-

ten Flachwasserbucht mit begleitenden Röhrichten, Hochstaudenfluren und Au-

wald durch Abgrabung des ehemaligen Spülfeldes 

 Obergeorgswerder, naturnahe Erhaltung, Reduzierung des japanischen Stau-

denknöterich, Abtragung der aufgehöhten Fläche und Anlage eines Tidebiotops  

 Spadenländer Spitze, Schaffung eines zweiseitig geöffneten Priels durch Abgra-

bung und partiellen Deckwerksrückbau 
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 Verbesserung der Uferstrukturen an Norder- und Süderelbe durch Um- und 

Rückbau der Deckwerke 

 

LRT 6430 (Feuchte Hochstaudenfluren): 

 Prüfung auf Entfernung oder Lockerung der Befestigung am Elbufer 

 Elbuferverbauung evtl. in Teilen zurückbauen  

 Vertritt durch Angler minimieren 

 

LRT *91E0 (Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder) 

 Flachwassergebiet Spadenlander Busch/Kreetsand, Anlage einer tidebeeinfluss-

ten Flachwasserbucht mit begleitenden Röhrichten, Hochstaudenfluren und Au-

wald durch Abgrabung des ehemaligen Spülfeldes 

 Sukzession, weiterer Rückbau der Uferbefestigungen 

 Verbesserung der Uferstrukturen an Norder- und Süderelbe durch Um- und 

Rückbau der Deckwerke 

 

Darüber hinaus werden als Maßnahmen in den angrenzenden Bereichen das Anbinden der 

Rhee an die Tide, eine Deichrückverlegung Ellerholz, eine Verbindung Ellerholz-Heucken-

lock sowie eine Deichrückverlegung Spadenländer Ausschlag genannt. 

6.3 Bewirtschaftungsplan/Maßnahmenprogramm FGE Elbe 2015 bis 2021, 
Hochwasserrisikomanagementplan 

Elbe und Dove-Elbe sind berichtspflichtige Oberflächengewässer der Flussgebietseinheit 

(FGE) Elbe (FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 2015).  

Die Elbe innerhalb des NSG ist Teil des Oberflächenwasserkörpers Elbe-Ost (el_01), die 

Dove-Elbe innerhalb des NSG ist Teil des OWK Dove-Elbe (bi_15). Die Gewässer sind 

als erheblich veränderte Gewässer eingestuft. Im Bewirtschaftungsplan werden beide 

OWK als mit mäßigem ökologischem Potenzial und mit nicht gutem chemischen Zustand 

bewertet. 

Das Maßnahmenprogramm 2015-2021 benennt neben konzeptionellen Maßnahmen als 

Maßnahmen gem. LAWA-Katalog für den OWK el_01: 

 Maßnahmen zum Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewässerent-

wicklung inkl. begleitender Maßnahmen – Schaffung von Tidelebensräumen 

 Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor 

einschließlich der Auenentwicklung – Schaffung von Tidelebensräumen 

 

Für die Dove-Elbe (bi_15) werden neben konzeptionellen Maßnahmen folgende Maßnah-

men genannt: 

 Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung von Nährstoffeinträgen – 

Entwicklung von Gewässerrandstreifen, Entfernung von Uferverbau/Steinschüt-

tungen 
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 Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzent-

wicklung) – Entwicklung von Gewässerrandstreifen, Entfernung von Uferver-

bau/ingenieurbiologische Maßnahmen 

 Maßnahmen zur Anpassung/Optimierung der Gewässerunterhaltung – Scho-

nende Gewässerunterhaltung 

 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasser-

baulichen Anlagen – Herstellung der Durchgängigkeit an der Tatenberger 

Schleuse 

 

Das NSG liegt im Risikogebiet Küste FGE Elbe, Planungseinheit Elbe. Als Maßnahme 

werden im Hochwasserrisikomanagementplan (FLUSSGEBIETSGEMEINSCHAFT ELBE 2015) 

u.a. genannt: 

 Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen 

 Ausbau, Ertüchtigung vorhandener Schutzeinrichtungen (z.B. Deiche) 

6.4 Begriffsdefinition „Leitbild“ und „Entwicklungsziel“ 

Die Begriffe „Leitbild“ und „Entwicklungsziele“ werden von verschiedenen Autoren unter-

schiedlich verwendet. Für die Erstellung eines Pflege- und Entwicklungsplanes ist daher 

eingangs eine Begriffsdefinition sinnvoll.  

Leitbilder und Entwicklungsziele sind Instrumente, um langfristige Veränderungen herbei-

zuführen. Sie zeigen Richtung und Ziel der anzustrebenden Entwicklung biotischer und abi-

otischer Parameter und Prozesse. Sie sind unerlässlich, um Planungsabläufe, Erfassungs-

programme, Maßnahmen und Erfolgskontrolle zielführend auszurichten. 

 Leitbild 

Das Leitbild ist der erste Schritt in einem mehrstufigen Vorgehen. Es schildert die natur-

schutzfachliche Idealvorstellung, die zur Verwirklichung der Schutzziele unter den heutigen 

Umständen anzustreben wäre, wenn es keine sozialen und ökonomischen Beschränkun-

gen gäbe. Hierbei wird bewusst auf wertende Abwägungen im Sinne von Kosten-Nutzen-

Analysen und der Erhaltung bestimmter Nutzungsformen verzichtet. 

 Zwangspunkte 

Die kulturhistorische Entwicklung des Großraumes, in dem das NSG liegt, hat verschiedene 

Rahmenbedingungen geschaffen. Einige von ihnen müssen als langfristig unabänderlich 

gesehen werden (z. B. Klimaveränderungen, die Nutzung der Elbe als Schifffahrtsstraße 

oder der Hochwasserschutz) und stellen Zwangspunkte dar. 

 Entwicklungsziel 

Das Entwicklungsziel stellt den kurz-, mittel- oder langfristig realisierbaren Zustand des Ge-

bietes dar. Es unterscheidet sich vom Leitbild durch die Anerkennung der unveränderlichen 

Zwangspunkte.  
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Bei einer heute noch nicht absehbaren Möglichkeit, die sozioökonomischen Zwangspunkte 

zu modifizieren, sollte das Entwicklungsziel in Richtung des Leitbildes weiterentwickelt wer-

den. 

6.5 Leitbild 

Ohne menschliche Einflüsse läge die natürliche Obergrenze des Gezeiteneinflusses im 

Hamburger Stromspaltungsgebiet. Bevor der Mensch die Hydromorphologie des Stromes 

tiefgreifend veränderte, glich die Elbe oberhalb des Stromspaltungsgebietes eher der Mit-

telelbe und wies nur schwache tidebedingte Wasserstandsschwankungen auf. Der mäand-

rierende Strom besaß Hochwassergerinne und Altarme (ARBEITSGRUPPE ELBEÄSTUAR 

2012).  

Das Gebiet des NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe wäre im tidegeprägten Bereich, 

ebenso wie oberhalb des Tideeinflusses, geprägt von der Dynamik der Elbe und Bestandteil 

einer ausgedehnten Flussaue, gekennzeichnet durch eine durch Sedimentations- und Ero-

sionsprozesse sich verändernde Uferlinie und ein auentypisches Relief aus flachen, qualm-

wasserführenden Senken und sandigen Rücken mit den auetypischen bzw. tideauentypi-

schen Lebensgemeinschaften. Der Großteil der Flächen wäre von Auwald bestanden, mit 

einer Weichholzaue in den häufiger überfluteten Bereichen und einer Hartholzaue, die nur 

gelegentlich bei starken Hochwässern überflutet wird, mit fließenden Übergängen je nach 

den Feuchtegradienten sowie wasserseitig vorgelagerten Röhrichten sowie auch Wattflä-

chen. Es gäbe keine Eindeichungen, Seitenarme wären mit der Elbe verbunden. 

 

Leitbild ist damit die tidegeprägte Auen(wald)landschaft, in der Auenwälder, Uferstau-

denfluren, einjährige Fluren auf Schlammbänken mit Prielstrukturen und Tide- bzw. Land-

röhrichten in wechselnden Anteilen miteinander vergesellschaftet auftreten. 

6.6 Zwangspunkte 

Eine Entwicklung zum Leitbild wird durch bestimmte Umstände eingeschränkt. So ist das 

hydromorphologische Verhalten der Elbe gestört und eine Rückkehr zum ungestörten Zu-

stand aufgrund der Bedeutung der Elbe als Wasserstraße nicht realistisch.  

Die zulässigen Nutzungen der Bundeswasserstraße (Schifffahrt, Wasserskianlage) werden 

als Zwangspunkte aufgenommen. 

Die mit der Naturschutzgebietsverordnung geregelten Nutzungen (Gewässerunterhaltung, 

Angelnutzung und Reusenfischerei) werden ebenfalls als Zwangspunkte berücksichtigt. 

 

Die heutige Gewässerqualität wird ebenfalls vornehmlich durch außerhalb des NSG lie-

gende Faktoren bestimmt und muss für den PEP als gegeben angenommen werden. 

 

Wesentlicher Zwangspunkt ist darüber hinaus die Gewährleistung des Hochwasserschut-

zes für die Binnendeichflächen. Die heutige Hauptdeichlinie wird als Zwangspunkt aufge-

nommen.  
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Gemäß § 11 der DeichO ist das Vorland einschließlich der Uferbefestigung so zu erhalten 

und zu unterhalten, dass die Sicherheit der Hochwasserschutzanlage und ihre Unterhaltung 

nicht beeinträchtigt wird. Dies gilt auch für das Errichten von Anlagen und das Lagern von 

Sachen. Der wasserseitige Schutzstreifen an der Hochwasserschutzanlage beträgt dabei 

vom Böschungsfuß des Deiches aus gemessen 10 m (§ 6 DeichO). Diese Flächen sind von 

einer Nutzung, außer zum Zweck einer Unterhaltung der Hochwasserschutzanlage, ausge-

nommen. 

Mit der Hauptdeichlinie wird die Auenentwicklung räumlich begrenzt und die horizontale wie 

vertikale Vegetationszonierung beschnitten. 

 

Für den PEP werden die Ziele und Maßnahmen zunächst ungeachtet der sich aus der Um-

setzung des zukünftigen Hochwasserschutzprogrammes möglicherweise ergebenden Kon-

flikte entwickelt, da entsprechende konkrete Planungsunterlagen zur Ertüchtigung des 

Hochwasserschutzes und der damit verbundenen Verbreiterung der Deiche derzeit nicht 

vorliegen. Die Konfliktanalyse, Prüfung von Lösungsmöglichkeiten und Entscheidung 

hierzu obliegt den wasserrechtlichen Zulassungsverfahren zum Hochwasserschutz. 

Zwangspunkte für die Entwicklung der Billwerder Insel sind neben der Gewährleistung des 

Hochwasserschutzes die teilweise Abtrennung vom Tidegeschehen durch das Sperrwerk 

Billwerder Bucht (Hochwässer > +3,5m NHN), die als gegeben angenommen werden muss. 

Das Ensemble Schöpf- und Vorklärwerk Billwerder Insel mit Labor- und Verwaltungsge-

bäude, Schöpfpumpwerksgebäude, weiteren Betriebsgebäuden, Brunnenhäuschen und 

Ablagerungsbecken steht unter Denkmalschutz. 

Die Tatenberger Schleuse an der Dove-Elbe wird ebenfalls als baulicher Zwangspunkt auf-

genommen. 

6.7 Entwicklungsziel 

Aus dem Leitbild und den zu berücksichtigenden Zwangspunkten wird das Entwicklungsziel 

abgeleitet, das den anzustrebenden Zielzustand für das NSG Auenlandschaft Obere 

Tideelbe darstellt.  

Durch die Eindeichung des größten Teils der Ästuarmarschen wurde im Laufe der Jahrhun-

derte der Raum, der dem Strom und den Gezeiten zugänglich ist, immer enger. Der Ausbau 

der Unterelbe als Seeschifffahrtsstraße hat das Ästuar erheblich verändert, der Tidehub ist 

gestiegen und der Tideeinfluss reicht heute bis zum Wehr Geesthacht.  

Rahmengebend für die Entwicklungsziele sind somit die bestehenden Tideverhältnisse. 

Zum Mittleren Tidehochwasser (MThw) bzw. Mittleren Tideniedrigwasser im NSG bzw. 

randlich des NSG liegen folgende Angaben vor: 
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 MThw 

[m NHN] 

MTnw 

[m NHN] 

Zollenspieker 

(Quelle: STIFTUNG LEBENSRAUM ELBE 2015) 

+ 2,50 - 0,21 

Wrauster Bogen 

(Quelle: STIFTUNG LEBENSRAUM ELBE 2015) 

+ 2,42 - 0,58 

Over 

(Quelle: STIFTUNG LEBENSRAUM ELBE 2015) 

+ 2,38 - 0,74 

Spadenlander Busch / Kreetsand 

(Quelle: HPA 2010) 

+ 2,17 - 1,48 

Spadenländer Spitze 

(Quelle: FREIE UND HANSESTADT 2015a) 

+ 2,19 - 1,30 

Dove-Elbe 

(Quelle: FREIE UND HANSESTADT 2015b) 

+ 2,21 - 1,43 

 

Die verbliebenen Vorlandflächen, die heute nach wie vor dem Tide- und Hochwasserge-

schehen der Elbe ausgesetzt sind, stellen mit Teilabschnitten von Elbe und Dove-Elbe das 

NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe dar. Trotz anthropogener Veränderungen und der 

heutigen Zugehörigkeit zum Elbeästuar mit Tideeinfluss weisen die Flächen des NSG Au-

enlandschaft Obere Tideelbe auch heute noch Merkmale der ursprünglichen Aue sowie 

aufgrund der Lage im Übergang zwischen den fluvial geprägten und den tidebeeinflussten 

Ausprägungen einen hohen Artenreichtum auf. Mit einbezogen in das Naturschutzgebiet ist 

eine heute binnendeichs gelegene Fläche ohne Tideeinfluss (Billwerder Insel).  

Die naturschutzfachliche Idealvorstellung, die unter den heutigen Umständen anzustreben 

wäre, ist eine tidegeprägte naturnahe Landschaft innerhalb der durch die Deiche/Hochwas-

serschutzanlagen definierten Elbaue. 

 

Dementsprechend formuliert die NSG-Verordnung als Schutzzweck, die Funktionsfähigkeit 

der von dynamischen Prozessen der Tideelbe wie Gezeiten, Oberwasserabfluss, Sedimen-

tation, Erosion, Sturmfluten und Treibeis abhängigen Lebensräume der Tief- und Flachwas-

serzonen, von Prielen durchzogenen süßwasserbeeinflussten Sand- und Schlickwatten, 

Tide-Röhrichte, Hochstaudenfluren, Weidengebüsche und Tide-Auwälder im Kontakt mit 

angrenzenden Stillgewässern und Sumpfwäldern sowie die Lebensstätten der auf diese 

Lebensräume angewiesenen, seltenen und gefährdeten Pflanzen- und Tierarten wie 

Sumpf-Wasserstern, Lanzettblättriger Froschlöffel, Sumpf-Greiskraut, Sumpfdotterblume, 

Wibel-Schmiele, Schierlings-Wasserfenchel, Schwarz-Pappel, Rapfen, Seefrosch, Beutel-

meise, Kleinspecht, Rohrweihe, Seeadler und Rauhautfledermaus zu erhalten und zu ent-

wickeln. 
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Auenwälder, Uferstaudenfluren, einjährige Fluren auf Schlammbänken treten mit Prielstruk-

turen sowie Tide- und Landröhrichten in wechselnden Anteilen miteinander vergesellschaf-

tet auf. Mit Sicherung und Herstellung einer hohen Standort- und Habitatvielfalt in möglichst 

der gesamten Bandbreite der Auestandorte soll ein anpassungsfähiges, nachhaltiges Sys-

tem gewährleistet werden, welches auch bei schleichenden Veränderungen (z.B. durch den 

Klimawandel) den definierten Schutzzielen genügen kann. 

Die Entwicklungsziele werden im Folgenden dargestellt; die räumliche Verteilung und damit 

das einzelflächenbezogene Entwicklungsziel ist der Karte 2 („Entwicklungsziele“) zu ent-

nehmen. Zwischen den als Entwicklungsziel benannten Lebensraumkomplexen sind flie-

ßende Übergänge und enge Verzahnungen gegeben; die Abgrenzungen in der kartografi-

schen Darstellung sind auch mit Blick auf die natürliche Dynamik einer Auenlandschaft nicht 

als zeitlich und räumlich abschließend zu verstehen, sondern sie stellen in Ableitung aus 

dem derzeitigen Zustand und den nachrichtlich zu übernehmenden Planungen die Bereiche 

mit einem entsprechenden Schwerpunkt für das jeweilige Entwicklungsziel dar: 

 

- Tidegeprägter Flusslauf (Tiefwasserbereiche der Elbe, Flachwasserzonen) 

Die Tide-Elbe und ihr Nebenarm, die Dove-Elbe, sind für das NSG die prägenden Elemente. 

Über sie wird die Tidedynamik in das Naturschutzgebiet hineingetragen. Aufgrund der 

Zwangspunkte (s. Kap. 6.6) ist die Rückkehr zu einem naturnahen hydromorphologischen 

Verhalten der Tideelbe nicht Entwicklungsziel. Im Flusslauf der Elbe dominiert der Tiefwas-

serbereich (>2m unter MTnw). Die Flachwasserzonen sind uferparallel überwiegend ver-

gleichsweise schmal ausgebildet. Die Dove-Elbe innerhalb des NSG ist derzeit durch groß-

flächige Aufschlickungen außerhalb der Fahrrinne gekennzeichnet. Entwicklungsziel ist die 

Sicherung eines Wasserzustands, der den ökologischen Ansprüchen der Lebensgemein-

schaften des Ästuars entspricht, d.h. Einhaltung der chemischen und physikalischen Ziel-

werte gem. Oberflächengewässerverordnung, Gewährleistung der Durchgängigkeit etc. Für 

die heute weitgehend festgelegte Uferline wird eine Öffnung bzw. Absenkung der Deck-

werke in Teilbereichen angestrebt, durch die die Tidedynamik verstärkt in das Vorland hin-

eingetragen wird. 

 

- Flachwasserzonen, Schlenzen, Priele, Watten  

Ausgehend vom Flusslauf von Elbe und Dove-Elbe mit breitem Tiefwasserbereich und 

schmalen Flachwasserbereichen führt in die Vorlandflächen ein möglichst vielfältiges und 

verzweigtes Prielsystem, dessen Ausbildung insbesondere von der Ausdehnung des Vor-

landes und den Geländegegebenheiten abhängt. Ausgedehnte Prielsysteme sind ausge-

bildet mit dauerhaft wasserführenden Bereichen (je nach Gegebenheiten Flachwasserzo-

nen – 2m unter MTnw bis MTnw), mit Nebenprielen und mit seitlichen Wattflächen (Gelän-

dehöhen zwischen MTnw und MThw), die bei jedem Tidegeschehen trocken fallen. In den 

sehr schmalen Vorlandbereichen bereichern Schlenzen, Senken und kleine Priele, die bei 

jedem Tidegeschehen trocken fallen, die Strukturvielfalt.  

Die Strukturen unterliegen aufgrund der Tidedynamik und den damit verbundenen Sedi-

mentationen und Erosionen stetigen Veränderungen. 
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Die dauerhaft und periodisch wasserführenden Bereiche besitzen eine wichtige Funktion 

als Rückzugsraum und Aufwuchsgebiet wie auch Nahrungsfläche für Fische (z.B. Rapfen). 

Die mit dem täglichen Tidegeschehen trockenfallenden Bereiche (Priele, Schlenzen, Wat-

ten) sind vegetationsfrei bzw. im Übergang zum Röhricht von Pioniervegetation eingenom-

men. Sie sind Lebensraum u.a. für Schnecken, Muscheln, Krebstiere und Nahrungsraum 

für Brut- und Rastvögel. Hier können sich auch der Lanzettblättrige Froschlöffel, die Wibel-

Schmiele oder der Schierlings-Wasserfenchel einstellen. 

Am offenen, von Wellenschlag, Eisgang und Hochfluten beeinflussten oder dem Haupt-

stromstrich der Elbe nahen Ufer kommt es zur Ausbildung von Sandstränden. 

 

Die Wattflächen mit Pioniervegetation entsprechen dem FFH-Lebensraumtyp 3270 – 

„Schlammige Flußufer mit Vegetation der Verbände Chenopodion rubri (p.p.) und Bidention 

(p.p.)“. 

 

- Auenwald-Röhrichtkomplex 

Der Bereich um MThw und leicht über MThw mit regelmäßigen oder episodischen Überflu-

tungen wird von Röhricht und Weichholzauenwäldern bestimmt.  

Die Röhrichtflächen werden im Bestand von Großröhrichten gebildet. Sie sind Lebensraum 

insbesondere röhrichttypischer Brutvogelarten (z.B. Blaukehlchen). An Störungsstellen in-

nerhalb oder am Rande des Röhrichts finden sich besonders artenreiche Hochstauden-

säume. Diese sind für die Artenvielfalt im Elbeästuar von herausragender Bedeutung. Hier 

findet sich u.a. das Sumpf-Greiskraut und Sumpfdotterblume oder auch die Wibel-

Schmiele. Der Schierlings-Wasserfenchel hat seinen potenziellen Wuchsort unter dem 

MThw im Übergang zu den Flusswatten. 

Die Weichholz-Auenwälder des Elbeästuars besitzen eine besondere Ausprägung auf-

grund des Tideeinflusses (Tide-Weiden-Auwald). Dominiert werden die Auwälder von Wei-

den. Die starke mechanische Beanspruchung führt dazu, dass die Auwälder mit einem ho-

hen Anteil umgeworfener, totholzreicher und wieder austreibender Bäume durch einen ho-

hen Strukturreichtum gekennzeichnet sind. 

Die nur relativ selten überfluteten Bereiche werden von Hartholzauenwäldern eingenom-

men. Diese höher gelegenen Bereiche des Vorlandes sind im NSG Auenlandschaft Obere 

Tideelbe nur sehr kleinflächig vorhanden. Sie werden natürlicherweise von Eichen, Ulmen 

und Eschen bestockt. 

Die Auwälder sind Lebensraum für Fledermäuse (z.B. Rauhautfledermaus), für Höhlenbrü-

terarten (z.B. Kleinspecht) oder auch für Beutelmeise, Pirol und Seeadler. Neben der 

Schwarz-Pappel finden sich endemische Arten wie Wibel-Schmiele und Schierlings-Was-

serfenchel. 

 

Die Hochstaudensäume der Elbe gehören zum FFH-Lebensraumtyp 6430 – „Feuchte 

Hochstaudensäume der planaren bis alpinen Höhenstufe inkl. Waldsäume“, der Tide-Au-

wald zum prioritären FFH-Lebensraumtyp *91E0 – „Auenwälder mit Alnus glutinosa und 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)“ und der Hartholzauwald 
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ist FFH-Lebensraumtyp 91F0 – „Eichen-Ulmen-Eschen-Auenwälder am Ufer großer 

Flüsse“. 

 

- Stillgewässer 

Die den Auebereich bestimmenden Lebensraumkomplexe werden kleinräumig ergänzt 

durch temporäre wie auch dauerhaft wasserführende Stillgewässer.  

Die Stillgewässer bieten Lebensraum für Brutvogelarten der Binnengewässer und Röh-

richte. 

Gewässer außerhalb des Tideeinflusses können u.a. auch Laichmöglichkeiten für Amphi-

bien wie Erdkröte und Seefrosch bieten oder Lebensraum des Bibers sein. 

 

- naturnahes Gehölz/Laubwald feuchter bis nasser Standorte 

Für die Bereiche des NSG, für die aufgrund der Zwangspunkte ein Einfluss der Tidedynamik 

nicht erreicht werden kann, wird eine von anthropogenen Nutzungen weitgehend unge-

störte Entwicklung zu naturnahen Gehölzen/Wald angestrebt. Diese Strukturen bieten ins-

besondere den gehölzbrütenden Vögeln Lebensraum in unmittelbarer Nachbarschaft zu 

den Überschwemmungsbereichen mit großem Nahrungsangebot (z.B. Kormorankolonie 

auf der südlichen Billwerder Insel). 

 

Das NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe ist mit seinen naturnahen Lebensräumen der 

Auenlandschaft insbesondere über den Flusslauf Elbe oder aber durch unmittelbare Nach-

barschaft vernetzt mit  

 den vom Gezeiteneinfluss abhängigen Lebensräume wie insbesondere Süßwasser-

schlickwatten und Tide-Röhrichte des NSG Holzhafen, welches auch Europäisches 

Vogelschutzgebiet (Rastgebiet von Löffelente, Krickente und Brandgans) ist; 

 dem hinter der Deichlinie gelegenen Auwaldkomplex des NSG Rhee; 

 den Tide-Auwäldern, Tide-Röhrichten und Süßwasserwatten der NSG Heuckenlock 

und Schweensand 

 den Vorlandflächen des NSG Zollenspieker 

 den großflächigen Stromtalwiesen sowie Süßwasserwatten, Röhrichten und Auwäl-

dern im NSG Borghorster Elblandschaft 

Soweit angrenzend an das NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe und außerhalb des FFH-

Gebiets Hamburger Unterelbe Maßnahmen zur Entwicklung tidebeeinflusster Lebens-

räume vorgesehen sind, unterstützen diese Maßnahmen durch ihren Vernetzungs- und Ha-

bitaterweiterungscharakter die Entwicklungsziele für das Naturschutzgebiet und sind inso-

fern vereinbar mit den Zielen und Maßnahmen dieses Managementplans. Derartige Maß-

nahmen zur Optimierung der Tidebiotope, die auch im IBP Elbästuar bzw. in der FFH-

Strategie genannt sind, können sein: 
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NSG Rhee: Anbindung der Rhee an die Tide 

Ziel der Maßnahme ist die Erweiterung des Habitatverbunds des Schierlings-Wasserfen-

chels sowie die Entwicklung von Tideauenwaldsäumen, Tide-Röhrichten und Hochstauden-

fluren sowie die Vergrößerung des Tidevolumens. Ein möglicher Konfliktpunkt könnte die 

Anwesenheit von Biberrevieren darstellen, da aufgrund des Tideeinflusses die Nutzung der 

Bauten möglicherweise beeinträchtigt wird.  

 

Ellerholz: Deichrückverlegung / Entwicklung von Flachwasserzonen an der Norderelbe 

Ziel der Maßnahme ist die Erweiterung des Habitatverbunds des Schierlings-Wasserfen-

chels sowie von Tideauenwaldsäumen, die Entwicklung von sauerstoff- und nahrungsrei-

chen Aufwuchs- und Rückzugsräumen für charakteristische Fischarten des limnischen Ab-

schnittes der Tideelbe und die Verlängerung der Uferlinie zur Entwicklung von naturnahen 

Säumen aus Tide-Röhrichten und Hochstaudenfluren. Für die Maßnahme wäre eine Deich-

rückverlegung erforderlich. Um den Tideeinfluss in das Gebiet zu bringen, wäre zudem ein 

Durchstich durch den tidebeeinflussten Uferstreifen des NSG Auenlandschaft Obere 

Tideelbe (Entwicklungsziel Tideauwald-Röhricht-Komplex) notwendig. Dem kleinflächigen 

Verlust von Tideauwald bzw. Tide-Röhricht im Bereich des Durchstichs stünde die großflä-

chige Erweiterung von tidebeeinflussten Lebensräumen gegenüber. Eine derartige natur-

schutzfachlich sinnvolle Maßnahme wäre vereinbar mit den Entwicklungszielen des PEP 

bzw. der NSG-Verordnung. 

Als ein weiteres Entwicklungsziel im IBP wird die Wiederherstellung einer Verbindung zwi-

schen Ellerholz und Heuckenlock zur Stärkung der Lebensgemeinschaften genannt. Auch 

diese Maßnahme würde die im PEP genannten Entwicklungsziele für das NSG Auenland-

schaft Obere Tideelbe unterstützen. 

 

Spadenländer Ausschlag: Deichrückverlegung / Entwicklung eines Tidebiotops  

Ziel der Maßnahme ist die Herstellung von vielgestaltigen Tidebiotopen, entweder im Rah-

men einer Deichrückverlegung oder der Herstellung eines Tidepolders. Auch hier wäre, um 

den Tideeinfluss in das Gebiet zu bringen, ein Durchstich durch den tidebeeinflussten Ufer-

streifen des NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe (Entwicklungsziel Tideauwald-Röhricht-

Komplex) notwendig. Auch diese Maßnahme würde die Entwicklungsziele des PEP bzw. 

der NSG-Verordnung unterstützen.  

6.7.1 Entwicklungsziele im Zusammenhang mit Natura 2000 

Die Entwicklungsziele im Zusammenhang mit Natura 2000 sind analog der in Kapitel 6.7 

erläuterten Ziele. Gemäß der NSG-Verordnung lauten sie wie folgt:  

Schutzzweck entsprechend den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes im Sinne von § 32 Ab-

satz 3 BNatSchG ist es, den günstigen Erhaltungszustand  
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- des Lebensraumtyps „Flüsse mit Schlammbänken“ als naturnahem, von den dy-

namischen Prozessen der Tideelbe geprägten Lebensraumkomplex aus voll-

ständig zonierten Schlammuferfluren, Tief- und Flachwasserzonen der Tide-

Elbe, von Prielen durchzogenen süßwasserbeeinflussten Sand- und Schlickwat-

ten, Spülsäumen, Tide-Röhrichten und Hochstaudenfluren, einschließlich seiner 

charakteristischen Pflanzen- und Tierarten, insbesondere der Fische und Vögel,  

- des prioritären Lebensraumtyps „Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus 

excelsior“ als naturnahem, von den dynamischen Prozessen der Tideelbe ge-

prägten Weichholz-Auwald mit standorttypischer Baum-, Strauch- und Kraut-

schicht aus heimischen Arten, unterschiedlichen Altersphasen und Entwick-

lungsstufen mit einem hohen Anteil von Alt- und Totholz sowie mit lebensraum-

typischen Strukturen wie Strandwällen, Flutmulden, Prielen und Watten, ein-

schließlich seiner charakteristischen Pflanzen- und Tierarten, insbesondere der 

Käfer, Nachtfalter, Vögel und Fledermäuse, 

- des Lebensraumtyps „Feuchte Hochstaudenfluren“ als naturnahe, von den dy-

namischen Prozessen der Tideelbe geprägte, unbeschattete Uferstaudenflur mit 

standorttypischer Vegetation und Nährstoffversorgung auf vielfältig strukturier-

ten Standorten in Kontakt zu wertvollen auentypischen Lebensräumen, ein-

schließlich seiner charakteristischen Pflanzen- und Tierarten, insbesondere der 

Heuschrecken und Vögel, 

- der Population des Rapfens mit seinen vorkommenden Lebensphasen in seinen 

naturnahen Lebensstätten aus Flach- und Tiefwasserbereichen, bei Tidehoch-

wasser überstauten Süßwasserwatten und Stromkanten in enger Verzahnung 

als durchgängige Wanderstrecke sowie als Nahrungs-, Aufwuchs- und Laichge-

biet, 

- der Population der Finte mit ihren vorkommenden Lebensphasen, insbesondere 

der Larven, in ihren naturnahen, von den dynamischen Prozessen der Tideelbe 

geprägten Lebensstätten aus Flach- und Tiefwasserbereichen, bei Tidehoch-

wasser überstauten Süßwasserwatten und Stromkanten in enger Verzahnung 

als ungehindert erreichbares Nahrungs- und Aufwuchsgebiet, 

- der Population des Meerneunauges, Flussneunauges und des Lachses mit ihren 

vorkommenden Lebensphasen in ihren naturnahen Lebensstätten aus Flach- 

und Tiefwasserbereichen sowie Stromkanten als durchgängige Wanderstrecke, 

- der Population des prioritären Schierlings-Wasserfenchels mit seinen vorkom-

menden Lebensphasen aus Adulten, Rosetten und Samen im Boden in seinen 

Lebensstätten aus naturnahen, von den dynamischen Prozessen der Tideelbe 

geprägten Tide-Röhrichten, von Prielen durchzogenen süßwasserbeeinflussten 

Sand- und Schlickwatten, Hochstaudenfluren und Tide-Auwäldern mit einer für 

die Art geeigneten Bodenbeschaffenheit und Höhenlage als strömungs- und 

wellenberuhigter Standort, auch für eine ausreichende Vernetzung mit anderen 

Vorkommen, 

 zu erhalten und zu entwickeln.  
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7 MAßNAHMENPLAN 

Aus der Bestandserfassung wurden Leitbild und Entwicklungsziele abgeleitet. Im Folgen-

den werden die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen entwickelt, die erforderlich sind, um 

diese Ziele erreichen zu können. 

 

 

Abbildung 7-1: Der Weg zu den Entwicklungszielen 

Es werden die folgenden Begriffsdefinitionen zur Strukturierung der Maßnahmen einge-

führt.  

7.1 Begriffsdefinitionen 

Im Folgenden werden zwei verschiedene Typen von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

unterschieden: Einzelmaßnahmen und zyklische Maßnahmen. 

 Zyklische Maßnahmen sind Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen, die regelmäßig 

durchgeführt werden müssen, meist in einjährigem Turnus. Hierzu zählen zum Beispiel 

auch Bewirtschaftungsregelungen. 

 Einzelmaßnahmen sind einmalige biotoplenkende und ersteinrichtende Maßnahmen.  

 

Die Einzelmaßnahmen werden untergliedert in  

 Maßnahmen zur Verbesserung des naturschutzfachlichen Zustandes des NSG („Ver-

besserung Naturschutz“) und 

 Maßnahmen aus „besonderem Anlass“, die nicht unmittelbar zur Verbesserung des 

naturschutzfachlichen Zustandes des NSG führen, sondern die z. B. der Besucherlen-

kung oder Beschilderung des Schutzgebietes dienen und meist einen geringen Umfang 

haben. 

Maßnahmen sind dann mit der Bezeichnung „vorrangig“ versehen, wenn ihre Durchfüh-

rung dringend geboten ist, um eine Verschlechterung des Naturschutzgebietes und seiner 

Schutzgüter zu verhindern. Sie werden im Maßnahmenblatt, in den zusammenfassenden 

Tabellen und in den Maßnahmenkarten (Karte 3) mit einem Ausrufungszeichen ! gekenn-

zeichnet.  

Alle Maßnahmen werden auf Maßnahmenblättern erläutert. Dabei werden gleiche oder 

ähnliche Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen auf einem Maßnahmenblatt zusammenge-

fasst. Durch die Zusammenfassung ähnlicher Maßnahmen wird die Darstellung gestrafft 

Bestand Entwicklungsziel 

Maßnahmen 
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und übersichtlich, da textliche Wiederholungen bei der Beschreibung der Maßnahmen re-

duziert werden. Die „Hinweise zur Bauausführung“ enthalten auch Angaben darüber, ob 

bestimmte Maßnahmen aus naturschutzfachlichen oder finanziellen Gründen zusammen 

oder in einer bestimmten Reihenfolge auszuführen sind und ob Genehmigungen zur Durch-

führung einer Maßnahme notwendig sind. Weiterhin enthalten die Maßnahmenblätter eine 

Kostenschätzung. 

Die Summe der Maßnahmenblätter bildet den Maßnahmenkatalog (Kapitel 7.3). 

7.2 Pflegeeinheiten 

Zur räumlichen Strukturierung des umfangreichen Maßnahmenkatalogs werden alle Maß-

nahmen in Pflegeeinheiten zusammengefasst. Hierzu wird der kartierte biotische Bestand 

in Lebensraumkomplexe eingeteilt. Für diese Flächen werden aus Kapitel 6.5 und Karte 2 

die Entwicklungsziele abgeleitet. Die zur Erreichung dieser Entwicklungsziele notwendigen 

Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gehören zu der entsprechenden Pflegeeinheit. 

Die einzelnen Pflegeeinheiten und die für sie geltenden Entwicklungsziele werden im Fol-

genden kurz beschrieben. Die Biotoptypen zu den Pflegeeinheiten sowie die sie besie-

delnde Tierwelt werden ausführlich in Anhang B beschrieben. Eine sehr knappe Zusam-

menfassung befindet sich in Kapitel 4. Die Entwicklungsziele für das NSG werden in Kapitel 

6 genauer erläutert.  

Die zu den einzelnen Pflegeeinheiten gehörenden Maßnahmen sind in den nachfolgenden 

Tabellen zusammengefasst. Sie sind im Maßnahmenkatalog genau beschrieben und mit 

ihrer räumlichen Lage in Karte 3 dargestellt.  

7.2.1 Pflegeeinheit 1: Auwald und sonstige Gehölze der Auen sowie Röhrichte, Hoch-
staudenfluren, Priele, Watten und Fluss 

Diese Pflegeeinheit umfasst den überwiegenden Bereich des Naturschutzgebietes. Eine 

Zusammenfassung der doch sehr unterschiedlichen Strukturen zu einer Pflegeeinheit er-

folgt, da die Grenzen zwischen diesen Strukturen fließend und dynamisch sind und die vor-

gesehenen Maßnahmen strukturübergreifend, z.B. sowohl in Röhricht- und Auwaldflächen, 

erforderlich werden bzw. ihren Ansatzpunkt in den Übergangsbereichen (z.B. im Uferbe-

reich der Elbe im Übergang zu den Röhricht- und Auwaldflächen) haben. 

Die schmalen Vorlandflächen ebenso wie das weite Vorland der Spadenländer Spitze (El-

bufer bis zum Deichgrund) werden größtenteils von Auenwald-Röhrichtkomplexen einge-

nommen. Vorkommende Biotope sind Tide-Weiden-Auwald (WWT), Tideröhricht (FWV), 

Hochstaudensäume der Unterelbe (NUE), Schilf-Röhricht (NRS) (vgl. Karte 1-1). Hinzu tre-

ten in den weiteren Vorlandflächen (Spadenländer Spitze, Vorland des Obergeorgswerder 

Hauptdeichs und des Wrauster Bogens) größere Prielstrukturen und Flusswatt bzw. sons-

tige naturnahe Flächen im Wasserwechselbereich (FWP, FWO, FWZ). Die Elbe und die 

Dove-Elbe sind Bestandteil des nördlichen Teils des Naturschutzgebietes (FFA, FFT). Die 

Ufer zur Elbe sowie auch der Dove-Elbe sind überwiegend mit Schüttsteinen befestigt 

(FWX). Kleinflächig finden sich im Bereich Bunthäuser Spitze Flussstrand (FSV) und Wei-

dengebüsch unter Tideeinfluss (HFT) sowie ein Pappelforst (WXP). 



PEP NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe 7 Maßnahmenplan 

55 

Der Tide-Weiden-Auwald ist als prioritärer FFH-Lebensraumtyp *91E0 – „Auenwälder mit 

Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)“, die 

Hochstaudensäume der Elbe sind als FFH-Lebensraumtyp 6430 – „Feuchte Hochstauden-

säume der planaren bis alpinen Höhenstufe inkl. Waldsäume“ anzusprechen. Die Fluss-

läufe Elbe und Dove-Elbe sowie die Tide-Röhrichte, Priele und Wattflächen wurden als 

FFH-Lebensraumtyp 3270 – „Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation von Chenopodion 

rubri p.p. und Bidention p.p“ erfasst, da durch Sedimentation bzw. naturnahe Dynamik 

Standorte entstehen können, die von Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und Bidention 

p.p. besiedelt werden können. Diese eigentlichen Schlammuferfluren sind nur sehr kleinflä-

chig im Schutzgebiet vorhanden und unterliegen einer ständigen Dynamik (Erlöschen und 

Neubildung von Standorten). 

 

Die Auwald-Röhrichtkomplexe sollen erhalten und optimiert werden. Das Vorland liegt mit 

Höhen von z.B. +1,70m NHN (Spadenländer Spitze) oder 1,90m NHN (Wrauster Bogen) 

an der Oberkante der Steinschüttung und weiterem Anstieg Richtung Hauptdeichlinie bis 

auf ein Niveau von i.M. +3,00m NHN bis +3,50m NHN deutlich über dem MTnw (zwischen 

ca. -0,20 bis -1,50m NHN) und über weite Strecken auch über dem MThw (zwischen ca. 

+2,15 und +2,50m NHN). Deichnähere Bereiche werden nur bei temporär auftretenden 

Hochwässern überschwemmt. 

Zur Optimierung sind insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung der Wirksamkeit des 

Tideeinflusses vorgesehen, um dadurch eine größere Standortdiversität zu schaffen. Stör-

stellen am Rande bzw. innerhalb der artenarmen Röhrichte schaffen Voraussetzungen für 

artenreichere Hochstaudensäume. Offene Störstellen können Wuchsort des Schierlings-

Wasserfenchels sein. Der Tideeinfluss kann durch unterschiedliche Maßnahmen verstärkt 

ins Vorland eingebracht werden. In den breiteren Vorlandbereichen wird eine Kombination 

aus Maßnahmen zur Optimierung vorhandener Prielstrukturen, ergänzende Anlagen von 

Prielen sowie abschnittweise ein Deckwerksrückbau bzw. eine Deckwerksabsenkung vor-

gesehen. In den schmalen Vorlandbereichen ist insbesondere als eine den Auwald scho-

nende bauliche Maßnahme ebenfalls der abschnittweiser Rückbau/Absenkung der Uferbe-

festigung bzw. die Anlage kleinflächiger Schlenzen vorgesehen. Maßnahmen zur Absen-

kung der Deckwerke und Uferbefestigungen sind sehr vorsichtig durchzuführen, um eine 

Erosion dahinterliegender Standorte zu verhindern und somit die Standsicherheit dieser 

Strukturen zu gewährleisten. Zur Stärkung der Population des Schierlings-Wasserfenchels 

im Elbeästuar kann in den erstmalig angelegten Prielen und Schlenzen eine unterstützende 

Ansiedlung der Art durch autochthones Saatmaterial oder vorgezogene Rosetten erfolgen. 

 

In Teilbereichen (z.B. Vorland des Zollenspieker Hauptdeichs) wird eine Erweiterung bzw. 

Optimierung der Auwaldflächen angestrebt. Bei der konkreten Flächenauswahl sind die Be-

lange des LRT 6430 und gesetzlich geschützter Grünlandbiotope zwar nachrangig, aber 

gleichwohl möglichst zu berücksichtigen (z.B. durch Vermeidung eines vollständigen Flä-

chenverlustes).  
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Im Bereich der Bunthäuser Spitze ist Entwicklungsziel der Erhalt des freien Blicks über das 

Stromspaltungsgebiet, so dass hier eine Gehölzentwicklung nicht gewünscht ist.  

Am Wrauster Bogen ist eine Optimierung vorgesehen. Hier soll ein zusätzlicher Priel als 

Habitat für den Schierlings-Wasserfenchel geschaffen werden und eine lokale Deckwerk-

absenkung die Tidedynamik im Vorland erhöhen. 

Im Bereich der Tatenberger Schleuse ist die Verbesserung der ökologischen Durchgängig-

keit anzustreben. 

Es ist sicherzustellen, dass die Deichpflege – vorbehaltlich der Regelungen in §52 (3) des 

Hamburgischen Wassergesetzes - auf den Deichgrund beschränkt wird. Dies ist insbeson-

dere durch entsprechende Informationen an die für die Deichpflege Verantwortlichen um-

zusetzen. 

Im Deichvorland der Spadenländer Spitze sind 2016/2017 Maßnahmen zur Optimierung 

des Priels und der Tidelebensräume insbesondere zur Entwicklung von Habitaten für den 

Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides) durchgeführt worden. Die bereits reali-

sierten Maßnahmen umfassen die Optimierung des vorhandenen Prielanschlusses an die 

Norderelbe durch Rückbau einer Sohlschwelle sowie die Herstellung zweier Anschlüsse an 

die Dove-Elbe durch Anlage zweier Prielarme. Darüber hinaus erfolgte die punktuelle Ab-

senkung von Uferbefestigungen in Verbindung mit der Anlage unterschiedlich geformter 

Schlenzen an 5 Standorten, die Absenkung der Uferbefestigung (0,00 m NHN bis MTnw) 

an 5 Standorten sowie die lineare Absenkung der Uferbefestigung um ca. 50 cm an Elbe 

und Dove-Elbe. Daneben erfolgte die Anlage von neun inselartigen Erhebungen in den 

Großröhrichten, deren Kuppen deutlich über MThw liegen und künftig als Auwald entwickelt 

werden sollen.  

Auch im Vorland des Obergeorgswerder Hauptdeichs wurden 2017 Maßnahmen zur-

Schaffúng von Tidelebensräumen umgesetzt. . Es wurden Prielstrukturen nördlich und süd-

lich eines ehemaligen Ewerhafens sowie ein nur gelegentlich überflutetes Kleingewässer 

angelegt. 

Die vorhandenen Wattflächen und die 2016/2017 neu hergestellten Priele im Vorland des 

Obergeorgswerder Hauptdeichs und der Spadenländer Spitze bedürfen derzeit keiner wei-

teren Maßnahmen.  Unterhaltungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen, könnten möglicher-

weise zukünftig aber erforderlich werden.  

  

Tabelle 7.2.1-1: Pflegeeinheit 1, zyklische Maßnahmen 

Pflegeeinheit 1 Auwald und sonstige Gehölze der 
Auen, Röhrichte, Hochstaudenfluren, 
Priele, Watten und Fluss 

Zyklische Maßnahmen 

MNr. Vorrang Beschreibung  

11/1  Freihalten von Gehölzen 

17/1  Entfernen von Müllablagerungen 

MNr.: Nummer der Maßnahme, ! : Maßnahme ist vorrangig 
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Tabelle 7.2.1-2: Pflegeeinheit 1, Einzelmaßnahmen 

Pflegeeinheit 1 Auwald und sonstige Gehölze der 
Auen, Röhrichte, Priele, Watten und 
Fluss 

Einzelmaßnahmen 

MNr. Vorrang Beschreibung  

1/1 ! Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe (Sukzession, ggf. Maßnahmen zur Opti-
mierung) 

2/1-7 ! Erhalt von Prielen, Flachwasserbereichen und Watten 

3/1-3  Verbesserung der Wirksamkeit des Tideeinflusses/Optimierung von Tidele-
bensräumen 

4/1-6  Entwicklung von Tide-Auwald über Sukzession oder Initialpflanzung 

8/1  Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit im Bereich der Tatenberger 
Schleuse 

12/1-2  Umgestaltung des Wrauster Bogen 

13/1  Aufstellen von Informationstafeln 

14 ! Sicherstellung einer Beschränkung der Deichpflege auf den Deichgrund 

MNr.: Nummer der Maßnahme, ! : Maßnahme ist vorrangig 

7.2.2 Pflegeeinheit 2: Ruderale und halbruderale Krautflur, sonstige Abgrabung 

Diese Pflegeeinheit umfasst zum einen das seinerzeit als halbruderale Gras und Stauden-

flur mittlerer Standorte (AKM) kartierte ehemalige Spülfeld im Bereich Spadenlander 

Busch/Kreetsand. Der Durchstich zur Elbe war zum Zeitpunkt der Biotopkartierung bereits 

geräumt und als sonstige Abgrabung kartiert. 

 

Im Jahr 2001 erfolgte die Rückverlegung des Kreetsander Hauptdeiches. Der Altdeich 

wurde 2004 zurückgebaut und das Deichvorland lag zunächst brach. 2012 wurde der Plan 

zur Entwicklung eines tidebeeinflussten Flachwassergebiets Spadenlander Busch/Kreet-

sand festgestellt (FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 2012). Ziel der Maßnahme ist die Her-

stellung eines naturnahen gezeitenbeeinflussten Flachwassergebietes, mit dem als Pilot-

projekt lokal einer Zunahme des Tidenhubs begegnet werden soll. Vorhabenträger ist die 

HPA. Die Maßnahme wurde in Teilen bereits umgesetzt (Herstellung großer Bereiche der 

Flachwasserbucht, Versetzen der Weidenstubben, Deckwerksabsenkung am Elbufer). 

Der PEP NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe übernimmt die planfestgestellten Maßnah-

men nachrichtlich. 

Ebenfalls in den PEP werden die Überlegungen zur Entwicklung eines Besucherkonzepts 

aufgenommen. 

 

Zum anderen umfasst diese Pflegeeinheit die halbruderale Gras und Staudenflur mittlerer 

Standorte (AKM) sowie die Ruderalflur trockener Standorte im nördlichen Vorland des 

Obergeorgswerder Hauptdeichs. Hier umgibt eine relativ steile Böschung das Flusswatt. 

Die seinerzeit als Ruderalflur kartierte Fläche wird heute z.T. schon von Pionierwald einge-

nommen. Aufgrund der Höhenverhältnisse (Dammkrone bei ca. 5 m) wird zumindest der 

hochliegende Teil der Böschung nur bei extremsten Hochwässern überschwemmt. Es ist 
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die Weiterentwicklung zu Wald mit Arten der Weichholz- und Hartholzauen vorgesehen. 

Durch die Entwicklung von Wald in diesem Bereich werden voraussichtlich auch die gege-

bene Freizeitnutzung (grillen, sonnen) und die damit verbundenen Störungen zurückge-

drängt. 

 

Tabelle 7.2.2-1: Pflegeeinheit 2, zyklische Maßnahmen 

Pflegeeinheit 2 Ruderale und halbruderale Krautflur, 
sonstige Abgrabung 

Zyklische Maßnahmen 

MNr. Vorrang Beschreibung  

9/7 ! Beseitigung von Auflandungen alle 3-5 Jahre 

17/1  Entfernen von Müllablagerungen 

MNr.: Nummer der Maßnahme, ! : Maßnahme ist vorrangig 

 

Tabelle 7.2.2-2: Pflegeeinheit 2, Einzelmaßnahmen 

Pflegeeinheit 2 Ruderale und halbruderale Kraut-
flur, sonstige Abgrabung 

Einzelmaßnahmen 

MNr. Vorrang Beschreibung  

4/1  Entwicklung von Tide-Auwald über Sukzession oder Initialpflanzung 

9/1-6 ! Entwicklung eines tidebeeinflussten Flachwassergebietes Spadenlander 
Busch/Kreetsand 

10/1  Besucherkonzept für den Bereich tidebeeinflusstes Flachwassergebiet Spaden-
lander Busch/Kreetsand 

MNr.: Nummer der Maßnahme, ! : Maßnahme ist vorrangig 

7.2.3 Pflegeeinheit 3: Grünland 

Innerhalb des Naturschutzgebiets finden sich kleinflächig vereinzelt, häufig im Übergang 

zum Deichgrund Grünlandflächen unterschiedlichster Ausprägung (GIM – artenarmes ge-

mähtes Grünland mittlerer Standorte, GFF – Flutrasen, GFS Sonstige wechselnasse Strom-

talwiesen und –weiden, GMZ – Sonstiges mesophiles Grünland, ZRW – Stadtwiese). Die 

Biotope sind überwiegend artenarm, eine Entwicklung typisch ausgeprägter Stromtalwie-

sen wäre allenfalls im Vorland des Zollenspieker Hauptdeichs denkbar. Mit Blick auf den 

vergleichsweise hohen Pflegeaufwand für eine relativ kleine Fläche und vor dem Hinter-

grund des für diesen Elbabschnitt vorrangigen Ziels der Entwicklung von Auenwaldkomple-

xen wird auch für diese Fläche wie für die anderen kleineren Grünlandflächen die Entwick-

lung von Auwald vorgesehen. 

Die Deichpflege hat sich auch in diesen Bereichen auf den Deichgrund zu beschränken. 

Im Vorland des Obergeorgswerder Hauptdeichs soll ein Verbund zwischen dem nördlichen 

Biotopkomplex (Flusswatt, Röhricht, Auwald) und dem südlichen Komplex aus Auwald, 

Prielen und Tideröhricht hergestellt werden. Hier trennt derzeit ein Damm diese beiden Ab-

schnitte voneinander. 
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Tabelle 7.2.3-1: Pflegeeinheit 3, Einzelmaßnahmen 

Pflegeeinheit 3 Grünland Einzelmaßnahmen 

MNr. Vorrang Beschreibung  

4/3  Entwicklung von Tide-Auwald über Sukzession oder Initialpflanzung 

7/1  Herstellung eines Verbundes der Tide-Biotope im Vorland Obergeorgswerder 
Hauptdeich/Prüfung der Machbarkeit 

14/1 ! Sicherstellung einer Beschränkung der Deichpflege auf den Deichgrund 

MNr.: Nummer der Maßnahme, ! : Maßnahme ist vorrangig 

7.2.4 Pflegeeinheit 4: Stillgewässer  

Auf der Billwerder Insel befinden sich 4 Betonbecken (SXK), die keine Verbindung zur Elbe 

oder Dove-Elbe aufweisen. Eine Nutzung des Geländes seitens der Hamburger Wasser-

werke GmbH besteht nicht mehr. Am Westrand in Richtung Elbdeich finden sich zudem 2 

naturnahe nährstoffreiche Kleingewässer (SEK).  

 

Für die naturnahen, nährstoffreichen Kleingewässer ist der Erhalt vorrangiges Ziel. Maß-

nahmen werden hier derzeit nicht notwendig.  

 

Für die nordwestlichen Absetzbecken 1-2 wird eine Entwicklung von tidegeprägten Bioto-

pen, insbesondere von Auenwald-Priel-Komplexen als Standort für den Schierlings-Was-

serfenchel angestrebt. Die Herstellung tidegeprägter Biotope ist mit Anschluss an die Tide 

über den Entleerungsgraben (südlichen Holzhafengraben) vorgesehen. Zwar ist der Holz-

hafen durch das Sperrwerk Billwerder im Hochwasserfall (Hochwässer > +3,5m NHN) von 

den Wasserständen der Elbe entkoppelt, dennoch ist bei Anbindung der Absetzbecken an 

die Tide über den Holzhafen die Funktionalität als Tidelebensraum gegeben. So erreichen 

auch Sturmtiden das Gebiet bis zu einer Höhe von + 3,5 m NN, das entspricht ca. 1,2 m 

über MThw. 

 

Die Gehölze auf den Stegen zwischen den Becken sind Standorte einer Kormorankolonie 

(vgl. LEGUAN 2015). Bei Umgestaltung der Becken sind die Anforderungen der Kormoran-

Kolonie z.B. durch einen weitestgehenden Erhalt der baumbestandenen Stege zu berück-

sichtigen. Ein Tideanschluss des Beckens 3 kann dabei in Erwägung gezogen werden, 

wenn artenschutzrechtliche Belange insbesondere hinsichtlich der Kormorankolonie auf 

den beiden südlichen Stegen nicht entgegenstehen.  

Für das Becken 4, in dem eine Biberburg festgestellt wurde, werden Maßnahmen zur Opti-

mierung eines Stillgewässers ohne Tideeinfluss vorgesehen. 

 

Neben den Verwaltungs- und sonstigen Betriebsgebäuden stehen auch die Brunnenhäus-

chen und Absetzbecken unter Denkmalschutz. Sie können durch entsprechende Maßnah-

men, z.B. im Rahmen einer Instandsetzung, als Fledermausquartier optimiert werden. Eine 
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Umgestaltung der Absetzbecken hat diese Anforderungen zu berücksichtigen, ebenso wie 

die Belange des Hochwasserschutzes. 

 

Tabelle 7.2.4-1: Pflegeeinheit 4, Einzelmaßnahmen 

Pflegeeinheit 4 Stillgewässer Einzelmaßnahmen 

MNr. Vorrang Beschreibung  

5/1  Herstellung des Tideeinflusses/Anlage eines Prielsystems in enger Verzahnung 
mit Tide-Auwald (Becken 1-2 bzw. 3) 

5/2  Maßnahmen zur Optimierung von Stillgewässern (Becken 4) 

5/3  Instandsetzung/Optimierung der Brunnenhäuschen als Fledermausquartiere 

MNr.: Nummer der Maßnahme, ! : Maßnahme ist vorrangig 

7.2.5 Pflegeeinheit 5: Wald, Gehölzbiotope ohne Tideeinfluss 

Auf der Billwerder Insel werden die Absetzbecken umgeben von Gehölzen (WPB – Birken- 

und Espen-Pionier- oder Vorwald und HGF – Naturnahes Gehölz feuchter bis nasser Stand-

orte). Südlich schließt sich das Vogelschutzgehölz (WXP Pappelforst) an. Entwicklungsziel 

für diese Gehölzbestände, die nicht tidebeeinflusst sind und auch in Zukunft durch das 

Sperrwerk Billwerder Bucht von den Hochwasserereignissen nicht erreicht werden, ist die 

Förderung naturnaher Gehölzflächen, insbesondere von Weiden als Habitatbäume für den 

Scharlachkäfer. Gleichfalls wird hiermit aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft zu den 

Gewässern der Absetzbecken eine wichtige Teillebensraum- und Verbundfunktion für Vö-

gel, Amphibien und Fledermäuse erreicht. 

 

Tabelle 7.2.5-1: Pflegeeinheit 5, Einzelmaßnahmen 

Pflegeeinheit 5 Wald, Gehölzbiotope ohne Tideein-
fluss 

Einzelmaßnahmen 

MNr. Vorrang Beschreibung  

6/1  Erhalt/ Entwicklung naturnaher Gehölze/Laubwald feuchter bis nasser Standorte 

6/2  Umbau Pappelforst 

MNr.: Nummer der Maßnahme, ! : Maßnahme ist vorrangig 

 

7.2.6 Pflegeeinheit 6: Invasive Arten 

Da die Elbe eine Ausbreitungsachse für verdriftetes Pflanzenmaterial und Tiere darstellt, ist 

dieses Auensystem anfällig gegenüber der Ausbreitung invasiver Neophyten und Neozoen. 

Das Vorkommen bzw. die Neu-Etablierung von Neophyten und Neozoen wird im Rahmen 

der allgemeinen Gebietspflege und des regelmäßigen Gebiets-Monitorings beobachtet. 

Bei Bedarf werden geeignete Gegenmaßnahmen ergriffen. Diese sind abhängig von den 

vorkommenden Arten und zz. nicht weiter konkretisierbar. 
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Lediglich für die im Rahmen der Biotopkartierung kartierten Bereiche des Staudenknöterich 

(AKN) werden Maßnahmen örtlich bestimmt. 

 

Tabelle 7.2.6-1: Pflegeeinheit 6, zyklische Maßnahmen 

Pflegeeinheit 6 Invasive Arten Zyklische Maßnahmen 

MNr. Vorrang Beschreibung  

15/1 ! Beobachtung der Vorkommen von Neobiota 

MNr.: Nummer der Maßnahme, ! : Maßnahme ist vorrangig 

 

Tabelle 7.2.6-2: Pflegeeinheit 6, Einzelmaßnahmen 

Pflegeeinheit 6 Invasive Arten Einzelmaßnahmen 

MNr. Vorrang Beschreibung  

16/1  Maßnahmen zur Eindämmung von Neobiota 

16/2  Maßnahmen zur Eindämmung des Staudenknöterichs 

MNr.: Nummer der Maßnahme, ! : Maßnahme ist vorrangig 

7.3 Maßnahmenkatalog 

Alle Maßnahmen sind auf den folgenden Blättern zusammengestellt. Ein Verzeichnis der 

Maßnahmenblätter befindet sich am Ende des Inhaltsverzeichnisses. 

Die Nummern der Maßnahmen (MNr.) entsprechen den Nummern in Karte 3 „Pflege- und 

Entwicklungsmaßnahmen“. Dabei entspricht die Nummer vor dem Schrägstrich der Num-

mer des Maßnahmenblattes. Die Biotopnummern entsprechen den Nummern der Flächen 

in der Datenbank zu den Karten. 
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Blatt 1 Typ: 

Einzelmaßnahme 

Verbesserung Naturschutz  

 

Natura 2000: 

 ja  

Vorrang 

! 

Ort: gesamtes NSG  

FlurstNr.: - 

Biotopnr.: - 

Kurzbezeichnung: Erhalt der Auenwald-Röhrichtkomplexe (Sukzession, ggf. Maßnahmen zur Optimierung) 

Darstellung s. Plan Nr. 3a-e 

Beschreibung:  

Die Auenwald- und Röhrichtbestände einschließlich der Hochstaudenfluren im NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe wer-
den erhalten. Eine Nutzung findet nicht statt. Die Flächen bleiben der Eigenentwicklung überlassen. Störungen werden 
durch Maßnahmen wie z.B. die Eindämmung des Staudenknöterichs und weiterer Neophyta (Maßnahmenblatt Nr. 15/16), 
die Sicherstellung einer Beschränkung der Deichpflege auf den Deichgrund (Maßnahmenblatt Nr. 14) minimiert. Aufwer-
tungen erfolgen insbesondere durch die Verstärkung des Tideeinflusses mit einem Deckwerksrückbau bzw. -absenkung, 
der Anlage von Schlenzen bzw. Prielen (s. Maßnahmenblatt Nr. 3).  

Ziel:  

Ziel ist der Erhalt von Auenwäldern und Tide-Röhrichten 

Ziel NATURA 2000:  

Erhalt der Lebensraumtypen: Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und 
Bidention p.p. (LRT 3270), Feuchte Hochstaudenfluren der planaren bis alpinen Stufe (Hochstauden-
säume der Unterelbe) (LRT 6430) und *Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (prioritärer 

LRT *91E0), Erhalt von Standorten des Schierlings-Wasserfenchels (prioritäre Art).  

Kohärenz 

nein 

Ergänzende Hinweise: 

Naturschutzfachliche Maßnahmen, welche der Weiterentwicklung des Naturschutzgebiets bzw. des Natura 2000-Gebie-
tes dienen, sind grundsätzlich auch dann möglich, wenn sie mit einer Inanspruchnahme/Beseitigung von Auwald- und 
Röhrichtflächen verbunden sind. Dies gilt insbesondere auch für Maßnahmen innerhalb und angrenzend an das Schutz-
gebiet, mit denen das tidegeprägte Vorland erweitert wird (z.B: Rückdeichungen). Ein Anschluss der Erweiterungsflä-
chen an die Elbe kann dann ggf. nur unter Inanspruchnahme von Teilen des bestehenden Tide-Auwalds bzw. Tide-Röh-
richts erfolgen. 

Hinweise zur Durchführung: 

.  

Kostenkalkulation (geschätzt): -  

 

Menge Bezeichnung  Einzel-Preis Gesamt-Preis 

    

    

   

MNr. PfNr.  Beschreibung 

1/1 1  Erhalt der Auenwald-Röhrichtkomplexe 

MNr.: Nummer der Maßnahme, PfNr.: Nummer der Pflegeeinheit 
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Blatt 2 Typ: 

Einzelmaßnahme 

Verbesserung Naturschutz  

 

Natura 2000: 

 ja  

Vorrang 

! 

Ort: Vorland Obergeorgswerder Hauptdeich 

FlurstNr.: 11032, 11034 

PEP-Biotopnr.: 7028_2009_42, 7028_2009_45 

Spadenländer Spitze 

FlurstNr.: 00167, 01439, 01442,01500, 00174, 
01456, 01458, 01460, 01462, 01464, 01467, 
01470, 01473, 01479, 01482, 01485, 01488, 
0149101497, 01500,  

PEP-Biotopnr.: 7028_2009_17  

Bunthäuser Spitze  

FlurstNr.: 00475,00611,00005,01131 

PEP-Biotopnr.:7024_2014_62 

Vorland Wrauster Bogen 

FlurstNr.: 09097 

PEP-Biotopnr.: 7420_2012_112 

Vorland Zollenspieker Hauptdeich 

FlurstNr.: 08752, 09164 

PEP-Biotopnr.: 7616_2012_4 

Kurzbezeichnung: Erhalt von Prielen, Flachwasserbereichen und Watten 

Darstellung s. Plan Nr. 3a- e 

Beschreibung:  

Die vorhandenen Priele, Flachwasser, Schlenzen und Watten sind in ihrer Bedeutung als dem täglichen Tidegeschehen 
und der regelmäßigen Tidedynamik ausgesetzte spezifische Lebensräume sowie insbesondere auch als Verbundele-
mente zwischen dem Flusslauf und den Auenwald-Röhrichtkomplexen zu erhalten.  
Die Entwicklung wird im Rahmen der Gebietspflege und –überwachung beobachtet. Bei Bedarf werden Maßnahmen zur 
Optimierung bzw. Wiederherstellung von Prielen, Flachwasser, Schlenzen und Watten durchgeführt.  
 

Ziel:  

Ziel ist der Erhalt von Prielen, Flachwasserbereichen und Süßwasserwatten 

Ziel NATURA 2000:  

Erhalt des Lebensraumtyps: Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und 
Bidention p.p. (LRT 3270). Erhalt von Habitaten für den Schierlings-Wasserfenchel (prioritäre Art), Rap-
fen, Finte, Nordseeschnäpel und Stromgründling. 

Kohärenz 

nein 

Ergänzende Hinweise: 

Naturschutzfachliche Maßnahmen, welche der Weiterentwicklung des Naturschutzgebiets bzw. des Natura 2000-Gebie-
tes dienen, sind grundsätzlich auch dann möglich, wenn sie mit einer Inanspruchnahme/Beseitigung von Prielen, Flach-
wasserbereichen und Watten verbunden sind. Dies gilt insbesondere auch für Maßnahmen innerhalb und angrenzend 
an das Schutzgebiet, mit denen das tidegeprägte Vorland erweitert wird (z.B.: Rückdeichungen). Ein Anschluss der Er-
weiterungsflächen an die Elbe kann dann ggf. nur mit Inanspruchnahme von Teilen der bestehenden Priele, Flachwas-
serbereiche und Watten erfolgen. 

Hinweise zur Durchführung: 

Kostenkalkulation (geschätzt): -  

Menge Bezeichnung  Einzel-Preis Gesamt-Preis 

    

    

   

MNr. PfNr.  Beschreibung 

2/1 1  Erhalt der Priele und Watten im Vorland des Obergeorgswerder Haupt-
deichs Nord 
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Blatt 2 Typ: 

Einzelmaßnahme 

Verbesserung Naturschutz  

 

Natura 2000: 

 ja  

Vorrang 

! 

Ort: Vorland Obergeorgswerder Hauptdeich 

FlurstNr.: 11032, 11034 

PEP-Biotopnr.: 7028_2009_42, 7028_2009_45 

Spadenländer Spitze 

FlurstNr.: 00167, 01439, 01442,01500, 00174, 
01456, 01458, 01460, 01462, 01464, 01467, 
01470, 01473, 01479, 01482, 01485, 01488, 
0149101497, 01500,  

PEP-Biotopnr.: 7028_2009_17  

Bunthäuser Spitze  

FlurstNr.: 00475,00611,00005,01131 

PEP-Biotopnr.:7024_2014_62 

Vorland Wrauster Bogen 

FlurstNr.: 09097 

PEP-Biotopnr.: 7420_2012_112 

Vorland Zollenspieker Hauptdeich 

FlurstNr.: 08752, 09164 

PEP-Biotopnr.: 7616_2012_4 

2/2 1  Erhalt der Priele und Watten im Vorland des Obergeorgswerder Haupt-
deichs Süd 

2/3 1  Erhalt der Priele und Watten an der Spadenländer Spitze 

2/4 1  Erhalt der Priele und Watten an der Bunthäuser Spitze 

2/5 1  Erhalt der Priele und Watten am Wrauster Bogen 

2/6 1  Erhalt der Priele und Watten im Vorland des Zollenspieker Hauptdeichs 

2/7 1  Erhalt sonstiger kleinflächiger, in der Bestandskarte nicht gesondert 
ausgewiesener Priele und Watten im Vorland der Elbe (ohne Flächen-
zuordnung)  

MNr.: Nummer der Maßnahme, PfNr.: Nummer der Pflegeeinheit 
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Blatt 3 Typ: 

Einzelmaßnahme 

Verbesserung Naturschutz  

Natura 2000: 

 ja  

Vorrang 

 

Ort: Ufer der Elbe, Vordeichflächen Moorfleeter 

HD, Vordeichflächen Moorwerder HD, Vordeich-
flächen Zollenspieker HD,  

FlurstNr.: - 

PEP-Biotopnr.: - 

Kurzbezeichnung: Verbesserung der Wirksamkeit des Tideeinflusses / Optimierung von Tidelebensräumen 

Darstellung s. Plan Nr. 3a-e 

- Anlage / Optimierung von Prielen, Flachwasserbereichen und Watten 

- Deckwerksrückbau/-absenkung, Anlage von Schlenzen 

- Anlage von Kleingewässern 

Beschreibung:  

Zur Aufwertung vorhandener tidegeprägter Lebensräume wird eine Verbesserung der Wirksamkeit des Tideeinflusses 
angestrebt. 

Hierfür sollen mit der Anlage oder Optimierung von Prielen und Schlenzen ehemals im Vorland an der Elbe typische, 
tidebeeinflusste Strukturen geschaffen bzw. verbessert werden, an denen sich charakteristische Ufervegetation in typi-
scher Zonierung etablieren kann. In diesem Zusammenhang wird das bestehende Deckwerk zugunsten einer technisch-
biologischen Ausgestaltung der Ufersicherung (s. Hinweise zur Durchführung) teilweise rückgebaut bzw. abgesenkt. Die 
Förderung einer Ansiedlung von Schierlings-Wasserfenchel soll ggf. durch Ansaat oder Auspflanzung erfolgen. 

Mit der Anlage von Kleingewässern auf höher gelegenen, nicht von der normalen Tide erreichbaren Standorten sollen 
Lebensräume für die Stillgewässerfauna geschaffen werden, u.a. als möglicher Laichplatz und Sommerlebensraum für 
Amphibien.  

Ziel:  

Mit der Maßnahme sollen durch die Gestaltung tidebeeinflusster Lebensräume und naturnäherer Ufer Tidebiotope (Priele, 
Wattflächen, Röhrichte, Stillgewässer, Auwald) für eine vielfältige und ästuartypische Tier- und Pflanzenwelt geschaffen 
bzw. aufgewertet werden. 

Ziel NATURA 2000:  

Ziele der Maßnahme sind die Optimierung im Hinblick auf die Lebensraumtypen 3270 (Flüsse mit 
Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und Bidention p.p.) und 6430 (Feuchte Hoch-
staudenfluren) und den prioritären Lebensraumtyp *91E0 (*Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus 
excelsior) sowie die Herstellung von Habitaten für den Schierlings-Wasserfenchel (prioritäre Art)Rapfen, 
Finte, Nordseeschnäpel und Stromgründling. 

Kohärenz 

ja 

Ergänzende Hinweise: Weitere Abstimmungen mit den zuständigen Behörden erforderlich! Wasserrechtliche Genehmi-

gungsverfahren sind z.T. erforderlich. 

Hinweise zur Durchführung: 

Anlage / Optimierung von Prielen und Watten 

Die Anlage der Priele soll mit flachen Uferböschungen (Neigung ca. 1:6) und einer 1,5 – 2,0 m breiten Prielsohle in einer 
geeigneten Höhenlage zwischen MTnw und MThw erfolgen. Geeignete Höhenlage für die Ansiedlung des Schierlings-
Wasserfenchels (spontan oder durch Ausbringung) ist insbesondere der Bereich zwischen 0,20 und 0,90 m unterhalb 
MThw, daher sollte bei der Prielanlage auf ausreichend große Flächen in dieser Höhenlage geachtet werden. Ohne wei-
teres Zutun wird sich die charakteristische Ufervegetation an den flachen, strömungsberuhigten Böschungen den Höhen-
verhältnissen entsprechend innerhalb weniger Jahre von selbst einstellen. Die Machbarkeit ist insbesondere auf Grund-
lage hydraulischer Gegebenheiten zu prüfen und die Ausgestaltung auch unter Berücksichtigung des Biotop-Bestands zu 
konkretisieren. 
 
Deckwerksrückbau/-absenkung, Anlage von Schlenzen 
Auf Teilabschnitten der Uferböschungen zur Norderelbe, zur Dove-Elbe und zur Elbe wird das bestehende Deckwerk-
pflaster bzw. das Schüttsteindeckwerk entfernt bzw. abgesenkt. Die Ausführung/Gestaltung der Böschung ist insbeson-
dere auf Grundlage hydraulischer Gegebenheiten und unter Berücksichtigung des Biotop-Bestands zu konkretisieren. 
 
Als mögliche Varianten für die Umgestaltung des Ufers sind folgende Ausführungen denkbar (vgl. Plangenehmigungsan-
trag zur Optimierung von Tidelebensräumen an der Spadenländer Spitze, WASSER UND PLAN GMBH & BBL 2015): 
 

a) Anlage von Schlenzen  

Für die Anlage der Schlenzen werden die Uferbefestigungen jeweils auf 15 bis 20 m Länge auf Höhen zwischen 1,30 über 
MTnw bis MTnw abgesenkt. Durch ca. 50 cm über den Sohlen der jeweiligen Schlenzen reichende Dämme aus verblei-
benden Deckwerk (vergleichbar mit Hafenmolen) beidseitig der Mündungen werden die Schlenzen soweit möglich gegen 
Strömung und Wellenschlag von der Elbe und Dove-Elbe abgeschirmt. 
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Blatt 3 Typ: 

Einzelmaßnahme 

Verbesserung Naturschutz  

Natura 2000: 

 ja  

Vorrang 

 

Ort: Ufer der Elbe, Vordeichflächen Moorfleeter 

HD, Vordeichflächen Moorwerder HD, Vordeich-
flächen Zollenspieker HD,  

FlurstNr.: - 

PEP-Biotopnr.: - 

Abbildung 7-2.:  Beispielhafte Draufsicht/Querschnitte (Quelle: Plangenehmigungsantrag zur Optimierung von 
Tidelebensräumen an der Spadenländer Spitze, FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 2015a – verän-
dert) 

 

 

 

b) Absenkung von Uferbefestigungen (stellenweise Deckwerkrückbau) 

Die Uferbefestigungen aus Schlackesteinen werden jeweils auf 30 bis 40 m Länge auf Höhen zwischen 1,30 über MTnw 
und Höhen bei MTnw abgesenkt.  

Abbildung 7-3:  Beispielhafte Querschnitte zur Absenkung der Uferbefestigung (Quelle: Plangenehmigungsan-
trag zur Optimierung von Tidelebensräumen an der Spadenländer Spitze, FREIE UND HANSESTADT 

HAMBURG 2015 – verändert) 
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Blatt 3 Typ: 

Einzelmaßnahme 

Verbesserung Naturschutz  

Natura 2000: 

 ja  

Vorrang 

 

Ort: Ufer der Elbe, Vordeichflächen Moorfleeter 

HD, Vordeichflächen Moorwerder HD, Vordeich-
flächen Zollenspieker HD,  

FlurstNr.: - 

PEP-Biotopnr.: - 

Die Belange der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs sowie der Gewässerunterhaltung sind zu berücksichti-
gen. Rückbau bzw. Gestaltung der Deckwerke hat in Abstimmung mit der HPA (Hamburg Port Authority) bzw. der WSV 
(Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes) zu erfolgen, die für die Unterhaltung der Ufer zuständig sind.  
 
Ansiedlung des Schierlings-Wasserfenchels 
 
Da die Uferböschungen der neu anzulegenden Priele und Schlenzen tlw. auch geeignete Standorte für den Schierlings-
Wasserfenchel darstellen, kann die Ansiedlung der Art durch Ansaat und Auspflanzung vorgezogener Rosetten geför-
dert werden.Als Höhenlage für die Ansiedlung des Schierlings-Wasserfenchels ist insbesondere der Bereich zwischen 
0,2 und 0,9 m unterhalb MThw geeignet.  
 
Anlage von Kleingewässern 
 
Sofern die Besiedlung mit Stillgewässerarten beim 2017 angelegten Pilotgewässer im Bereich der Vorlandflächen des 
Obergeorgswerder Hauptdeichs Süd positiv verläuft, kann eine Anlage von nur bei höheren Wasserständen überfluteten 
Kleingewässern in höher gelegenen Vorlandbereichen (Böschungsneigung ca. 1:6). Nach Herstellung der Gewässer 
können diese der Sukzession überlassen werden. Lage und Ausgestaltung sind insbesondere auf Grundlage der Hö-
henverhältnisse und unter Berücksichtigung des Biotop-Bestands zu konkretisieren. 
 

Kostenkalkulation (geschätzt):  

Die Kostenkalkulation für die Anlage von Prielen, Flachwasserbereichen und Watten geht von einer Anlage an 7 Stand-
orten aus mit einer durchschnittlichen Priellänge von etwa 200 m (Breite ca. 25 m). 

Der Kostenkalkulation für die Deckwerkabsenkung wird zugrunde gelegt, dass etwa 20% des Ufers mit entsprechender 
Kennzeichnung im Plan durch diese Maßnahmen aufgewertet werden (10% durch eine Deckwerksabsenkung, 10% 
durch Deckwerksabsenkung und Anlage einer Schlenze). 

Für die Kostenkalkulation zur Anlage von Kleingewässern im Vorland wird eine Anlage an zwei Standorten mit einer 
Größe von jeweils ca. 500 m² zugrunde gelegt. 

Menge Bezeichnung  Einzel-Preis Gesamt-Preis 

35.000 m² Anlage von Prielen, Flachwasserbereichen und Watten ca. 120 €/m² 4.200.000 € 

1.300 lfm Deckwerkbefestigung aufnehmen und einer fachgerechten 
Weiterverwendung zuführen oder entsorgen; Böschung ab-
flachen 

ca. 350 €/lfm 455.000 € 

1.300 lfm Deckwerkbefestigung aufnehmen und einer fachgerechten 
Weiterverwendung zuführen; Vegetationsfläche/Boden zur 
Herstellung von Schlenzen aufnehmen und abfahren 

ca. 670 €/lfm 871.000 € 

1.000 m² Anlage von Kleingewässern ca. 110 €/m² 110.000 € 

  5.636.000 € 

MNr. PfNr. Länge Beschreibung 

3/1 1  Anlage / Optimierung von Prielen, Flachwasserbereichen und Watten 

3/2 1  Deckwerkrückbau bzw. -absenkung / Anlage von Schlenzen 

3/3 1  Anlage von Kleingewässern 

MNr.: Nummer der Maßnahme, PfNr.: Nummer der Pflegeeinheit 
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Blatt 4 Typ: 

Einzelmaßnahme 

Verbesserung Naturschutz  

 

Natura 2000: 

 ja  

Vorrang 

 

Ort: Spadenländer Spitze, Obergeorgswerder 

Hauptdeich, Wrauster Bogen, Zollenspieker 
Hauptdeich 

FlurstNr.: Spadenländer Spitze: 01439,01442, 
01458 / Obergeorgswerder HD: 11032Bunthäu-
ser Spitze: 00587 / Wrauster Bogen: 09097/ Zol-
lenspieker HD: 09164, 09170, 08750, 08764  

PEP-Biotopnr.: Spadenländer Spitze: 
7028_2009_46, 7028_2009_51, 7028_2009_17, 
7028_2013_77 / Obergeorgswerder HD: 
6828_2009_233/ Bunthäuser Spitze: 
7022_2014_62 / Wrauster Bogen: 
7420_2012_35/ Zollenspieker HD: 
7816_2014_234, 7816_20014_232, 
7616_2012_10, 7618_2012_12, 7618_2012_37  

Kurzbezeichnung: Entwicklung von Tide-Auwald über Sukzession/Initialpflanzung 

Darstellung s. Plan Nr. 3a-e 

Beschreibung:  

Geeignete, teilweise gemähte Flächen werden durch natürliche Sukzession zu Röhricht-Auengebüsch-Komplexen bis hin 
zum Tide-Auwald entwickelt bzw. in dieser Entwicklung durch Initialplanzungen autochthoner, gebietseigener Baumarten 
der Weichholz-oder Hartholzaue unterstützt. 
Im Bereich der Spadenländer Spitze wurden mit den Maßnahmen zur „Optimierung von Tidelebensräumen an der Spa-
denländer Spitze“ neun inselartige Erhebungen mit Höhen zwischen NN +3,00 und +3,50 hergestellt, die nur bei Hoch-
wässern überflutet werden. Für diese ist eine Auwaldentwicklung mit Ansaat von Arten der Hartholzauwälder vorgesehen. 
 

Ziel:  

Ziel der Maßnahme ist die Entwicklung von Auenwäldern in Ergänzung/Erweiterung zu den vorhandenen Beständen. 

Ziel NATURA 2000:  

Entwicklung der Lebensraumtypen *Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (prioritärer 
LRT *91E0). In geeigneten Höhlenlagen möglichweise auch Entwicklung von Hartholzauenwäldern (LRT 
91F0). Entwicklung von Standorten des Schierlings-Wasserfenchels (prioritäre Art) und Scharlachkäfers. 

Kohärenz 

ja 

Ergänzende Hinweise: 

Bei der konkreten Flächenauswahl sind die Belange des LRT 6430 und gesetzlich geschützter Grünland-Biotope nach-
rangig, sofern möglich sollten diese allerdings berücksichtigt werden (z.B. durch Vermeidung eines vollständigen Flä-
chenverlustes) 

Hinweise zur Durchführung: 

Für die zielgerichtete Entwicklung zum Tide-Auwald wird es in Abhängigkeit von der örtlichen Situation (z.B. Vegetati-
onsdecke, Höhenlage) weit überwiegend erforderlich werden, Initialbepflanzungen mit autochthonem Gehölzmaterial 
vorzunehmen. In den Anfängen sind Pflegemaßnahmen zur Beseitigung von Konkurrenzvegetation durchzuführen und 
der Erfolg der Maßnahmen ist mit einem Monitoring zu begleiten. 

In einigen Gehölzbeständen dominieren derzeit standortuntypische, angepflanzte Baumarten (z.B. Hybridpappeln).Hier 
kann ein Waldumbau durch vorsichtiges Entfernen dieser Gehölze und Neupflanzung der gewünschten Baumarten er-
folgen. 

An ausgewählten, gut zugänglichen Standorten ist eine begleitende Einbeziehung der Öffentlichkeit für die Umweltbil-
dung denkbar, ebenso wie Maßnahmen zur besseren Erlebbarkeit dieser Biotope (z.B. Zugänge, Beobachtungsplattfor-
men oder Informationselemente). 

Kostenkalkulation (geschätzt): - 

Menge Bezeichnung  Einzel-Preis Gesamt-Preis 

    

    

   

MNr. PfNr.  Beschreibung 

4/1 2  Entwicklung zum Tide-Auwald (Vorland Obergeorgswerder Hauptdeich, 
Nord)  
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Blatt 4 Typ: 

Einzelmaßnahme 

Verbesserung Naturschutz  

 

Natura 2000: 

 ja  

Vorrang 

 

Ort: Spadenländer Spitze, Obergeorgswerder 

Hauptdeich, Wrauster Bogen, Zollenspieker 
Hauptdeich 

FlurstNr.: Spadenländer Spitze: 01439,01442, 
01458 / Obergeorgswerder HD: 11032Bunthäu-
ser Spitze: 00587 / Wrauster Bogen: 09097/ Zol-
lenspieker HD: 09164, 09170, 08750, 08764  

PEP-Biotopnr.: Spadenländer Spitze: 
7028_2009_46, 7028_2009_51, 7028_2009_17, 
7028_2013_77 / Obergeorgswerder HD: 
6828_2009_233/ Bunthäuser Spitze: 
7022_2014_62 / Wrauster Bogen: 
7420_2012_35/ Zollenspieker HD: 
7816_2014_234, 7816_20014_232, 
7616_2012_10, 7618_2012_12, 7618_2012_37  

4/2 1  Entwicklung zum Tide-Auwald, ggf. Initialpflanzungen (Vorland Ober-
georgswerder Hauptdeich, Süd)  

4/3 1,3  Entwicklung zum Tide-Auwald, ggf. Initialpflanzungen (Spadenländer 
Spitze) 

4/4 1  Entwicklung zum Tide-Auwald, ggf. Initialpflanzungen (Bunthäuser 
Spitze) 

4/5 1  Entwicklung zum Tide-Auwald, ggf. Initialpflanzungen (Wrauster Bogen) 

4/6 1  Entwicklung zum Tide-Auwald, ggf. Initialpflanzungen (Vorland Hower 
Hauptdeich, Zollenspieker Hauptdeich) 

MNr.: Nummer der Maßnahme, PfNr.: Nummer der Pflegeeinheit   
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Blatt 5 Typ: 

Einzelmaßnahme 

Verbesserung Naturschutz  

Natura 2000: 

 ja 

Vorrang 

 

Ort: Billwerder Insel 

FlurstNr.: 03008 

PEP-Biotopnr.: 7028_2009_52 

Kurzbezeichnung: Umgestaltung der Absetzbecken Billwerder Insel 

Darstellung s. Plan Nr. 3a: 

- Herstellung des Tideeinflusses/Anlage eines Prielsystems in enger Verzahnung mit Tide-Auwald 

- Maßnahmen zur Optimierung von Stillgewässern 

- Entwicklung naturnaher Gehölze/Laubwald feuchter bis nasser Standorte (ohne Tideeinfluss) 

- Instandsetzung/Optimierung der Brunnenhäuschen als Fledermausquartier 

Beschreibung:  

Die vier großen Wasserbecken auf dem Gelände der Hamburger Wasserwerke GmbH auf der Billwerder Insel südlich der 
BAB A1 dienten zur Trinkwassergewinnung und sind seit Mitte der 1990er Jahre gänzlich stillgelegt. Durch Anbindung der 
Becken 1 bis 2 an die Tide über den Entleerungsgraben (südlichen Holzhafengraben) sollen Süßwasserwatten, Röhrichte 
und Auwald entstehen. Sofern Belange des Vogelschutzes hinsichtlich  der Kormorankolonie auf den beiden südlichen 
Stegen nicht entgegenstehen, kann auch das Becken 3 an die Tide angeschlossen werden. Das Becken 4 wird als Still-
gewässer in seiner Bedeutung als Standort einer Biberburg sowie als Laichgewässer für Amphibien erhalten bzw. entwi-
ckelt. 
Die Pumpenhäuschen sind im Rahmen einer Instandsetzung auch als Fledermausquartier zu optimieren. 

Ziel:  

Ziel ist die Entwicklung tidebeeinflusster Biotope (Süßwasserwatt, Tide-Röhricht und Tide-Auwald), eines tideunabhängi-
gen naturnahen Stillgewässers insbesondere als Habitat für Biber und Amphibien unter Berücksichtigung der Kormoran-
kolonie.  
Ziel NATURA 2000: 

Entwicklung der Lebensraumtypen: Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. 
und Bidention p.p. (LRT 3270), Feuchte Hochstaudenfluren der planaren bis alpinen Stufe (Hochstauden-
säume der Unterelbe) (LRT 6430) und *Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (prioritärer 
LRT *91E0). Schaffung von Habitaten für den Schierlings-Wasserfenchel (prioritäre Art).  

Kohärenz 

ja 

Ergänzende Hinweise:  

Es sind die Belange des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Mit den Maßnahmen wären außerdem Auswirkungen auf 
den Hochwasserschutz (Öffnung der Linie des Binnenhochwasserschutzes hinter Sperrwerk Billwerder Bucht) gegeben, 
die bei der konkretisierenden Planung durch entsprechende Maßnahmen zu berücksichtigen sind. 

Ein Tideanschluss auch des Beckens 3 kann in Erwägung gezogen werden, wenn artenschutzrechtliche  Belange insbe-
sondere hinsichtlich der Kormorankolonie nicht entgegenstehen. 

Hinweise zur Durchführung: 

Die Wasserbecken sind heute etwa 3,0 m tief und an der Gewässersohle und an den Rändern mit Klinker und Stampf-
beton ausgelegt. Zwischen den Becken bestehen etwa 10 m breite Stege, die von Gehölzen (Weiden-Ufergehölzsaum) 
bewachsen sind. Die Becken selbst sind über einen Umlaufgraben, der östlich und nördlich der großen Wasserbecken 
verläuft, verbunden. Die 3 nördlichen Wasserbecken stehen zudem untereinander über Durchlässe in Verbindung. Das 
südliche Wasserbecken (Becken 4) ist hinsichtlich des Wasseraustausches isoliert. 

 

Umgestaltung der Becken 1 bis 3 (Becken 3 nur bei  Berücksichtigung der Belange des Vogelschutzes)  

Die Umgestaltung der Becken umfasst die (Teil-) Entsiegelung der Becken sowie Profilierung eines Prielsystems mit 
Watten in enger Verzahnung mit Standorten für die Auwaldentwicklung. Die Herstellung des Tideeinflusses kann mit 
Durchstich zum Entleerungsgraben (südlicher Holzhafengraben) erfolgen. Durch das Sperrwerk Billwerder Bucht sind 
die Wasserstände des Holzhafens im Hochwasserfall (Hochwässer > +3,5m NHN) von den Wasserständen der Elbe 
entkoppelt, so dass das Tidegeschehen im Bereich der Billwerder Insel nur eingeschränkt hergestellt werden kann.  

Bei Umgestaltung der Becken sind die Anforderungen der Kormoran-Kolonie z.B. durch einen weitestgehenden Erhalt 
der baumbestandenen Steige zu berücksichtigen. 

 

Umgestaltung des Beckens 4 

Die Umgestaltung erfolgt über die (teilweise) Entfernung der Betonelemente und Herstellung tideunabhängiger, naturna-
her Uferbereiche. Eine dauerhafte Wasserführung ist sicherzustellen, damit das Biberrevier erhalten bleibt. Die Umge-
staltung erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der vorhandenen Biberburg und der Kormorankolonie und den damit 
zu beachtenden Anforderungen aus dem Besonderen Artenschutz.  
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Blatt 5 Typ: 

Einzelmaßnahme 

Verbesserung Naturschutz  

Natura 2000: 

 ja 

Vorrang 

 

Ort: Billwerder Insel 

FlurstNr.: 03008 

PEP-Biotopnr.: 7028_2009_52 

Kurzbezeichnung: Umgestaltung der Absetzbecken Billwerder Insel 

Im Rahmen einer detaillierten Umgestaltungsplanung ist darüber hinaus zu prüfen, in welchem hydraulischen Zusam-
menhang der umlaufende Kanal künftig gestellt werden kann (Tideeinfluss). Dies erfolgt auch unter Berücksichtigung 
von möglichen Amphibienvorkommen in diesem Gewässer. Eine naturnahe (Ufer)Gestaltung ist vorzusehen. 

 

Instandsetzung/Optimierung der Brunnenhäuschen als Fledermausquartier 

Die 3 Brunnenhäuschen sollen im Rahmen einer Instandsetzung auch als Fledermausquartier optimiert werden. So sind 
Quartierstrukturen innerhalb der Häuschen zu erhalten bzw. einzubauen, Schutz vor Störungen und Beutegreifern zu 
schaffen und mit dem Erhalt bzw. dem Einbau von Einflughilfen (z.B. Fledermausziegel) die Nutzbarkeit der Hohlräume 
in den Dächern als Quartier zu gewährleisten.  

Kostenkalkulation (geschätzt): - derzeit nicht benennbar - 

Menge Bezeichnung  Einzel-Preis Gesamt-Preis 

    

    

   

MNr. PfNr.  Beschreibung 

5/1 4  Herstellung des Tideeinflusses/Anlage eines Prielsystem in enger Ver-
zahnung mit Tide-Auwald (Becken 1- 2 bzw.3)  

5/2 4  Maßnahmen zur Optimierung von Stillgewässern (Becken 4) 

5/3 4  Instandhaltung/Optimierung der Brunnenhäuschen als Fledermausquar-
tier 

MNr.: Nummer der Maßnahme, PfNr.: Nummer der Pflegeeinheit 
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Blatt 6 Typ: 

Einzelmaßnahme 

Verbesserung Naturschutz  

Natura 2000: 

 nein 

Vorrang 

 

Ort: Billwerder Insel 

FlurstNr.: 02076, 02231, 02393, 02555, 03008 

PEP-Biotopnr.: 7028_2009_53 

Kurzbezeichnung: Erhalt/Entwicklung naturnaher Gehölze/Laubwald feuchter bis nasser Standorte ohne Tideeinfluss 

auf der Billwerder Insel  

Darstellung s. Plan 3a 

Beschreibung:  

Auf dem Gelände der Hamburger Wasserwerke GmbH auf der Billwerder Insel südlich der BAB A1 werden die die Ab-
setzbecken umgebenden Gehölze der Eigenentwicklung überlassen, so dass sich hier außerhalb des Tideeinflusses na-
turnahe Gehölzbestände feuchter bis nasser Standorte entwickeln. 
Das an das Gelände der Hamburger Wasserwerke südlich anschließende Vogelschutzgehölz, ein Pappelforst, wird über 
Sukzession sowie ggf. ergänzende Maßnahmen zu einem naturnahen Laubwald feuchter bis nasser Standorte entwickelt. 

Ziel:  

Ziel ist die Entwicklung naturnaher Gehölzbiotope in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Gewässern mit ihrer besonderen 
Funktion als (Teil-)Lebensraum für Vögel, Amphibien, Fledermäuse und Insekten. 

Ziel Natura 2000:  

Naturnahe Entwicklung des Weidenbestands im Vogelschutzgehölz als Habitat für den Scharlachkäfer 

Kohärenz 

nein 

Ergänzende Hinweise:  

Hinweise zur Durchführung: 

Unterstützende Maßnahmen für die Entwicklung eines naturnahen, standortgerechten Waldes aus dem Pappelforst 
sind: 

- Entfernen der Robinien und Nadelgehölze im Vogelschutzgehölz. Die zur Entnahme vorgesehenen Bäume können 
unter Berücksichtigung der örtlichen Situation auch anstelle der direkten Entnahme durch Ringelung geschädigt werden.  

 

- Pflanzung von Weiden als Habitatbaum für den Scharlachkäfer in den durch die Entnahme von Gehölzen entstande-
nen Lücken, um eine Beschattung und damit eine Unterdrückung von Neophyten zu befördern. Verwendung autochtho-
nen Pflanzmaterials. 

- Maßnahmen zur Beseitigung der Neobiota (insbesondere Staudenknöterich und Bärenklau) s. auch Blatt 16 und 17 

 

Eine Entnahme nicht heimischer Gehölze auch in den die Absetzbecken umgebenden Bereichen kann als ergänzende 
Maßnahme durchgeführt werden.  

Kostenkalkulation (geschätzt): 

 

Menge Bezeichnung  Einzel-Preis Gesamt-Preis 

10,97 ha  Entnahme von Gehölzen (20%); Pflanzung von Weiden ca. 5.000 €/ha 54.850 € 

    

  54.850 € 

MNr. PfNr. Fläche [ha] Beschreibung 

6/1 5  Erhalt/Entwicklung naturnaher Gehölze/Laubwald (Sukzession) 

6/2 5 10,97 ha Umbau Pappelforst 

MNr.: Nummer der Maßnahme, PfNr.: Nummer der Pflegeeinheit 
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Blatt 7 Typ: 

Einzelmaßnahme 

Verbesserung Naturschutz  

Natura 2000: 

 ja 

Vorrang 

 

Ort: Vorland Obergeorgswerder Hauptdeich 

FlurstNr.: 11032 

PEP-Biotopnr.: - 

 

Kurzbezeichnung: Herstellung eines Verbundes der Tide-Biotope im Vorland Obergeorgswerder Hauptdeich (Prüfen 

der Machbarkeit) 

Darstellung s. Plan Nr. 3a 

Beschreibung:  

Der im Vorland des Obergeorgswerder Vorlandes in Ost-West-Richtung verlaufende Damm (verbliebener Teil der ehem. 
Spülfläche) trennt das nördlich gelegene Tide-Biotop (Wattflächen, Röhrichte und Pionierwald) von dem südlich gelege-
nen Tidebiotop (Priel, Stillgewässer, Tideröhricht, Tide-Weiden-Auwald). Innerhalb des Dammes verläuft ein Düker, des-
sen heutige Funktion (sofern diese noch besteht) im Rahmen der Erstellung des PEP jedoch nicht abschließend abgeklärt 
werden konnte.  
Es ist im Weiteren zu prüfen, ob und in welcher Art die Herstellung eines Verbundes durch einen Abtrag des Dammes 
ganz oder auch auf einem Teilabschnitt realisierbar ist. Der Abtrag soll so erfolgen, dass die freigestellten Flächen ver-
stärkt dem Tidegeschehen unterliegen, so dass eine zusätzliche Standortdifferenzierung erfolgen kann. 

Ziel:  

Ziel ist die Entwicklung von Tidebiotopen (Auwald-Röhrichtkomplex) und damit auch der Verbund und die Aufwertung 
vorhandener Strukturen. 

Ziel NATURA 2000:  

Ziele der Maßnahme sind die Optimierung im Hinblick auf den Lebensraumtyp 3270 (Flüsse mit Schlamm-
bänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und Bidention p.p.), Feuchte Hochstaudenfluren der 
planaren bis alpinen Stufe (Hochstaudensäume der Unterelbe) (LRT 6430) und den prioritären Lebens-
raumtyp *91E0 (*Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior)  

Kohärenz 

ja 

Ergänzende Hinweise: - 

Hinweise zur Durchführung: 

In dem Dammbereich befindet sich ein Bombenblindgänger-Verdachtspunkt. 

Kostenkalkulation (geschätzt): - 

Menge Bezeichnung  Einzel-Preis Gesamt-Preis 

    

    

   

MNr. PfNr.  Beschreibung 

7/1 3  Prüfen der Machbarkeit hinsichtlich der Herstellung eines Verbun-
des/Abtrag des Dammes 

MNr.: Nummer der Maßnahme, PfNr.: Nummer der Pflegeeinheit 
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Blatt 8 Typ: 

Einzelmaßnahme 

Verbesserung Naturschutz / 

 

Natura 2000: 

ja 

Vorrang 

 

Ort: Tatenberger Schleuse 

FlurstNr.: 02505, 00940, 02504, 02510, 00941, 
02511, 02475, 02503, 02482, 00931, 00945 

PEP-Biotopnr.: - 

Kurzbezeichnung: Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit im Bereich Tatenberger Schleuse 

Darstellung s. Plan 3a: 

Beschreibung:  

Es wird die Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit im Bereich der Tatenberger Schleuse vorgesehen. Im Rahmen 
einer Machbarkeitsstudie (Machbarkeitsstudie zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit gemäß EU-WRRL im 
Bereich der Tatenberger Schleuse, Ingenieurarbeitsgemeinschaft Dr. Lehners + Wittorf, Büro Greuner-Pönicke; 2015) 
wurden verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung der Durchgängigkeit wie zum einen Änderungen an der derzeitigen 
Steuerung von Schleuse und Deichsiel (Steuerungsmaßnahmen) und zum anderen bauliche Maßnahmen (Technische 
Fischaufstiegsanlagen) untersucht, wobei die Anlage eines Umgehungsgerinnes wegen der Belange des Hochwasser-
schutzes grundsätzlich ausgeschlossen wird. 
Als Vorzugsvariante hat sich an diesem Standort die Variante Fisch-Schleusung durch das Tatenberger Deichsiel heraus-
gestellt. Hierfür sind grundsätzliche Anpassungen der Sielsteuerung und geringe bauliche Veränderungen vorzunehmen, 
die in der weiteren Planung noch zu konkretisieren sind. Bei Durchführung dieser Maßnahme werden Flächen des NSG 
voraussichtlich nicht betroffen sein. 

Ziel: Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit in der Dove-Elbe insbesondere für Wanderfische 

Ziel NATURA 2000: Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit für Rapfen Kohärenz 

nein 

Ergänzende Hinweise: Die Maßnahme ist im Beitrag der Freien und Hansestadt Hamburg zur Aktualisierung des Be-

wirtschaftungsplans nach § 83 WHG bzw. Art. 13 der Richtlinie 2000/60/EG für den deutschen Teil der FGE Elbe für den 
Zeitraum 2015-2021 / Maßnahmenprogramm enthalten. 

Hinweise zur Durchführung: 

Kostenkalkulation (geschätzt): -  

Menge Bezeichnung  Einzel-Preis Gesamt-Preis 

    

    

   

MNr. PfNr.  Beschreibung 

8/1 1  Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit im Bereich Tatenberger 
Schleuse 

MNr.: Nummer der Maßnahme, PfNr.: Nummer der Pflegeeinheit 
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Blatt 9 Typ: 

Einzelmaßnahme 

Verbesserung Naturschutz / 

 
Zyklische Maßnahme 

Natura 2000: 

 ja  

Vorrang 

! 

Ort: Kreetsand / Spadenlander Busch 

FlurstNr.: 12826, 12823, 11195, 12824, 11173, 
11179, 10359, 11170, 11118, 11121, 10360, 
11184 

PEP-Biotopnr.: 6828_2010_90, 6828_2006_118 

Kurzbezeichnung: Entwicklung eines tidebeeinflussten Flachwassergebietes Spadenlander Busch / Kreetsand 

Darstellung s. Plan 3b: 

Einzelmaßnahmen 

- Anlage von Prielen, Flachwasser, Schlenzen, Watten 

- Herstellung von Standorten für die Entwicklung von Auenwald-Röhrichtkomplexen/Sukzession 

- Anlage Stillgewässer 

- Herstellung von Standorten für die Entwicklung von Magerrasen 

- Anlage von Grobsubstratbänken 

- Röhrichtrhizomverlagerung 

 

Zyklische Pflegemaßnahmen:  

- Beseitigung der Auflandungen alle 3 -5 Jahre 

Beschreibung:  

Auf dem Altspülfeld Kreetsand wird unter weitgehender Schonung der vorhandenen wertvollen Flächen direkt an der 
Norderelbe das tidebeeinflusste Flachwassergebiet Spadenländer Busch/Kreetsand geschaffen. Hierzu wurde ein Ein-
mündungsschlauch als Verbindung zur Norderelbe geschaffen, der aufgrund der Strömungsverhältnisse zu beiden Seiten 
mit einer Böschung aus Natursteindeckwerk gegen Erosion geschützt ist. Mit dem sukzessiven Abtrag des Spülfeldes 
entstehen ein Hauptpriel mit Tiefenzone, Flachwasserflächen, Sand-Schlickwatten und Nebenprielen. Gesäumt wird der 
Priel von Röhrichten, die z.T. über Rhizomverlagerung hergestellt werden. Auf höher gelegenen Teilflächen wurde bereits 
Auwald entwickelt. Dies erfolgte u.a. durch das Versetzen von Weidenstubben aus dem Anschlussbereich des Priels. Zur 
Initiierung der Besiedlung durch den Schierlings-Wasserfenchel ist die Aussaat mit Samenmaterial geplant. Ergänzend 
erfolgt die Anlage von zwei Stillgewässern sowie von vier kleinflächigen Magerrasen am Deichfuß. 
 
Auf Teilabschnitten der Böschung zur Norderelbe wurde bereits das bestehende Deckwerkabgesenkt.  
 
Nach der Fertigstellung wird die Fläche weitgehend sich selbst überlassen und entwickelt im Laufe der kommenden Jahre 
die entsprechenden standortgerechten Biotope.  
Damit die Flachwasserbereiche erhalten bleiben, müssen diese voraussichtlich alle 3 bis 5 Jahre  unterhalten werden. 
 
Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2012 begonnen.  

Ziel:  

Ziel der Maßnahme ist die Wiederherstellung einer natürlichen Tidedynamik und die Reduzierung des Tidehubs durch 
Schaffung von neuem Flutraum. Es sollen sich Süßwasser-Tide-Lebensräume entwickeln. 

Ziel NATURA 2000:  

Erhalt und Entwicklung der Lebensraumtypen: Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopo-
dion rubri p.p. und Bidention p.p. (LRT 3270), Feuchte Hochstaudenfluren der planaren bis alpinen Stufe 
(Hochstaudensäume der Unterelbe) (LRT 6430) und *Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excel-
sior (prioritärer LRT *91E0). Schaffung von (Teil)Habitaten für Schierlings-Wasserfenchel (prioritäre Art), 
Rapfen, Finte, Nordseeschnäpel und Stromgründling. 

Kohärenz 

ja 

Ergänzende Hinweise: 

Der von der Hamburg Port Authority (Vorhabensträgerin) vorgelegte Plan zur Entwicklung eines tidebeeinflussten Flach-
wassergebietes Spadenlander Busch / Kreetsand ist nach Maßgabe der mit Antrag vom 07. Juni 2010 vorgelegten Plan-
unterlagen, der unter dem 08. Juli 2010, dem 19. Januar 2011 und dem 21. März 2012 vorgelegten Unterlagen zu Anträ-
gen auf Planänderungen sowie der sich aus diesem Beschluss ergebenden Änderungen und ergänzenden Bestimmun-
gen, gemäß §§ 67, 68 WGH1 in Verbindung mit §§ 72 ff. HmbVwVfG2 festgestellt. 
 
Die Gesamtmaßnahme ist auch mit Maßnahmen außerhalb des NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe verbunden (u.a. 
Deckwerkssicherung am Kreetsander Hauptdeich, CEF-Maßnahmen). 
Die Fläche ist als Ausgleichsfläche gesichert (Ausgleichsflächenkatatster der Freien und Hansestadt Hamburg Stand 
2016). 

Hinweise zur Bauausführung: 
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Blatt 9 Typ: 

Einzelmaßnahme 

Verbesserung Naturschutz / 

 
Zyklische Maßnahme 

Natura 2000: 

 ja  

Vorrang 

! 

Ort: Kreetsand / Spadenlander Busch 

FlurstNr.: 12826, 12823, 11195, 12824, 11173, 
11179, 10359, 11170, 11118, 11121, 10360, 
11184 

PEP-Biotopnr.: 6828_2010_90, 6828_2006_118 

Kurzbezeichnung: Entwicklung eines tidebeeinflussten Flachwassergebietes Spadenlander Busch / Kreetsand 

Die nachfolgenden Maßnahmenbeschreibungen sind dem Planfeststellungsbeschluss zur Entwicklung eines tidebeein-
flussten Flachwassergebietes Spadenlander Busch / Kreetsand – erstellt durch die Freie und Hansestadt Hamburg – 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation – bzw. der Planfeststellungsunterlage (erstellt im Auftrag der HPA) ent-
nommen. 

 

Anlage von Prielen, Flachwasser, Schlenzen, Watten:  

Das Flachwassergebiet wird mit einer schmalen Tiefenzone von NN – 3,00 m, einer breiten Flachwasserfläche auf einer 
Höhe von NN – 2,50 m und Sand-Schlickwatt-Flächen auf einer Höhe von NN – 1,50 m hergestellt. Zudem werden zwei 
Nebenpriele (NN + 0,20 m) geschaffen. 
 

Herstellung von Standorten für die Entwicklung von Auenwald-Röhrichtkomplexen/Sukzession: 

Randlich des Flachwasserbereichswird das Gelände für die Entwicklung von Röhrichten und Tide-Weiden-Auwald profi-
liert (Höhe von NN + 1,00 m bis NN + 2,50 m). Die Entwicklung des Auwalds und des Röhrichts erfolgt über Sukzession, 
sofern nicht weitere unterstützende Maßnahmen (s.u.) vorgesehen sind. 
Die Aussaat des Schierlings-Wasserfenchels erfolgt mit Samenmaterial, ggf. ergänzt durch die Anpflanzung von Rosetten.  
 

Anlage Stillgewässer: 

Anlage zweier Stillgewässer mit einer Sohle bei NN + 1,00 m. 

 

Herstellung von Standorten für die Entwicklung von Magerrasen:  

Am Deichfuß werden vier Flächen für die Entwicklung von Magerrasen hergestellt (NN + 2,50 m). 

  

Anlage von Grobsubstratbänken: 

Als Laichstruktur für Rapfen werden an Kanten mit ständiger Wasserführung und ausreichender Fließgeschwindigkeit 
Grobsubstratbänke hergestellt. 
 

Röhrichtrhizomverlagerung: 

Auf vorprofilierten Flächen werden im gesamten Vorhabensgebiet Schilfrhizomen verlagert, woraus sich in kürzerer Zeit 
wieder Tideröhrichte entwickeln können. 
 
Unterhaltungsmaßnahme (Beseitigung der Auflandungen) 

Um eine Auflandung der Flachwasserbereiche zu verhindern, wird voraussichtlich alle 3 bis 5 Jahre eine Unterhaltung 
erfolgen. Hiervon werden vor allem der nördliche Flachwasserbereich mit Flächen der Höhe NN – 2,50 m sowie der Priel 
betroffen sein, da diese Bereiche erhöhte Sedimentation erwarten lassen. Die Unterhaltung wird dabei nicht durch Mate-
rialentnahme durchgeführt, sondern erfolgt durch Aufwirbeln von Sedimenten und Umlagerung mit der abfließenden 
Tide (hydraulisches Eggen). Die Unterhaltung erfolgt vom Wasser aus, entsprechend gängiger Praxis in den Monaten 
Dezember bis Februar. 

 
Die Ausführung der Gesamtmaßnahme erfolgt entsprechend dem Planfeststellungsbeschluss mit seinen Nebenbestim-
mungen.  

Kostenkalkulation (geschätzt): -  

Menge Bezeichnung  Einzel-Preis Gesamt-Preis 

    

    

   

MNr. PfNr.  Beschreibung 

9/1 2  Anlage von Prielen, Flachwasser, Schlenzen, Watten, Röhrichte 
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Blatt 9 Typ: 

Einzelmaßnahme 

Verbesserung Naturschutz / 

 
Zyklische Maßnahme 

Natura 2000: 

 ja  

Vorrang 

! 

Ort: Kreetsand / Spadenlander Busch 

FlurstNr.: 12826, 12823, 11195, 12824, 11173, 
11179, 10359, 11170, 11118, 11121, 10360, 
11184 

PEP-Biotopnr.: 6828_2010_90, 6828_2006_118 

Kurzbezeichnung: Entwicklung eines tidebeeinflussten Flachwassergebietes Spadenlander Busch / Kreetsand 

9/2 2  Herstellung von Standorten für die Entwicklung von Auenwald-Röhricht-
komplexen/Sukzession 

9/3 2  Anlage Stillgewässer. 

9/4 2  Herstellung von Standorten für die Entwicklung von Magerrasen 

9/5 2  Anlage von Grobsubstratbänken 

9/6 2  Röhrichtrhizomverlagerung 

9/7 2  Unterhaltung alle 3 -5 Jahre (Beseitigung der Auflandungen) 

MNr.: Nummer der Maßnahme, PfNr.: Nummer der Pflegeeinheit 
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Blatt 10 Typ: 

Einzelmaßnahme 
Besonderer Anlass 

Natura 2000: 

 nein  

Vorrang 

 

Ort: Spadenlander Busch/Kreetsand 

FlurstNr.: - 

PEP-Biotopnr.: - 

Kurzbezeichnung: Erstellung eines Besucherkonzepts in Verbindung mit Maßnahme Blatt 9 (Entwicklung eines tidebe-

einflussten Flachwassergebietes Spadenlander Busch /Kreetsand) 

Darstellung s. Plan 3a, b 

Beschreibung:  

Erstellung eines Besucherkonzepts, durch das das Tidegeschehen und die faunistischen und vegetationskundlichen Be-
sonderheiten erlebbar gemacht werden. Umsetzung mit Zugängen, Wegen, Beobachtungsplattformen, Informationsele-
menten etc. innerhalb der Fläche Spadenlander Busch/Kreetsand und in den angrenzenden Bereichen außerhalb des 
NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe. 

Ziel:  

Förderung des Naturerlebens mit Zugang und Ausblick auf das Tidegeschehen in den neu geschaffenen Wasserflächen 
und der Elbe; Besucherlenkung 

Ziel NATURA 2000: - Kohärenz 

nein 

Ergänzende Hinweise:- 

 

Hinweise zur Bauausführung: Konzeption unter Beachtung der vorrangigen naturschutzfachlichen Ziele (s. Maßnah-

men Blatt 13) 

Kostenkalkulation (geschätzt): -  

Menge Bezeichnung  Einzel-Preis Gesamt-Preis 

    

    

   

MNr. PfNr.  Beschreibung 

10/1 2  Besucherkonzept für den Bereich tidebeeinflusstes Flachwassergebiet 
Spadenlander Busch/Kreetsand 

MNr.: Nummer der Maßnahme, PfNr.: Nummer der Pflegeeinheit 
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Blatt 11 Typ: 

Zyklische Maßnahme 

Natura 2000: 

 nein 

Vorrang 

 

Ort: Bunthäuser Spitze 

FlurstNr.: 00587 

PEP-Biotopnr.: 7022_2014_65 

Kurzbezeichnung: Freihalten von Gehölzen an der Bunthäuser Spitze 

Darstellung s. Plan Nr. 3c: 

Beschreibung:  

Die Bunthäuser Spitze ist ein beliebtes Ausflugsziel. Von der Plattform des kleinen Leuchtfeuers aus bietet sich ein weites 
Panorama auf die Aufspaltung des Stroms. Diese Möglichkeit des Landschaftserlebens soll erhalten bleiben, indem auf-
kommende Gehölze regelmäßig zurückgeschnitten werden.  
Die Maßnahme entspricht der bisherigen Praxis und wird fortgeführt.  

Ziel:  

Erhalt des offenen Charakters und damit der Möglichkeit des Landschaftserlebens an diesem naturräumlich besonderen 
Ort. 

Ziel NATURA 2000: - Kohärenz 

nein 

Ergänzende Hinweise: - 

Hinweise zur Durchführung: Die Entfernung unerwünschten Gehölzaufwuchses erfolgt außerhalb der Brutzeit der vor-

kommenden Vogelarten und unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben des § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG zwischen 
Anfang Oktober und Ende Februar. Die Gehölze bzw. der Gehölzschnitt sind abzutransportieren und ordnungsgemäß 
zu verwerten oder entsorgen. 

Kostenkalkulation (geschätzt): Der Kostenkalkulation wird zugrunde gelegt, dass an der Bunthäuser auf einer Teilflä-

che von etwa 3 ha jährlich abschnittweise Gehölze zu entfernen sind. 

Menge Bezeichnung  Einzel-Preis Gesamt-Preis 

ca. 3 ha Entfernung unerwünschten Gehölzaufwuchses, Abtransport 
und ordnungsgemäße Entsorgung 

ca. 400 €/Jahr/ha 1.200,00 € 

    

  1.200,00 € 

MNr. PfNr. Fläche [ha] Beschreibung 

11/1 1 ca. 3 ha Freihalten von Gehölzen 

MNr.: Nummer der Maßnahme, PfNr.: Nummer der Pflegeeinheit 
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Blatt 12 Typ: 

Einzelmaßnahme 

Verbesserung Naturschutz  

Natura 2000: 

 ja  

Vorrang 

 

Ort: Vorland Wrauster Bogen 

FlurstNr.: 09097PEP-Biotopnr.: 7420_2012_85, 
7420_2012_35, 7420_2012_3, 7420_2012_112, 
7418_2012_1 

Kurzbezeichnung: Umgestaltung des Wrauster Bogens 

Darstellung s. Plan 3d:  

 - Erweiterung / Anlage eines Priels 

 - Deckwerkabsenkung  

Beschreibung:  

Zur Optimierung der Tidelebensräume im Vorland des Wrauster Bogens sollen insbesondere zur Entwicklung von Habi-
taten für den Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides) folgende Entwicklungsmaßnahmen durchgeführt werden: 
 
Der vorhandene Priel (Schlenze) erhält eine „dynamische“ Anbindung an die Tideelbe westlich des aktuellen Endes. Für 
diese Anbindung soll lediglich das Deckwerk etwas abgesenkt werden. Eine Verbindung zwischen Schlenze und Elbe soll 
nicht hergestellt werden, sondern sich eigenständig und sukzessive entwickeln können. 
 
Im Osten des Wrauster Bogens ist ausgehend vom Mündungsbereich des bestehenden Priels die Anlage eines neuen 
Priels vorgesehen, dessen flache Uferböschungen geeignete Standortbedingungen für den Schierlings-Wasserfenchel 
aufweisen. 
 
 

Ziel:  

Ziel der Maßnahmen ist die (Wieder-)Herstellung geeigneter Habitatbedingungen für den Schierlings-Wasserfenchel. 

Ziel NATURA 2000:  

Ziele der Umgestaltung sind die Verbesserung der Standortbedingungen für den Schierlings-Wasserfen-
chels (prioritäre Art) sowie die Optimierung im Hinblick auf den Lebensraumtyp 3270 (Flüsse mit 
Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und Bidention p.p.) unter Berücksichtigung 
des Bestandes des prioritären Lebensraumtyps *91E0 (*Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus 
excelsior). 

Kohärenz 

ja 

Ergänzende Hinweise: 

Im Zuge der Anfang der 1990er Jahre durchgeführten Deicherhöhungs- und Deichverstärkungsmaßnahmen wurde beim 
Wrauster Bogen (Elbe-Kilometer 602,750 bis 603,500) eine Deichrückverlegung durchgeführt. Dadurch entstand ein 
tidebeeinflusstes Vordeichgelände einschließlich eines Priels (auch Schlenze genannt), der doppelseitig an die Elbe 
angebunden und in den Mündungsbereichen deutlich eingetieft war. Der sogenannte Umflutbogen dieses Priels wurde 
auf ± 0,00 m NHN (- 2,42 m MThw) angelegt.  
 
Nachdem Erosionen am Ufer des Priels auftraten, wurde die stromabseitige Anbindung geschlossen und ein gedichteter 
Steinwall am stromaufseitigen Ende eingezogen. Die hinter dem Steinwall entstandene Fischfalle wurde Anfang April 
2014 durch die Stiftung Lebensraum Elbe (SLE) entfernt (Deckwerkabsenkung auf - 0,20 m NHN (- 2,62 m MThw)). In 
der Folgezeit wurden die dicken Feinsedimentauflagen strömungsbedingt ausgetragen. Der aktuell bestehende Priel 
verfügt über ein natürliches Gefälle mit einer weitgehend sandig-kiesigen Sohle. Sie stellt sich als fest und größtenteils 
begehbar dar.  
 
Die SLE plant in Abstimmung mit der Behörde für Umwelt und Energie (BUE) die weitere ökologische Aufwertung des 
Vorlandes am Wrauster Bogen durch o.g. Maßnahmen. 
 

Die Maßnahmen sind in den Pflege- und Entwicklungsplan nachrichtlich entsprechend dem Planungsstand August 2018 
(Plangenehmigungsantrag) übernommen. 
 

Hinweise zur Durchführung: 

Die nachfolgenden Maßnahmenbeschreibungen sind den im Auftrag der Stiftung Lebensraum Elbe erstellten Unterlagen 
für den Plangenehmigungsantrag zur Umgestaltung des Wrauster Bogens entnommen. Die Umsetzung ist für das Jahr 
2019 vorgesehen. 

 

Herstellung einer dynamischen Anbindung westlich des vorhandenen Priels 

Absenkung des Deckwerks am Elbufer auf einer Breite von ca. 30 m um ca. 1,9 m sowie Abflachung des hinter dem 
Deckwerk liegenden Geländes in einer Tiefe von ca. 12 m (Böschungsneigung ca. 1:6) mit dem Ziel der Initiierung einer 
eigendynamische Entwicklung durch die Einleitung von morphologischen Prozessen im Deichvorland. Gleichzeitig soll 



PEP NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe 7 Maßnahmenplan 

81 

Blatt 12 Typ: 

Einzelmaßnahme 

Verbesserung Naturschutz  

Natura 2000: 

 ja  

Vorrang 

 

Ort: Vorland Wrauster Bogen 

FlurstNr.: 09097PEP-Biotopnr.: 7420_2012_85, 
7420_2012_35, 7420_2012_3, 7420_2012_112, 
7418_2012_1 

es nicht zum Verlust des angrenzenden Auwaldes kommen. Der Bereich, in dem das Deckwerk abgesenkt werden soll, 
liegt westlich des Bestandspriels im Bereich der ehemaligen Verbindung zur Elbe. Bereits jetzt sind dort landseitig flache 
Senken und kleine Prielstrukturen zu erkennen, die sich aufgrund der durch die Maßnahme geförderten Dynamik stärker 
ausbilden können.  
 

Herstellung eines neuen Tidegewässers für den Schierlings-Wasserfenchel  

Anlage eines zusätzlichen Priels im Osten des Deichvorlandes am Wrauster Bogen. Hierdurch soll eine ökologische 
Aufwertung des Deichvorlandes - insbesondere als Lebensraum für den Schierlings-Wasserfenchel - erreicht werden. 
Der neue Priel mit einer Länge von etwa 135 m, einer Breite von 30 m im Mündungsbereich und 13 m an dessen Ende 
soll östlich des vorhandenen Priels zwischen dem Warwischer Hauptdeich und dem schützenswerten Baumbestand am 
Elbufer als Seitenarm des Bestandspriels hergestellt werden. An den flachen Böschungen entstehen v.a. am teilweise 
beschatteten, elbseitigen Ufer geeignete Habitate für den Schierlings-Wasserfenchel, dessen Ansiedlung durch Ansaat 
und Auspflanzung vorgezogener Rosetten gefördert werden kann. 
 

Kostenkalkulation (geschätzt): -  

Menge Bezeichnung Einzel-Preis Gesamt-Preis 

    

    

   

MNr. PfNr.  Beschreibung 

12/1 1  Absenkung des Deckswerks an der Elbe 

12/2 1  Herstellung eines neuen Tidegewässers für den Schierlings-Wasserfen-
chel 

MNr.: Nummer der Maßnahme, PfNr.: Nummer der Pflegeeinheit  
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Blatt 13  Typ: 

Einzelmaßnahme 
Besonderer Anlass 

Natura 2000: 

nein 

Vorrang 

 

Ort: gesamtes NSG 

FlurstNr.: ohne Flächenzuordnung 

PEP-Biotopnr.: - 

Kurzbezeichnung: Aufstellen von Informationstafeln 

Beschreibung: Das Elbufer wird gerne von Erholungssuchenden genutzt. Um Verständnis für die Verbote zu erreichen 

und Störungen zu vermeiden bzw. zu minimieren, werden an häufiger frequentierten Zugangspunkten Informationstafeln 
aufgestellt, die in anschaulicher Weise die Bedeutung der Auenlandschaft Obere Tideelbe als Lebensraum gefährdeter 
Tiere und Pflanzen verdeutlichen und zu naturverträglichem und störungsarmem Verhalten auffordern sowie auf die Ver-
bote der NSG-Verordnung hinweisen. 

Ziel:  

Information der Öffentlichkeit mit dem Ziel, insbesondere Brut- und Rastvögel vor Störungen und wertvolle Biotope mit 
Vorkommen seltener Pflanzenarten vor Trittschäden zu schützen. 

Ziel NATURA 2000:  

 

Kohärenz 

nein 

Ergänzende Hinweise: - 

Hinweise zur Durchführung:  

Kostenkalkulation (geschätzt): 

Menge Bezeichnung  Einzel-Preis Gesamt-Preis 

11 Stck Informationstafeln inkl. Montage 500 € 5.500,00 € 

    

  5.500,00 € 

MNr. PfNr.  Beschreibung 

13/1 1  Aufstellen von Informationstafeln 

MNr.: Nummer der Maßnahme, PfNr.: Nummer der Pflegeeinheit 
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Blatt 14 Typ: 

Einzelmaßnahme 

Besonderer Anlass  

Natura 2000: 

ja 

Vorrang 

! 

Ort: an den Deichgrund unmittelbar angrenzende 

Flächen im NSG 

FlurstNr.: - 

PEP-Biotopnr.: -  

Kurzbezeichnung: Sicherstellung einer Beschränkung der Deichpflege auf den Deichgrund 

Darstellung s. Plan Nr. 3a-e 

Beschreibung:  

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der naturnahen Biotope im Naturschutzgebiet ist zu gewährleisten, dass sich die 
Pflege der Deiche durch Beweidung oder Mahd sowie die Anwendung von Herbiziden ausschließlich auf den Deichgrund 
beschränkt und nicht in die unmittelbar an den Deichgrund anschließenden Flächen des Naturschutzgebietes hineinreicht. 
Die umfassende Information der für die Deichpflege Verantwortlichen sowie der mit der Deichpflege Betrauten ist erfor-
derlich. 

Ziel:  

Schutz der naturnahen Biotope innerhalb des Naturschutzgebietes 

Ziel NATURA 2000:  

Schutz des Schierlings-Wasserfenchels vor Fraß durch die Schafe 

Kohärenz 

nein 

Ergänzende Hinweise: - 

Hinweise zur Durchführung: - 

Kostenkalkulation (geschätzt): -  

Menge Bezeichnung  Einzel-Preis Gesamt-Preis 

    

    

   

MNr. PfNr.  Beschreibung 

14/1 1  Beschränkung der Deichpflege auf den Deichgrund 

MNr.: Nummer der Maßnahme, PfNr.: Nummer der Pflegeeinheit 
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Blatt 15  Typ: 

Zyklische Maßnahme 

 

Natura 2000: 

ja 

Vorrang 

! 

Ort: gesamtes NSG 

FlurstNr.: ohne Flächenzuordnung, gültig für das 
gesamte NSG 

PEP-Biotopnr.: - 

Kurzbezeichnung: Beobachtung der Vorkommen von Neobiota 

Beschreibung:  

Das Vorkommen bzw. die Neu-Etablierung von Neophyten und Neozoen wird im Rahmen der allgemeinen Gebiets-
pflege und des regelmäßigen Gebiets-Monitorings beobachtet. 

Ziel:  

Identifizierung von Arten, die aufgrund ihres starken Ausbreitungsvermögens die Vorkommen einheimischer Arten und 
deren Anpassungsvorgang an neue Klimabedingungen gefährden (invasive Arten). 

Ziel NATURA 2000:  

Beobachtung der Ausbreitung invasiver Neophyten und Neozoen in den besonders anfälligen Lebens-
raumtypen 3270, 6430 und *91E0 sowie im Hinblick auf Standortkonkurrenzen mit dem Schierlings-Was-
serfenchel (prioritäre Art). Schutz der FFH-Lebensräume und -Arten vor invasiven Organismen. 

Kohärenz 

nein 

Ergänzende Hinweise: 

Da die Elbe als Ausbreitungsachse für verdriftetes Pflanzenmaterial und Tiere dient, sind die im Gebiet vorkommenden 
FFH-Lebensraumtypen 3270 (Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation der Verbände Chenopodion rubri und Biden-
tion), 6430 (Feuchte Hochstaudensäume) und *91E0 (Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)) und ihre charakteristischen Tier- und Pflanzenarten potentiell durch die Ausbrei-
tung invasiver Neophyten und Neozoen gefährdet. 

Bei signifikanten Beeinträchtigungen werden geeignete Gegenmaßnahmen ergriffen (s. Maßnahmenblatt Nr. 16). Diese 
sind abhängig von den vorkommenden Arten und zz. nicht weiter konkretisierbar. 

Hinweise zur Durchführung: - 

Kostenkalkulation (geschätzt): - 

Menge Bezeichnung  Einzel-Preis Gesamt-Preis 

    

    

   

MNr. PfNr.  Beschreibung 

15/1 6  Beobachtung der Vorkommen von Neobiota 

MNr.: Nummer der Maßnahme, PfNr.: Nummer der Pflegeeinheit 
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Blatt 16  Typ: 

Einzelmaßnahme 

Verbesserung Naturschutz 

 
Zyklische Maßnahme 

Natura 2000: 

ja 

Vorrang Ort: gesamtes NSG 

FlurstNr.: ohne Flächenzuordnung, gültig für das 
gesamte NSG 

PEP-Biotopnr.: - 

Kurzbezeichnung: Maßnahmen zur Eindämmung von Neobiota / Bekämpfung Staudenknöterich 

Beschreibung:  

Sofern im Rahmen der allgemeinen Gebietspflege und des regelmäßigen Gebiets-Monitorings Neophyten oder Neozoen 
festgestellt werden, die aufgrund ihres starken Ausbreitungsvermögens Vorkommen einheimischer Arten gefährden (in-
vasive Arten), werden umgehend Maßnahmen zu deren Entfernung bzw. Eindämmung ergriffen. 

Ziel:  

Schutz der einheimischen Fauna und Flora. 

Ziel NATURA 2000:  

Schutz der FFH-Lebensräume und ihrer charakteristischen Tier- und Pflanzenarten vor invasiven Neo-
phyten und Neozoen. 

Kohärenz 

nein 

Ergänzende Hinweise: - 

Hinweise zur Durchführung:  

Geeignete Maßnahmen zur Eindämmung invasiver Arten sind abhängig von den vorkommenden Neophyten und Neozoen 
und somit nur bedingt und nicht abschließend konkretisierbar. 
 
Die Bekämpfung des Staudenknöterichs ist besonders schwierig und mit hohem Aufwand verbunden. Bei allen Bekämp-
fungsmaßnahmen ist zu beachten, dass der Energievorrat der Pflanze vor allem in den Rhizomen steckt. Die bloße Ver-
nichtung oberirdischer Pflanzenteile kann deshalb höchstens langfristig zum Zurückdrängen führen. Bei allen Methoden 
ist mit mehrjährigen Nacharbeiten zu rechnen. Daneben ist bei Maßnahmen sicherzustellen, dass Rhizomteile nicht mit 
Geräten oder mit Erdaushub weiter ausgebreitet werden. Als bevorzugte Vorgehensweise wird der Abtrag der oberen 
durchwurzelten Schicht in einer Stärke von mindestens 50cm vorgesehen. Diese Vorgehensweise kann nur an für ent-
sprechende Maschinen zugänglichen Orten angewandt werden. Ist diese Vorgehensweise nicht anwendbar bzw. führt der 
Einsatz von Maschinen zu unverhältnismäßigen Schäden an benachbarten naturnahen Vegetationsbeständen ist eine 
Bekämpfung durch Mahd (in den ersten Jahren 8x/Jahr) vorzusehen. Das Pflanzenmaterial ist abzufahren und sorgfältig 
zu entsorgen. 
 
Bei der Bekämpfung des Drüsigen Springkrauts als einjähriger Art ist es Ziel, die Samenbildung zu verhindern.  
Somit ist der Zeitpunkt der Bekämpfungsmaßnahme von besonderer Bedeutung: Zu früher Schnitt führt zur Regeneration 
der Pflanzen, zu später zum Nachreifen der Samen an den geschnittenen Pflanzen. Der beste Zeitpunkt ist beim Auftreten 
der ersten Blüten, also meist Ende Juli. Dabei ist der Schnitt möglichst tief zu führen bzw. die Pflanze auszureißen. Die 
Pflanzen sind abzufahren und sorgfältig zu entsorgen.  
 
 

Kostenkalkulation (geschätzt): - 

Menge Bezeichnung  Einzel-Preis Gesamt-Preis 

    

    

   

MNr. PfNr.  Beschreibung 

16/1 6  Maßnahmen zur Eindämmung von Neobiota (ohne Flächenzuordnung) 

16/2 6  Maßnahmen zur Eindämmung des Staudenknöterichs 

MNr.: Nummer der Maßnahme, PfNr.: Nummer der Pflegeeinheit   
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Blatt 17  Typ: 

Zyklische Maßnahme 

Natura 2000: 

ja 

Vorrang 

 

Ort: gesamtes NSG 

FlurstNr.: ohne Flächenzuordnung, gültig für das 
gesamte NSG 

PEP-Biotopnr.: - 

Kurzbezeichnung: Entfernen von Müllablagerungen 

Beschreibung: Im Deichvorland verfängt sich mit dem Tide- und Hochwassergeschehen der von der Elbe mitgeführte 

Müll (u.a. auch Plastik). Zum Schutz von Flora und Fauna wird das Deichvorland regelmäßig im Hinblick auf Müllablage-
rungen überprüft. Der Müll wird entnommen und ordnungsgemäß entsorgt. 

Ziel:  

Schutz der einheimischen Fauna und Flora. 

Ziel NATURA 2000:  

Schutz der FFH-Lebensräume und ihrer charakteristischen Tier- und Pflanzenarten  

Kohärenz 

nein 

Ergänzende Hinweise:  

Müllablagerungen am Deichfuß werden vom LSBG oder den Deichverbänden entfernt. 

Hinweise zur Durchführung:  

Die Überprüfung und Entfernung des Mülls erfolgt mindestens alle 2 Jahre. 

Die Durchführung erfolgt außerhalb der Vogelbrutzeiten, um Störungen zu vermeiden. 

Kostenkalkulation (geschätzt): 

Menge Bezeichnung  Einzel-Preis Gesamt-Preis 

 110 ha Entnehmen von Müllablagerungen; ordnungsgemäße Entsor-
gung 

ca. 17,50 €/ha 1925,00 € 

    

  1925,00 € 

MNr. PfNr. Fläche [ha] Beschreibung 

17/1 1 ca. 120 ha Entfernung von Müllablagerungen (ohne Flächenzuordnung) 

MNr.: Nummer der Maßnahme, PfNr.: Nummer der Pflegeeinheit 
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7.4 Maßnahmen im Zusammenhang mit Natura 2000 

Den nachfolgenden Tabellen ist zu entnehmen, auf welchen Maßnahmeblättern (Zahl vor 

dem Schrägstrich bei "MNr.") die Maßnahmen und Entwicklungsziele beschrieben sind, die 

der Verbesserung oder der Bewahrung der Erhaltungszustände der verschiedenen Natura 

2000-Schutzgüter innerhalb des Natura 2000-Gebiets dienen. Die Lage der Natura 2000-

Maßnahmen ist Karte 3 zu entnehmen. 

Bei den Tabellen für die Lebensraumtypen und Arten wird jeweils unterschieden in eine 

Verbesserung oder Bewahrung im Gebiet bereits bestehender Vorkommen von Na-

tura2000-Schutzgütern und die Entwicklung zusätzlicher Vorkommen dieser Schutzgüter 

im Natura 2000-Gebiet. In der Spalte "Lage" ist die Biotopnummer aus der entsprechenden 

Biotop-Kartierung angegeben. Neben den nachfolgend tabellarisch, biotopbezogen aufge-

führten Maßnahmen dienen die Maßnahmen Nr. 14 (Sicherstellung einer Beschränkung 

der Deichpflege auf den Deichgrund), Nr. 15 und 16 (Beobachtung und ggfs. Eindämmung 

von Neobiota) sowie Nr. 17 (Entfernung von Müllablagerungen) in allen bestehenden als 

auch künftig entwickelten Vorkommen der Natura 2000-Schutzgüter der Verbesserung 

bzw. Bewahrung der Erhaltungszustände.  

 

Tabelle 7.4-1: Übersicht der Maßnahmen für FFH-Lebensraumtypen im Naturschutzgebiet Auen-
landschaft Obere Tideelbe 

a) Bestehende Vorkommen 

FFH-LRT Zustand Lage MNr. Maßnahme Vorrang 

FFH-Gebiet Hamburger Unterelbe 

6430 B 7816_2010_31 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

6430 B 7816_2014_231 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

*91E0 C 7816_2014_232 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

   3/1 - Anlage / Optimierung von Prielen, 
Flachwasserbereichen und Watten 

 

   3/2 - Deckwerksrückbau, -absenkung/An-
lage von Schlenzen 

 

6430 B 7816_2014_233 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 
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FFH-LRT Zustand Lage MNr. Maßnahme Vorrang 

6430 B 7618_2012_37 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

3270 C 7618_2012_12 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

   3/1 - Anlage/Optimierung von Prielen, 
Flachwasserbereichen und Watten 

 

   3/2 - Deckwerksrückbau, -absenkung/An-
lage von Schlenzen 

 

   3/3 - Anlage von Kleingewässern  

   4/6 - Entwicklung von Tide-Auwald über 
Sukzession oder Initialpflanzung 

 

3270 C 7616_2012_4 2/6 - Erhalt von Prielen, Flachwasserberei-
chen und Watten 

! 

3270 C 7616_2012_6 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

   3/2 - Deckwerksrückbau, -absenkung/An-
lage von Schlenzen 

 

6430 C 7616_2012_10 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

*91E0 B 7616_2012_12 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

   3/2 - Deckwerksrückbau, -absenkung/An-
lage von Schlenzen 

 

3270 C 7420_2012_3 12/2 - Herstellung eines neuen Tidegewäs-
sers (Wrauster Bogen 

 

*91E0 B 7420_2012_35 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

   12/1 - Absenkung des Deckwerks (Wrauster 
Bogen) 

 

6430 B 7420_2012_85 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

! 
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FFH-LRT Zustand Lage MNr. Maßnahme Vorrang 

    - Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

   4/5 - Entwicklung von Tide-Auwald  

3270 C 7420_2012_112 2/5 - Erhalt von Prielen, Flachwasserberei-
chen und Watten 

! 

6430 B 7418_2012_1 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

   4/5 - Entwicklung von Tide-Auwald   

6430 C 7222_2012_31 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

   3/2 - Deckwerksrückbau, -absenkung/An-
lage von Schlenzen 

 

3270 C 7222_2012_343 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

3270 C 7028_2009_17 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

   2/3 - Erhalt von Prielen, Flachwasserberei-
chen und Watten (Spadenländer 
Spitze)  

! 

   3/2 - Deckwerksrückbau, -absenkung/An-
lage von Schlenzen 

 

   4/3 - Entwicklung von Tide-Auwald (Spa-
denländer Spitze 

 

   3/1 - Anlage / Optimierung von Prielen, 
Flachwasserbereichen und Watten 
(Bereich Moorfleeter HD) 

 

6430 C 7028_2009_41 3/2 - Deckwerksrückbau, -absenkung/An-
lage von Schlenzen 

 

3270 C 7028_2009_42 2/1 - Erhalt von Prielen, Flachwasserberei-
chen und Watten (Obergeorgswerder 
Nord) 

! 

3270 C 7028_2009_44 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

   2/2 - Erhalt von Prielen, Flachwasserberei-
chen und Watten (Obergeorgswerder 
Süd) 

! 
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FFH-LRT Zustand Lage MNr. Maßnahme Vorrang 

3270 C 7028_2009_45 2/2 - Erhalt von Prielen, Flachwasserberei-
chen und Watten (Obergeorgswerder 
Süd) 

! 

3270 C 7028_2009_47 2/3 - Erhalt von Prielen, Flachwasserberei-
chen und Watten (Spadenländer-
spitze) 

! 

3270 C 7028_2009_48 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

3270 C 7028_2009_51 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

   4/3 - Entwicklung von Tide-Auwald (Spa-
denländer Spitze) 

 

*91E0 B 7028_2009_63 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

*91E0 C 7028_2009_64 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

6430 B 7028_2009_65 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

3270 C 7028_2009_67 3/2 - Deckwerksrückbau, -absenkung/An-
lage von Schlenzen 

 

3270 C 7028_2009_68 3/2 - Deckwerksrückbau, -absenkung/An-
lage von Schlenzen 

 

*91E0 B 7028_2013_71 1/1 - Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

! 

   3/1 - Anlage / Optimierung von Prielen, 
Flachwasserbereichen und Watten 

 

   3/2 - Deckwerksrückbau, -absenkung/An-
lage von Schlenzen 

 

*91E0 B 7028_2013_72 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

   3/2 - Deckwerksrückbau,-absenkung/An-
lage von Schlenzen 
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FFH-LRT Zustand Lage MNr. Maßnahme Vorrang 

*91E0 C 7028_2013_73 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

   3/2 - Deckwerksrückbau, -absenkung/An-
lage von Schlenzen 

 

*91E0 B 7028_2013_74 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

   3/2 - Deckwerksrückbau, -absenkung/An-
lage von Schlenzen 

 

*91E0 B 7028_2013_75 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

*91E0 B 7028_2013_76 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

*91E0 C 7028_2013_77 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

   2/3 - Erhalt von Prielen, Flachwasserberei-
chen und Watten (Spadenländer 
Spitze) 

! 

*91E0 B 7028_2013_78 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

   2/3 - Erhalt Priele, Flachwasserbereiche 
und Watten (Spadenländer Spitze) 

! 

3270 C 7026_2010_2 1/1 - Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

! 

   3/1 - Anlage / Optimierung von Prielen, 
Flachwasserbereichen und Watten 

 

6430 C 7024_2014_54 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

 

! 
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FFH-LRT Zustand Lage MNr. Maßnahme Vorrang 

*91E0 A 7024_2013_56 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

*91E0 B 7024_2013_59 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

   3/2 - Deckwerksrückbau, -absenkung/An-
lage von Schlenzen 

 

*91E0 B 7024_2013_60 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

*91E0 B 7024_2013_61 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

3270 C 7024_2014_62 2/4 - Erhalt von Prielen, Flachwasserberei-
chen und Watten 

! 

3270 C 7024_2014_63 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

6430 C 7024_2014_343 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

3270 C 7024_2014_345 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

   3/2 - Deckwerksrückbau, -absenkung/An-
lage von Schlenzen 

 

6430 C 7024_2014_347 1/1 - Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

! 

*91E0 C 7024_2014_348 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

 

 

! 
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FFH-LRT Zustand Lage MNr. Maßnahme Vorrang 

6430 B 7024_2014_435 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

3270 C 7024_2014_436 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

   3/1 - Anlage / Optimierung von Prielen, 
Flachwasserbereichen und Watten 

 

   3/2 - Deckwerksrückbau, -absenkung/An-
lage von Schlenzen 

 

3270 C 7024_2014_489 3/2 - Deckwerksrückbau, -absenkung/An-
lage von Schlenzen 

 

6430 C 7024_2014_491 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

6430 C 7024_2014_493 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

*91E0 B 7024_2014_494 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

   3/2 - Deckwerksrückbau, -absenkung/An-
lage von Schlenzen 

 

*91E0 B 7024_2014_495 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

   3/2 - Deckwerksrückbau, -absenkung/An-
lage von Schlenzen 

 

*91E0 C 7022_2013_12 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

   3/2 - Deckwerksrückbau, -absenkung/An-
lage von Schlenzen 

 

*91E0 B 7022_2013_13 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 
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FFH-LRT Zustand Lage MNr. Maßnahme Vorrang 

6430 C 7022_2014_64 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

3270 C 7022_2014_65 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

   3/2 - Deckwerksrückbau, -absenkung/An-
lage von Schlenzen 

 

3270 C 7022_2014_82 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

3270 C 7022_2014_85 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

6430 C 7022_2014_88 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

*91E0 B 6828_2010_95 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

   3/2 - Deckwerksrückbau, -absenkung/An-
lage von Schlenzen 

 

3270 C 6828_2010_115 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

   3/1 - Anlage / Optimierung von Prielen, 
Flachwasserbereichen und Watten 

 

   3/2 - Deckwerksrückbau, -absenkung/An-
lage von Schlenzen 

 

6430 C 6828_2010_116 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

*91E0 B 6828_2013_118 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 
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FFH-LRT Zustand Lage MNr. Maßnahme Vorrang 

*91E0 C 6828_2013_119 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

3270 C 6828_2009_233 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

   2/2 - Erhalt von Prielen, Flachwasserberei-
chen und Watten (Obergeorgswerder 
Süd) 

! 

   3/2 - Deckwerksrückbau, -absenkung/An-
lage von Schlenzen 

 

   4/2 - Entwicklung von Tide-Auwald (Ober-
georgswerder Süd) 

 

6430 B 6828_2010_234 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

3270 C 6826_2006_118 9/1 - Anlage von Prielen, Flachwasser, 
Schlenzen, Watten, Röhrichte 

! 

   9/2 - Herstellung von Standorten für die 
Entwicklung von Auenwald-Röhricht-
komplexen/Sukzession 

! 

   9/5 - Anlage von Grobsubstratbänken ! 

3270 C 6826_2006_127 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

   3/2 - Deckwerksrückbau, -absenkung/An-
lage von Schlenzen 

 

3270 C 6826_2006_128 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

6430 B 6826_2010_143 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

6430 A 6826_2010_144 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 
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FFH-LRT Zustand Lage MNr. Maßnahme Vorrang 

6430 B 6826_2010_145 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

   3/2 - Deckwerksrückbau, -absenkung/An-
lage von Schlenzen 

 

*91E0 B 6826_2013_146 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

*91E0 C 6826_2013_147 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

*91E0 B 6826_2013_148 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

*91E0 B 6826_2013_149 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

6430 B 6826_2010_286 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

*91E0 B 6824_2013_212 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 

Außerhalb des FFH-Gebietes 

3270 C 7028_2009_18 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur 
Optimierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele 
und Watten 

! 
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b) Zusätzliche Vorkommen 

FFH-LRT Derzeitiger 
Biotop 

Lage MNr. Maßnahme Vorrang 

FFH-Gebiet Hamburger Unterelbe 

3270 

6430 

*91E0 

AKM 6828_2010_90, 
6826_2006_118 

9/1,9/2 - Entwicklung eines tidebeeinflussten 
Flachwassergebietes Spadenlander 
Busch / Kreetsand 

! 

6430 

3270 

 

FWV 

NRS 

 

7816_2014_232 

7618_2012_12 

7028_2009_17 

7026_2010_2 

7024_2014_436 

6828_2010_115 

3/1 - Anlage / Optimierung von Prielen, 
Flachwasserbereichen und Watten 

 

6430 

3270 

WWT 7028_2013_71 

7028_2013_72 

3/1 - Anlage / Optimierung von Prielen, 
Flachwasserbereichen und Watten 

 

6430 

3270 

WWT 7816_2014_232 

7616_2012_12 

7028_2013_74 

7028_2013_73 

7028_2013_72 

7028_2013_71 

7024_2014_495 

7024_2014_494 

7024_2013_59 

7022_2013_12 

6828_2013_118 

6826_20213_149 

6826_2013_148 

6826_2013_146 

3/2 - Deckwerksrückbau bzw. –absenkung / 
Anlage von Schlenzen 

 

3270 

*91E0 

NUE 7816_2014_233 

7616_2012_10 

7028_2009_41 

6828_2010_234 

6826_2010_145 

3/2 - Deckwerksrückbau bzw. –absenkung / 
Anlage von Schlenzen 

 

6430 

*91E0 

FWV  

NRS 

7618_2012_12 

7616_2012_6 

7028_2009_44 

7028_2009_17 

7026_2010_2 

7024_2014_436 

7024_2014_345 

7022_2014_65 

6828_2009_233 

6828_2010_115 

6826_2006_127 

 

 

 

3/2 - Deckwerksrückbau bzw. –absenkung / 
Anlage von Schlenzen 
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FFH-LRT Derzeitiger 
Biotop 

Lage MNr. Maßnahme Vorrang 

FFH-Gebiet Hamburger Unterelbe 

*91E0 GFS 7816_2014_234 4/6 - Entwicklung von Tide-Auwald über 
Sukzession (ggf. ergänzende Maß-
nahmen) 

 

 APT 7028_2009_159 4/1  

 GFF 7028_2009_180 4/3  

 GMZ 7028_2009_46 4/3   

 WXP 7022_2014_62 4/4   

6430 

3270 

*91E0 

ZRW 6828_2009_241 7/1 - Prüfen der Machbarkeit hinsichtlich 
der Herstellung eines Verbundes / Ab-
trag des Dammes 

 

Außerhalb des FFH-Gebietes 

6430 

3270 

*91E0 

SXK Billwerder Insel 

7028_2009_192 

5/1 - Umgestaltung der Absetzbecken 1-3  
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Tabelle 7.4-2: Übersicht der Maßnahmen für Tier- und Pflanzenarten der FFH- und Vogelschutzricht-
linie im Naturschutzgebiet Auenlandschaft Obere Tideelbe 

a) Bestehende Vorkommen 

FFH-Art Zustand Lage MNr. Maßnahme Vorrang 

Schierlings-Wasser-
fenchel 

Oenanthe conioides 

 

B 6828_2009_233 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur Opti-
mierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele und 
Watten 

! 

  6828_2010_115 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur Opti-
mierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele und 
Watten 

! 

  7028_2009_17 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur Opti-
mierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele und 
Watten 

! 

  6828_2013_118 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur Opti-
mierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele und 
Watten 

! 

  6826_2006_127 

 

1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur Opti-
mierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele und 
Watten 

 

  7024_2013_59 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur Opti-
mierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele und 
Watten 

! 

  7024_2006_40 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur Opti-
mierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele und 
Watten 

! 

  7022_2014_65 1/1 

2/7 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur Opti-
mierung) 

- Erhalt sonstiger kleinflächiger Priele und 
Watten 

! 

  7028_2009_42 2/1 - Erhalt von Prielen, Flachwasserbereichen 
und Watten 

! 

  7028_2009_45 2/2 - Erhalt von Prielen, Flachwasserbereichen 
und Watten 

! 

  7028_2009_47 2/3 - Erhalt von Prielen, Flachwasserbereichen 
und Watten 

! 

  7024_2014_62 2/4 - Erhalt von Prielen, Flachwasserbereichen 
und Watten 

! 
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FFH-Art Zustand Lage MNr. Maßnahme Vorrang 

  7420_2012_112 2/5 - Erhalt von Prielen, Flachwasserbereichen 
und Watten 

! 

  7616_2012_4 2/6 - Erhalt von Prielen, Flachwasserbereichen 
und Watten 

! 

Finte 

Alosa fallax 

C Elbe 2/1-7 - Erhalt von Prielen, Flachwasserbereichen 
und Watten 

! 

Rapfen 

Aspius aspius 

B Elbe 2/1-7 

 

- Erhalt von Prielen, Flachwasserbereichen 
und Watten 

! 

   8/1 - Herstellung der ökologischen Durchgän-
gigkeit im Bereich Tatenberger Schleuse 

 

Nordseeschnäpel 

Coregonus 
oxyrhyncus 

D Elbe 2/1-7 - Erhalt von Prielen, Flachwasserbereichen 
und Watten 

! 

  

Scharlachkäfer 

Cucujus cinnaberi-
nus 

k.A. Vogelschutzgehölz  

7028_2009_191 

1/1 

 

- Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur Opti-
mierung) 

! 

   6/1-2 - Erhalt/Entwicklung naturnaher Ge-
hölze/Laubwald feuchter bis nasser 
Standorte ohne Tideeinfluss auf der Bill-
werder Insel 

 

Fledermäuse k.A. Gesamtes 

Gebiet 

1/1 - Erhalt der Auwald-Röhrichtkomplexe 
(Sukzession, ggf. Maßnahmen zur Opti-
mierung) 

! 

   5/3 - Instandhaltung/Optimierung der Brunnen-
häuschen als Fledermausquartier 

 

   6/1 - Erhalt/Entwicklung naturnaher Ge-
hölze/Laubwald feuchter bis nasser 
Standorte ohne Tideeinfluss auf der Bill-
werder Insel 

 

Fischotter  

Lutra lutra 

k.A. Billwerder Insel 

7028_2009_192 

5/2 - Maßnahmen zur Optimierung von Stillge-
wässern (Becken 4) 

 

Moorfrosch 

Rana arvalis 

k.A. Billwerder Insel 

7028_2009_192 

5/2 - Maßnahmen zur Optimierung von Stillge-
wässern (Becken 4) 

 

Stromgründling 

Romanogobio belingi 

k.A. Elbe 2/1-7 - Erhalt von Prielen, Flachwasserbereichen 
und Watten 

! 
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b) Zusätzliche Vorkommen 

FFH-Art Derzeiti-
ger Bio-

top 

Lage MNr. Maßnahme Vorrang 

Schierlings-Wasser-
fenchel 

Oenanthe conioides 

AKM 6828_2010_90, 
6826_2006_118  

9/1-2 

 

- Entwicklung eines tidebeeinflussten 
Flachwassergebietes Spadenlander 
Busch/Kreetsand 

! 

 SXK Billwerder Insel 
7028_2009_192 

5/1 - Umgestaltung der Absetzbecken 1-3  

 NUE, WWT 7420_2012_3, 
7420_2012_35 

12/1-2 - Umgestaltung des Wrauster Bogen  

  (ohne Biotopan-
gabe) 

3/1 - Anlage / Optimierung von Prielen, 
Flachwasserbereichen und Watten 

 

  (ohne Biotopan-
gabe) 

3/2 - Deckwerksrückbau/Anlage von Schlen-
zen 

 

 APT 7028_2009_159 4/1 - Entwicklung zum Tide-Auwald  

 FWV 6828_2009_233 4/2 - Entwicklung zum Tide-Auwald  

 FWV 7028_2009_17 

7028_2009_51 

4/3 - Entwicklung zum Tide-Auwald  

 WXP 7022_2014_62 4/4 - Entwicklung zum Tide-Auwald  

 NUE 7420_2012_85 4/5 - Entwicklung zum Tide-Auwald  

 NUE 

FWV 

7816_2014_233 

7618_2012_12 

4/6 - Entwicklung zum Tide-Auwald  

Rapfen 

Aspius aspius 

AKM 6828_2010_90, 
6826_2013_118  

9/1 

9/5 

 

- Entwicklung eines tidebeeinflussten 
Flachwassergebietes Spadenlander 
Busch/Kreetsand 

! 

  (ohne Biotopan-
gabe) 

3/1 - Anlage / Optimierung von Prielen, 
Flachwasserbereichen und Watten 

 

  (ohne Biotopan-
gabe) 

3/2 - Deckwerksrückbau/Anlage von Schlen-
zen 

 

Finte 

Alosa fallax 

AKM 6828_2010_90, 
6826_2013_118  

9/1 - Entwicklung eines tidebeeinflussten 
Flachwassergebietes Spadenlander 
Busch/Kreetsand 

! 

   3/1 - Anlage / Optimierung von Prielen, 
Flachwasserbereichen und Watten 

 

   3/2 - Deckwerksrückbau/Anlage von Schlen-
zen 

 

Nordseeschnäpel 

Coregonus 
oxyrhyncus 

AKM 6828_2010_90,  
6826_2013_118 

9/1 

9/5 

 

- Anlage von Prielen, Flachwasser, 
Schlenzen, Watten, Röhrichte 

- Anlage von Grobsubstratbänken 

! 

  (ohne Biotopan-
gabe) 

3/1 - Anlage / Optimierung von Prielen, 
Flachwasserbereichen und Watten 

 

  (ohne Biotopan-
gabe) 

3/2 - Deckwerksrückbau/Anlage von Schlen-
zen 

 

 NUE 7420_2012_85 12/1 

 

- Absenkung des Deckswerks an der Elbe 
(Wrauster Bogen) 
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FFH-Art Derzeiti-
ger Bio-

top 

Lage MNr. Maßnahme Vorrang 

Scharlachkäfer 
Cucujus cinnaberi-
nus 

APT 7028_2009_159 4/1 - Entwicklung von Tide-Auwald über Suk-
zession/Initialpflanzung 

 

 FWV 6828_2009_233 4/2   

 FWZ, FWV 7028_2009_51, 
7028_2009_17 

4/3   

 GFF - 4/3   

 GMZ 7028_2009_46 4/3   

 WXP 7022_2014_62 4/4   

 NUE 7420_2012_85 4/5   

 NUE, FWV 7618_2012_37, 
7618_2012_12 

4/6   

 GFS, NUE 7816_2014_234, 
7816_2014_233 

4/6   

 SXK 7028_2009_192 5/1 - Herstellung des Tideeinflusses/Anlage 
eines Prielsystems in enger Verzahnung 
mit Tide-Auwald (Becken 1-3) 

 

Fledermäuse APT 7028_2009_159 4/1 - Entwicklung von Tide-Auwald über Suk-
zession/Initialpflanzung 

 

 FWV 6828_2009_233 4/2   

 FWZ, FWV 7028_2009_51, 
7028_2009_17 

4/3   

 GFF - 4/3   

 GMZ 7028_2009_46 4/3   

 WXP 7022_2014_62 4/4   

 NUE 7420_2012_85 4/5   

 NUE, FWV 7618_2012_37, 
7618_2012_12 

4/6   

 GFS, NUE 7816_2014_234, 
7816_2014_233 

4/6   

 AKM 6828_2010_90,  
6826_2006_118 

9/2 - Herstellung von Standorten für die Ent-
wicklung von Auenwald-Röhrichtkom-
plexen/Sukzession Spadenlander Busch 
/ Kreetsand 

! 

Stromgründling 

Romanogobio belingi 

 (ohne Biotopan-
gabe) 

3/1 - Anlage / Optimierung von Prielen, 
Flachwasserbereichen und Watten 

 

  (ohne Biotopan-
gabe) 

3/2 - Deckwerksrückbau/Anlage von Schlen-
zen 

 

 AKM 6828_2010_90,  
6826_2006_118 

9/1 

9/5 

 

Anlage von Prielen, Flachwasser, 
Schlenzen, Watten, Röhrichte Spaden-
lander Busch / Kreetsand 

! 
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7.5 Zeitplanung 

Unter Berücksichtigung naturschutzfachlicher, planungsrechtlicher und finanzieller Rah-

menbedingungen erfolgt die zeitliche Einplanung der Durchführung der Maßnahmen des 

Pflegeplans.  

In der folgenden Tabelle sind die Maßnahmen aufgelistet, für die Angaben zur Durchfüh-

rung im jahreszeitlichen Ablauf erforderlich sind, da sie nur bei bestimmten klimatischen 

Bedingungen (z.B. Frost, außerhalb der Brutzeiten etc.) durchgeführt werden können. Für 

die nachrichtlich übernommenen Einzelmaßnahmen (Maßnahmenblätter 8-10, 12), deren 

Bauablauf im Rahmen der derzeit erfolgenden Konkretisierung bestimmt wird bzw. die sich 

bereits in der Ausführung befinden, erfolgen diesbezüglich keine Angaben. Ebenso wird für 

Maßnahmen, für die Angaben zur Einordnung in den jahreszeitlichen Ablauf nicht erforder-

lich sind, (Maßnahmenblatt 1, 2, 5 und 13), auf entsprechende Angaben verzichtet. 

 

Tabelle 7.5-1: Zeitplanung der Maßnahmen im NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe 

MNr. V Beschreibung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3  Verbesserung der Wirksam-
keit des Tideeinflusses/Opti-
mierung von Tidelebensräu-
men 

x x        x x x 

4  Entwicklung von Tide-Auwald 
– ggf. Initialpflanzung 

 x x       x x  

6  Entwicklung naturnaher Ge-
hölze – Entnahme standort-
fremder Gehölze 

x x        x x x 

11  Freihalten von Gehölzen x x        x x x 

14 ! Sicherstellung einer Be-
schränkung der Deichpflege 
auf den Deichgrund 

   x x x x x x    

15 ! Beobachtung der Vorkommen 
von Neobiota 

    x x x x x    

16  Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Ausbreitung von 
Neobiota (je nach einzudäm-
mender Art) 

   x x x x x x x x  

17  Entfernen von Müllablagerun-
gen 

x x        x x x 

MNr. = Nummer der Maßnahme 

V = Vorrangigkeit (!) 

1 - 12 = Monate Januar - Dezember 

 = Maßnahme muss in dem gekennzeichneten Monat durchgeführt werden 

x = gekennzeichneter Monat eignet sich für die Maßnahme, es ist zu prüfen, ob die Maßnahme zu die-

sem Zeitpunkt erforderlich bzw. möglich ist 
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7.6 Kostenplan 

Bei der Ermittlung der Kosten für die Maßnahmen wurden die aktuellen Wasserbauverträge 

der Hamburger Fachämter zum Ansatz gebracht. Von diesen Verträgen wurde abgewichen, 

wenn der Einsatz von Spezialgerät notwendig ist. In diesem Fall sind, soweit vorhanden, 

die Kosten aus aktuellen Angeboten der BUE Hamburg verwendet worden. Auf mögliche 

Preissteigerungen, die sich während der Gültigkeit dieses Maßnahmenplans ergeben könn-

ten, konnte nicht eingegangen werden. 

Die detaillierte Zuordnung der Kosten zu den einzelnen Maßnahmen kann dem Maßnah-

menkatalog (Kapitel 7.3) entnommen werden.  

Tabelle 7.6-1: Gesamtübersicht über die voraussichtlich einzuplanenden Finanzmittel während der 
Geltungsdauer des Pflegeplans  

 Kosten der Maßnahmen davon vorrangige Maßnahmen 

zyklische Maßnahmen 3.125 € - 

Einzelmaßnahmen  

Verbesserung Natur-
schutz 

5.690.850 € - 

Einzelmaßnahmen  

besonderer Anlass 

5.500 € - 

Summe 5.699.475 €  

alle Kosten netto (ohne MwSt.) 
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8 ERFOLGSKONTROLLE UND ERLASS 

8.1 Erfolgskontrolle 

Die Kontrolle der Entwicklung der Lebensräume im NSG während und nach Durchführung 

der Maßnahmen ist erforderlich, um bei Bedarf lenkend eingreifen zu können. Diese Kon-

trolle wird von der BUE durchgeführt. Soweit ein wissenschaftliches Monitoring erfolgt, ist 

dies i.d.R. Aufgabe der BUE. Für die Kohärenzmaßnahme Tideanschluss Billwerder Insel 

ist vorgesehen, dass der Vorhabensträger HPA diese Kontrollen durchführt, bis die Maß-

nahme erfolgreich abgeschlossen ist. Das Konzept für diese Erfolgskontrolle wird mit der 

BUE abgestimmt. 

 

Generell erfolgt im Gebiet ein regelmäßiges Monitoring der FFH-Lebensraumtypen (Flüsse 

mit Schlammufern, Hochstaudenfluren und Tide-Auwälder), überwiegend im Rahmen der 

Biotopkartierung. Da somit spätestens ca. alle 8 Jahre eine vollständige Erfassung aller 

Lebensräume erfolgt, können Entwicklungen im Gebiet gut verfolgt werden.  

 

Bezüglich der FFH-Arten wird im Gebiet der Erhaltungszustand des Schierlings-Wasser-

fenchels alle 2 Jahre untersucht. 

In den Maßnahmenflächen „Spadenlander Busch/Kreetsand“, „Absetzbecken südliche Bil-

lwerder Insel“ und „Spadenländer Spitze“ wird ein regelmäßiges Monitoring der Vegeta-

tionsentwicklung (Biotopkartierung und Transekte), Höhenvermessung entlang von Tran-

sekten, Erfassung des Schierlings-Wasserfenchel und Erfassung der Fischfauna etabliert. 

Soweit diese Untersuchungen im Rahmen der Erfolgskontrolle zur Kohärenzsicherung der 

Fahrrinnenanpassung stattfinden, enden sie mit dem erfolgreichen Abschluss der Kohä-

renzmaßnahmen. 

Für die FFH-Fischarten besteht kein regelmäßiges Monitoring im Gebiet, hier finden unre-

gelmäßige Datenaufnahmen im Rahmen des FFH-Monitorings sowie Auswertungen aus 

den WRRL-Untersuchungen statt. 
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8.2 Erlass 

Mit dem nachstehenden Datum tritt der vorliegende Pflege- und Entwicklungsplan in Kraft. 

Er gilt bis zum Erlass einen neuen Pflege- und Entwicklungsplans. 

Sollten in Zukunft neue wissenschaftliche Erkenntnisse, nicht vorhersehbare Veränderun-

gen des abiotischen oder biotischen Potenzials oder Erfahrungen bei der Durchführung der 

Maßnahmen dazu führen, dass eine Verwirklichung von Teilen der Entwicklungsziele unre-

alistisch oder fachlich unerwünscht erscheint, so erfolgt von der Fachbehörde eine entspre-

chende Revidierung der Entwicklungsziele. Dies kann dann auch Auswirkungen auf die In-

halte des Maßnahmenplans haben. Bei der Lockerung von Zwangspunkten (s. Kapitel 6.4) 

kann eine Änderung der Entwicklungsziele hin auf das Leitbild (s. Kapitel 6.3) und die An-

passung der Maßnahmen sinnvoll sein. 

 

Hamburg, den 

 

 

 

 

 

………………………………………………….. 
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 VERORDNUNGEN 

 

A 1 Verordnung über das NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe (NSG-VO)  

Verordnung über das Naturschutzgebiet Auenlandschaft Obere Tideelbe 

Vom 16. Februar 2010 

Fundstelle: HmbGVBl. 2010, S. 207 

 

Stand:  letzte berücksichtigte Änderung: Überschrift, Geltungsbereich, §§ 2, 5 geändert, §§ 1, 7 neu 
gefasst, § 3 aufgehoben durch Artikel 3 der Verordnung vom 16. August 2016 (HmbGVBl. S. 381, 
382)1) 
1) [Diese Verordnung dient gemäß Artikel 33 der Umsetzung der Richtlinie 92/43/EWG des Rates 
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und 
Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert am 13. Mai 2013 (ABl. EU Nr. L 158 S. 193).] 

 

 

Auf Grund der §§ 15 bis 17 des Hamburgischen Naturschutzgesetzes (HmbNatSchG) in der Fassung 
vom 9. Oktober 2007 (HmbGVBl. S. 356, 392) in Verbindung mit § 27 Nummer 3 des Hamburgischen 
Jagdgesetzes vom 22. Mai 1978 (HmbGVBl. S. 162), zuletzt geändert am 18. Juli 2001 (HmbGVBl. 
S. 251, 257), wird verordnet: 

 

§ 1 ) 

Naturschutzgebiet 

(1) Die in der Naturschutzkarte grün eingezeichneten, in den Gemarkungen Wilhelmsburg, Moorwer-
der und Billwerder Ausschlag sowie Kirchwerder, Ochsenwerder, Spadenland, Moorfleet und Taten-
berg belegenen Flächen der Norderelbe mit ihrem Vorland, der Bunthäuser Spitze mit dem Bunthäu-
ser Sand, des Vorlands bei Gauert, des Wrauster Bogens und des Vorlandes der Elbe zwischen 
Sande und Zollenspieker sowie der Filterbecken der südlichen Billwerder Insel, des Vogelschutzge-
hölzes und des südlichen Holzhafengrabens werden zum Naturschutzgebiet erklärt. Die Flächen des 
Naturschutzgebietes, die zugleich Teilflächen des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung 
(FFH-Gebiet) „Hamburger Unterelbe“ sind, sind in der Naturschutzkarte schraffiert gekennzeichnet. 

(2) Die Naturschutzkarte ist Teil dieser Verordnung. Ihr maßgebliches Stück ist beim Staatsarchiv, 
je eine Ausfertigung bei der Behörde für Umwelt und Energie sowie bei den Bezirksämtern Hamburg-
Mitte und Bergedorf zur kostenfreien Einsicht durch jedermann niedergelegt. 
1 ) [Red. Hinw.: Der Geltungsbereich der Verordnung ist durch die für jedermann zur Einsicht nie-
dergelegte Naturschutzkarte geändert worden.] 

 

 

§ 2 

Schutzzweck und Erhaltungsziele 

(1) Schutzzweck ist es, die Funktionsfähigkeit der von dynamischen Prozessen der Tideelbe wie 
Gezeiten, Oberwasserabfluss, Sedimentation, Erosion, Sturmfluten und Treibeis abhängigen Le-
bensräume der Tief- und Flachwasserzonen, von Prielen durchzogenen süßwasserbeeinflussten 
Sand- und Schlickwatten, Tide-Röhrichte, Hochstaudenfluren, Weidengebüsche und Tide-Auwälder 
im Kontakt mit angrenzenden Stillgewässern und Sumpfwäldern sowie die Lebensstätten der auf 
diese Lebensräume angewiesenen, seltenen und gefährdeten Pflanzen- und Tierarten wie Sumpf-
Wasserstern, Lanzettblättriger Froschlöffel, Sumpf-Greiskraut, Sumpfdotterblume, Wibel-Schmiele, 
Schierlings-Wasserfenchel, Schwarz-Pappel, Rapfen, Seefrosch, Beutelmeise, Kleinspecht, Rohr-
weihe, Seeadler, Biber und Rauhautfledermaus zu erhalten und zu entwickeln. 
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(2) Schutzzweck entsprechend den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes im Sinne von § 32 Absatz 3 
des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 
am 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1666), in der jeweils geltenden Fassung, ist es, den günstigen Erhal-
tungszustand 

1.  des Lebensraumtyps „Flüsse mit Schlammbänken“ als naturnaher, von den dynamischen 
Prozessen der Tideelbe geprägter Lebensraumkomplex aus vollständig zonierten 
Schlammuferfluren, Tief- und Flachwasserzonen der Tide-Elbe, von Prielen durchzogenen 
süßwasserbeeinflussten Sand- und Schlickwatten, Spülsäumen, Tide-Röhrichten und Hoch-
staudenfluren, einschließlich seiner charakteristischen Pflanzen- und Tierarten, insbeson-
dere der Fische und Vögel, 

 

2. des prioritären Lebensraumtyps „Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder“ als naturnaher, 
von den dynamischen Prozessen der Tideelbe geprägter Weichholz-Auwald mit standortty-
pischer Baum-, Strauch- und Krautschicht aus heimischen Arten, unterschiedlichen Alters-
phasen und Entwicklungsstufen mit einem hohen Anteil von Alt- und Totholz sowie mit le-
bensraumtypischen Strukturen wie Strandwällen, Flutmulden, Prielen und Watten, ein-
schließlich seiner charakteristischen Pflanzen- und Tierarten, insbesondere der Käfer, 
Nachtfalter, Vögel und Fledermäuse, 

 

3. des Lebensraumtyps „Feuchte Hochstaudenfluren“ als naturnahe, von den dynamischen 
Prozessen der Tideelbe geprägte, unbeschattete Uferstaudenflur mit standorttypischer Ve-
getation und Nährstoffversorgung auf vielfältig strukturierten Standorten in Kontakt zu wert-
vollen auentypischen Lebensräumen, einschließlich seiner charakteristischen Pflanzen- und 
Tierarten, insbesondere der Heuschrecken und Vögel, 

 

4. der Population des Rapfens mit seinen vorkommenden Lebensphasen in seinen naturnahen 
Lebensstätten aus Flach- und Tiefwasserbereichen, bei Tidehochwasser überstauten Süß-
wasserwatten und Stromkanten in enger Verzahnung als durchgängige Wanderstrecke so-
wie als Nahrungs-, Aufwuchs- und Laichgebiet, 

 

5. der Population der Finte mit ihren vorkommenden Lebensphasen, insbesondere der Larven, 
in ihren naturnahen, von den dynamischen Prozessen der Tideelbe geprägten Lebensstät-
ten aus Flach- und Tiefwasserbereichen, bei Tidehochwasser überstauten Süßwasserwat-
ten und Stromkanten in enger Verzahnung als ungehindert erreichbares Nahrungs- und Auf-
wuchsgebiet, 

 

6. der Population des Meerneunauges, Flussneunauges und des Lachses mit ihren vorkom-
menden Lebensphasen in ihren naturnahen Lebensstätten aus Flach- und Tiefwasserberei-
chen sowie Stromkanten als durchgängige Wanderstrecke, 

 

7. der Population des prioritären Schierlings-Wasserfenchels mit seinen vorkommenden Le-
bensphasen aus Adulten, Rosetten und Samen im Boden in seinen Lebensstätten aus na-
turnahen, von den dynamischen Prozessen der Tideelbe geprägten Tide-Röhrichten, von 
Prielen durchzogenen süßwasserbeeinflussten Sand- und Schlickwatten, Hochstaudenflu-
ren und Tide-Auwäldern mit einer für die Art geeigneten Bodenbeschaffenheit und Höhen-
lage als strömungs- und wellenberuhigter Standort, auch für eine ausreichende Vernetzung 
mit anderen Vorkommen, 

zu erhalten und zu entwickeln. Im Falle der Entwicklung neuer Lebensstätten für europäisch ge-
schützte Arten oder Flächen für europäisch geschützte Lebensraumtypen ist diese vorrangig gegen-
über dem Erhalt der dort gegenwärtig vorkommenden Arten und Lebensräume. 

 

(3) Maßnahmen zur Erreichung der Schutzzwecke nach den Absätzen 1 und 2 werden, gegebenen-
falls unter weiterer Konkretisierung dieser Schutzzwecke, in Pflege- und Entwicklungsplänen im 
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Sinne von § 10 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzge-
setzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 402), zuletzt geändert am 13. Mai 2014 (HmbGVBl. S. 
167), in Bewirtschaftungsplänen im Sinne von § 32 Absatz 5 BNatSchG oder in vertraglichen Ver-
einbarungen festgelegt. 

  

§ 3 

(aufgehoben) 

 

 

§ 4 

Duldung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen der zuständigen Behörde zum Zweck des Natur-
schutzes sind von Eigentümerinnen, Eigentümern und Nutzungsberechtigten zu dulden: 

1. die Herstellung und Erhaltung von tidebeeinflussten Flachwasserzonen, Süßwasserwatten 
mit Prielstrukturen, Tide-Röhrichten und Auwäldern im Vorland der Elbe, 

 

2. das Entfernen nicht gebietstypischer Arten, 

 

3. die Durchführung von Maßnahmen wie Räumung und Entschlammung zur Pflege der Ge-
wässer, 

 

4. die Beseitigung von Verunreinigungen und Verunstaltungen der Landschaft. 

 

§ 5 

Verbote 

(1) Im Naturschutzgebiet ist es verboten, 

1. Pflanzen oder einzelne Teile von ihnen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzureißen, 
auszugraben, zu entfernen oder sonst zu beschädigen, 

 

2. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu töten oder sie durch 
sonstige Handlungen zu stören oder ihre Eier, Larven, Puppen oder sonstige Entwicklungs-
formen oder Nester wegzunehmen, zu zerstören oder zu beschädigen, 

 

3. Pflanzen, Tiere oder andere Organismen anzusiedeln oder auszusetzen, 

 

4. die Jagd auszuüben, 

 

5. Fische oder Fischlaich in die Gewässer einzusetzen, zu angeln oder sonst Fische zu fangen, 

 

6. das Gebiet außerhalb dafür bestimmter Wege zu betreten, 

 

7. die Landflächen mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, diese mitzuführen oder Fahrzeuge 
aller Art oder Anhänger abzustellen, 

 

8. zu reiten oder Pferde mitzuführen, 

 

9. Hunde oder Katzen mitzuführen, baden oder im Gebiet laufen zu lassen, 
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10. in den Gewässern zu baden, 

 

11. mit Ballonen oder sonstigen Luftfahrzeugen zu starten oder zu landen, Feuerwerkskörper, 
Drachen, Drohnen oder Flugmodelle jeglicher Art fliegen oder Schiffsmodelle auf den Ge-
wässern fahren zu lassen, 

 

12. brennende oder glimmende Gegenstände wegzuwerfen oder Feuer zu machen, 

 

13. zu zelten oder zu lagern, 

 

14. den Naturgenuss durch Lärmen, Musizieren, Anbieten von Waren oder auf andere Weise zu 
stören, 

 

15. das Gelände durch Abfälle, Abwässer oder auf sonstige Weise zu verunreinigen,  

 

16. bauliche Anlagen jeglicher Art, Frei- und Rohrleitungen, Einfriedungen sowie Wege, Trep-
pen, Brücken, Stege oder Brunnen zu errichten, anzulegen oder zu verändern, 

 

17. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen, 

 

18. Aufschüttungen oder Bohrungen vorzunehmen, die Bodengestalt, die Gestalt der Gewässer 
und ihrer Ufer oder die Watten durch Grabungen, Abbau oder durch Einbringen von Boden-
bestandteilen oder auf sonstige Weise zu verändern, 

 

19. den Wasserhaushalt zu verändern,  

 

20. Gegenstände von wissenschaftlicher, naturgeschichtlicher und bodenkundlicher Bedeutung 
zu beschädigen, aufzunehmen, zu sammeln oder zu verunstalten, 

 

21. Düngemittel aller Art oder Pflanzenschutzmittel auszubringen, 

 

22. Verkaufs- oder sonstige Stände zu errichten oder Waren anzubieten. 

 

(2) Von den Verboten des Absatzes 1 gelten nicht: 

1. die Nummern 1 bis 3, 5 bis 7, 11, 14 bis 21 für Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege durch die oder im Einvernehmen mit der für Naturschutz und Land-
schaftspflege zuständigen Behörde sowie die Nummer 5 hinsichtlich des Einsetzens von 
Fischen oder Fischlaich in die Gewässer für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege durch die oder im Einvernehmen mit der für Naturschutz und Landschafts-
pflege zuständigen Behörde und der für Fischerei zuständigen Behörde sowie die Nummer 
16 für die Errichtung von Informationseinrichtungen durch die oder im Einvernehmen mit der 
für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde 

2. die Nummern 1, 2, 6, 7, 14 bis 18 für das Betreten, den Betrieb, die Unterhaltung und die 
Deichverteidigung der öffentlichen Hochwasserschutzanlagen einschließlich der Kreuzungs-
bauwerke sowie für den Betrieb und die Instandhaltung der Norderelbbrücke, 

3. die Nummern 1, 2, 6, 7, 14, 15, 17, 18 und 20 für Maßnahmen im Rahmen der Gewässerun-
terhaltung der Fahrwasser der Elbe im Sinne der §§ 7 bis 11 des Bundeswasserstraßenge-
setzes in der Fassung vom 23. Mai 2007 (BGBl. 2007 I S. 963; 2008 I S. 1980), zuletzt 
geändert am 5. Juli 2016 (BGBl. I S. 1578, 1580), in der jeweils geltenden Fassung, und der 
Dove-Elbe sowie - soweit dort erforderlich - für die Gewährleistung der Verkehrssicherheit, 
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soweit hierdurch keine Veränderungen oder Störungen ausgelöst werden, die den Schutz-
zweck und die Erhaltungsziele nach § 2 erheblich beeinträchtigen könnten, 

4. die Nummern 1, 2 und 14 für das Befahren mit Wasserfahrzeugen nach § 5 des Bundeswas-
serstraßengesetzes in der Fassung vom 23. Mai 2007 (BGBl. 2007 I S. 963, 2008 I S. 1980), 
zuletzt geändert am 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585, 2617), in der jeweils geltenden Fassung 
sowie nach den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften, 

5. die Nummern 1, 2, 4, 6, 7, 14 und 17 für Maßnahmen der Gefahrenabwehr, einschließlich 
im Rahmen der Ausübung des Wassersports, der Seenotrettung und der Erfüllung der ge-
setzlichen Aufgaben der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes sowie die Num-
mern 15 bis 18 und 20 für Maßnahmen der Kampfmittelbekämpfung, des Katastrophen-
schutzes und der Unfallbekämpfung, 

6. die Nummer 17 für das Anbringen von Schildern, die auf den Schutz des Naturschutzgebie-
tes hinweisen oder als Ortshinweise oder zur Orientierung der Schifffahrt dienen, 

7. die Nummern 1, 2, 6, 7, 14, 16 und 17 für die Unterhaltung der Filterbecken von HAMBURG 
WASSER einschließlich der dazugehörigen Betriebsgebäude, Rohrleitungen und Kabel so-
wie für die Beprobung, Unterhaltung und Instandsetzung der Grundwassermessstellen auf 
Teilen des Flurstückes 1836 der Gemarkung Billwerder Ausschlag, 

8. die Nummern 1, 2, 6, 7, 14 und 17 für den Betrieb sowie die Nummer 16 für die Instandhal-
tung der Schiffsanleger und deren Zuwegung auf Teilen des Flurstückes 2505 der Gemar-
kung Moorfleet, auf Teilen des Flurstückes 10329 der Gemarkung Wilhelmsburg und auf 
Teilen des Flurstückes 475 der Gemarkung Moorwerder sowie des Hausbootes auf Teilen 
des Flurstückes 940 der Gemarkung Tatenberg, 

9. die Nummern 1, 2, 6, 7, 14 und 17 für die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlage der 
Bunthäuser Spitze und den Betrieb der Freiluftschule Moorwerder, 

10. die Nummern 1, 2, 6, 7, 14 und 16 bis 18 für die nach dem Hamburgischen Denkmalschutz-
gesetz vom 5. April 2013 (HmbGVBl. S. 142) in der jeweils geltenden Fassung erforderlichen 
Maßnahmen zum Erhalt der Denkmäler, 

11. die Nummern 1, 2, 5, 6, 13 und 17 für das Angeln oder die Ausübung der Fischerei mit 
Reusen in dafür bestimmten Strecken, 

12. die Nummern 1, 2, 4, 6 und 14 für die ordnungsgemäße Ausübung des Tierschutzes nach § 
22 a Absatz 1 des Bundesjagdgesetzes in der Fassung vom 29. September 1976 (BGBl. I 
S. 2850), zuletzt geändert am 26. März 2008 (BGBl. I S. 426, 439), in der jeweils geltenden 
Fassung, zur Nachsuche und zum Jagdschutz durch die Jagdausübungsberechtigten, 

13. die Nummern 1, 2, 6, 7, 14, 16 und 18 für den Betrieb und die Unterhaltung von der Elektri-
zitäts- und Wärmeversorgung dienenden Leitungen, einschließlich der hierfür erforderlichen 
Einrichtungen und Anlagen, 

14. die Nummern 1 bis 3, 6, 7, 14 und 17 für die mechanische oder biologische Schädlingsbe-
kämpfung mit einheimischen Nematoden durch die für die Gesundheit zuständige Behörde 
oder für den Pflanzenschutz zuständige Behörde im Einvernehmen mit der für Naturschutz 
und Landschaftspflege zuständigen Behörde, soweit ein Auftreten des Eichenprozessions-
spinners zu einer gesundheitlichen Gefährdung der Bevölkerung führen könnte und soweit 
hierdurch keine Veränderungen oder Störungen ausgelöst werden, die den Schutzzweck 
und die Erhaltungsziele nach § 2 erheblich beeinträchtigen könnten. 

 

(3) Von den Nummern 1, 2, 4, 6, 7 und 14 der Verbote des Absatzes 1 kann die zuständige Behörde 
im Einzelfall auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung für die Ausübung der Jagd auf Schalenwild 
erteilen, wenn die Durchführung der Verbote zu einer gesteigerten Gefährdung des Straßenverkehrs 
durch Fallwild oder zu einer betrieblichen Härte bezüglich der landwirtschaftlichen Nutzung außer-
halb des Schutzgebietes führt und soweit hierdurch keine Veränderungen oder Störungen ausgelöst 
werden, die den Schutzzweck und die Erhaltungsziele nach § 2 erheblich beeinträchtigen könnten. 
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§ 6 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des 
Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig den Verboten des § 5 Absatz 1 zuwiderhandelt. 

§ 7 

Aufhebung des Landschaftsschutzes 

Folgende Verordnungen treten, soweit Flächen durch diese Verordnung unter Schutz gestellt wer-
den, außer Kraft: 

1. die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in der Gemarkung Spadenland vom 19. 
April 1977 (HmbGVBl. S. 108), zuletzt geändert am 29. September 2015 (HmbGVBl. S. 250, 255), 

2. die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in der Gemarkung Moorfleet vom 23. 
März 1976 (HmbGVBl. S. 63), zuletzt geändert am 29. September 2015 (HmbGVBl. S. 250, 255), 

3. die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in der Gemarkung Ochsenwerder vom 
19. April 1977 (HmbGVBl. S. 103), zuletzt geändert am 29. September 2015 (HmbGVBl. S. 250, 
255), 

4. die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in der Gemarkung Kirchwerder vom 19. 
April 1977 (HmbGVBl. S. 100), zuletzt geändert am 29. September 2015 (HmbGVBl. S. 250, 255) 
und die 

5. die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in der Gemarkung Tatenberg vom 23. 
März 1976 (HmbGVBl. S. 64), zuletzt geändert am 29. September 2015 (HmbGVBl. S. 250, 255).“ 
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A 2 Anordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege 

Anordnung 

über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Vom 18. Oktober 2016 

Fundstelle: Amtl. Anz. 2016, S. 1825 

Stand:  letzte berücksichtigte Änderung: Abschnitt II geändert durch Anordnung vom 10. Januar 
2017 (Amtl. Anz. S. 49) 

 

I 

 

(1) Zuständige Behörde auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbeson-
dere für die Durchführung 

1. des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt 
geändert am 4. August 2016 (BGBl. I S. 1972, 1974), 

2. des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes (HmbB-
NatSchAG) vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 402), zuletzt geändert am 13. Mai 2014 
(HmbGVBl. S. 167), 

3. der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von 
Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. 
EG Nr. L 61 S. 1), zuletzt geändert am 1. Dezember 2014 (ABl. EU Nr. L 361 S. 1), der 
Verordnung (EG) Nr. 865/2006 der Kommission vom 4. Mai 2006 mit Durchführungsbestim-
mungen zur Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren wild 
lebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. EU Nr. L 166 S. 1), 
zuletzt geändert am 5. Juni 2015 (ABl. EU Nr. L 142 S. 3), und der Verordnung (EU) Nr. 
1143/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 über die 
Prävention und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder 
Arten (ABl. EU Nr. L 317 S. 35), 

4. des Gesetzes über den Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer vom 9. April 1990 
(HmbGVBl. S. 63, 64), zuletzt geändert am 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 369), 

5. des Gesetzes über das „Sondervermögen Naturschutz und Landschaftspflege“ vom 10. April 
2001 (HmbGVBl. S. 51), geändert am 17. Dezember 2013 (HmbGVBl. S. 503, 531), 

6. des Lebensraum Elbe - Stiftungsgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 383), geändert 
am 17. Dezember 2013 (HmbGVBl. S. 503, 531), 

und der darauf gestützten Rechtsverordnungen in der jeweils geltenden Fassung ist, soweit dort 
oder nachstehend nichts anderes bestimmt ist, 

die Behörde für Umwelt und Energie. 

 

(2) Sie nimmt die Aufgaben der obersten Landesbehörde im Sinne des § 17 Absatz 2 BNatSchG 
wahr. 

 

II 

 

(1) Zuständig für 

1. die Durchführung der nach Artikel 2 § 5 Absatz 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Ham-
burgischen Landesrechts auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschaftspflege vom 
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350) übergeleiteten Grünordnungspläne einschließlich der Ge-
währung von Befreiungen nach § 67 Absatz 1 BNatSchG von deren Festsetzungen, 

2. die Durchführung der Festsetzungen im Sinne von § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 BNatSchG 
solcher Bebauungspläne, für deren Aufstellung die Bezirke zuständig sind, einschließlich der 
Gewährung von Befreiungen nach § 67 Absatz 1 BNatSchG davon, 
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3. die Erteilung des Einvernehmens nach § 8 HmbBNatSchAG in Verbindung mit § 17 Absatz 
1 BNatSchG zu Verpflichtungen nach § 15 Absätze 2, 4 und 6 BNatSchG sowie zur Unter-
sagung nach § 15 Absatz 5 BNatSchG, sofern ein Bezirksamt den Eingriff behördlich zulässt 
oder selbst durchführt oder er ihm anzuzeigen ist, 

4. die Genehmigung von Eingriffen nach § 17 Absatz 3 BNatSchG, 

5. das Verlangen einer Sicherheitsleistung nach § 17 Absatz 5 BNatSchG, sofern das Bezirk-
samt den Eingriff gestattet hat, 

6. die Prüfung der Durchführung der Maßnahmen nach § 17 Absatz 7 BNatSchG einschließlich 
des Anforderns eines Berichts, sofern das Bezirksamt den Eingriff gestattet hat, 

7. die Untersagung der weiteren Durchführung eines Eingriffs sowie Anordnungen zur Herstel-
lung eines rechtmäßigen Zustandes nach § 17 Absatz 8 BNatSchG, sofern das Bezirksamt 
über die Zulässigkeit des Eingriffs hätte entscheiden müssen oder eine Anzeige an das Be-
zirksamt zu richten gewesen wäre, 

8. die Entgegennahme von Anzeigen nach § 17 Absatz 9 Satz 1 BNatSchG sowie Anordnun-
gen nach § 17 Absatz 9 Satz 3 BNatSchG, sofern ein Bezirksamt den Eingriff behördlich 
zugelassen hat oder selbst durchführt oder er ihm anzuzeigen ist, 

9. die Herstellung des Benehmens nach § 18 Absätze 3 und 4 BNatSchG, 

10. die Durchführung der auf Grund von § 10 Absätze 1 und 2 HmbBNatSchAG in Verbindung 
mit §§ 26, 28 und 29 BNatSchG erlassenen Verordnungen einschließlich der Überwachung 
ihrer Ge- und Verbote, der Kennzeichnung nach § 12 Absatz 1 HmbBNatSchAG und der 
Übertragung der Betreuung nach § 24 HmbBNatSchAG, 

11. die Durchführung der auf Grund von § 10 Absatz 1 HmbBNatSchAG in Verbindung mit § 23 
BNatSchG erlassenen Verordnungen im Rahmen eines Pflege- und Entwicklungsplanes 
nach § 10 Absatz 1 Satz 3 HmbBNatSchAG oder eines Bewirtschaftungsplanes nach § 32 
Absatz 5 BNatSchG einschließlich der Überwachung ihrer Ge- und Verbote sowie der Kenn-
zeichnung nach § 12 Absatz 1 HmbBNatSchAG, der Übertragung der Betreuung nach § 24 
HmbBNatSchAG und der Gewährung von Befreiungen nach § 67 Absatz 1 BNatSchG, mit 
Ausnahme der Verordnungen für folgende Naturschutzgebiete: 

a) „Mühlenberger Loch/Neßsand“ nach der Verordnung über das Naturschutzgebiet 
Mühlenberger Loch/Neßsand vom 18. Oktober 2005 (HmbGVBl. S. 431), zuletzt ge-
ändert am 16. August 2016 (HmbGVBl. S. 381, 418), 

b) „Duvenstedter Brook“ nach der Verordnung über das Naturschutzgebiet Duvensted-
ter Brook vom 29. Juli 1958 (Sammlung des bereinigten hamburgischen Landes-
rechts I 791-u), zuletzt geändert am 16. August 2016 (HmbGVBl. S. 381, 388), 

c) „Die Reit“ nach der Verordnung über das Naturschutzgebiet Die Reit vom 7. Juni 
2011 (HmbGVBl. S. 245), geändert am 16. August 2016 (HmbGVBl. S. 381, 407), 

d) „Stellmoorer Tunneltal“ nach der Verordnung über das Naturschutzgebiet Stellmoo-
rer Tunneltal vom 28. März 1978 (HmbGVBl. S. 87), zuletzt geändert am 16. August 
2016 (HmbGVBl. S. 381, 396), 

e) „Wohldorfer Wald“ nach der Verordnung über das Naturschutzgebiet Wohldorfer 
Wald vom 25. Juni 2013 (HmbGVBl. S. 307), geändert am 16. August 2016 
(HmbGVBl. S. 381, 400), 

f) „Boberger Niederung“ nach der Verordnung über das Naturschutzgebiet Boberger 
Niederung vom 21. Mai 1991 (HmbGVBl. S. 227), zuletzt geändert am 16. August 
2016 (HmbGVBl. S. 381, 405), 

g) „Fischbeker Heide“ nach der Verordnung über das Naturschutzgebiet Fischbeker 
Heide vom 19. Mai 1992 (HmbGVBl. S. 101), zuletzt geändert am 16. August 2016 
(HmbGVBl. S. 381, 419), 

h) „Wittmoor“ nach der Verordnung über das Naturschutzgebiet Wittmoor vom 22. Juli 
1997 (HmbGVBl. S. 395), zuletzt geändert am 16. August 2016 (HmbGVBl. S. 381, 
394), 

i) „Höltigbaum“ nach der Verordnung über das Naturschutzgebiet Höltigbaum vom 26. 
Mai 1998 (HmbGVBl. S. 83), zuletzt geändert am 16. August 2016 (HmbGVBl. S. 
381, 402), 
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j) „Borghorster Elblandschaft“ nach der Verordnung über das Naturschutzgebiet 
Borghorster Elblandschaft vom 19. September 2000 (HmbGVBl. S. 289), zuletzt ge-
ändert am 16. August 2016 (HmbGVBl. S. 381, 414), 

k) „Moorgürtel“ nach der Verordnung über das Naturschutzgebiet Moorgürtel vom 7. 
August 2001 (HmbGVBl. S. 306), zuletzt geändert am 16. August 2016 (HmbGVBl. 
S. 381, 426), 

l) „Auenlandschaft Obere Tideelbe“ nach der Verordnung über das Naturschutzgebiet 
Auenlandschaft Obere Tideelbe vom 16. Februar 2010 (HmbGVBl. S. 207), zuletzt 
geändert am 16. August 2016 (HmbGVBl. S. 381, 382), 

m) „Holzhafen“ nach der Verordnung über das Naturschutzgebiet Holzhafen vom 19. 
März 2013 (HmbGVBl. S. 90), geändert am 16. August 2016 (HmbGVBl. S. 381, 
384), 

n) „Allermöher Wiesen“ nach der Verordnung über das Naturschutzgebiet Allermöher 
Wiesen vom 10. Januar 2017 (HmbGVBl. S. 7), 

in der jeweils geltenden Fassung, 

12. die Überwachung des Verbotes nach § 33 Absatz 1 Satz 1 BNatSchG, außer in den Schutz-
gebieten „Hamburger Unterelbe“ und „Rapfenschutzgebiet Hamburger Stromelbe“ (Entscheidung 
der Kommission vom 12. November 2007 gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Verab-
schiedung einer ersten aktualisierten Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der 
atlantischen biogeografischen Region [ABl. EU Nr. L 12 S. 1]) sowie in den in Nummer 11 Buchsta-
ben a bis n genannten Naturschutzgebieten, 

13. die Überwachung des Verwendungsverbotes nach § 12 Absatz 2 HmbBNatSchAG, 

14. die Überwachung der Verbote nach § 39 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1, Absatz 5 Satz 1 und 
Absatz 6 BNatSchG einschließlich der Erteilung von Genehmigungen nach § 39 Absatz 4 und der 
Gewährung von Befreiungen nach § 67 Absatz 1 BNatSchG, 

15. die Maßnahmen und Anordnungen nach § 40 Absätze 3 und 6 BNatSchG, außer in den in 
Nummer 11 Buchstaben a bis n und Nummer 12 genannten Naturschutzgebieten und Schutzgebie-
ten, 

16. die Entgegennahme von Anzeigen nach § 43 Absatz 3 Satz 1 BNatSchG zu Tiergehegen 
nach § 43 Absatz1 BNatSchG oder § 16 Absatz 1 HmbBNatSchAG sowie das Treffen von Anord-
nungen nach § 43 Absatz 2 und Absatz 3 Sätze 2 bis 4 BNatSchG in Verbindung mit § 16 Absatz 2 
HmbBNatSchAG einschließlich deren Überwachung sowie der Ausübung der Befugnisse nach § 16 
Absatz 3 HmbBNatSchAG, 

17. die Überwachung des Betretens der freien Landschaft nach § 59 Absatz 1 BNatSchG und § 
17 Absätze 1 und 2 HmbBNatSchAG, 

18. die Überwachung des Reitens in der freien Landschaft einschließlich der Bestimmung von 
Reitwegen und Reitflächen und das Erteilen einer Befugnis im Einzelfall nach § 18 Absatz 1 HmbB-
NatSchAG, 

19. die Überwachung der Verbote nach § 61 BNatSchG und § 15 HmbBNatSchAG einschließlich 
der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach § 61 Absatz 3 BNatSchG und der Gewährung 
von Befreiungen nach § 67 Absatz 1 BNatSchG 

 

sind, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist, 

 

die Bezirksämter. 

 

(2) Sie sind im Rahmen der Aufgaben nach Absatz 1 auch zuständige Behörde für Anordnungen 
nach § 3 Absatz 2 BNatSchG und nach § 2 Satz 2 HmbBNatSchAG, Zutritt und Untersuchungen 
nach § 27 Absatz 1 Satz 1 HmbBNatSchAG und Datenverarbeitung nach § 28 Absatz 1 Satz 1 
HmbBNatSchAG. 

 

(3) Die Behörde für Umwelt und Energie ist neben den Bezirksämtern zuständige Behörde für die 
Überwachung der Verbote der auf Grund von § 10 Absätze 1 und 2 HmbBNatSchAG in Verbindung 
mit § 23 Absatz 2 und § 28 Absatz 2 BNatSchG erlassenen Verordnungen. 
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III 

 

(1) Zuständig für die Wahrnehmung der Aufgaben nach Abschnitt II Absatz 1 Nummern 2 bis 8, 10, 
13 bis 15 und 17 im Hafennutzungsgebiet nach § 2 des Hafenentwicklungsgesetzes (HafenEG) vom 
25. Januar 1982 (HmbGVBl. S. 19), zuletzt geändert am 26. Juli 2016 (HmbGVBl. S. 365), in der 
jeweils geltenden Fassung mit Ausnahme des durch die Gewässer Niederhafen, Binnenhafen, Zoll-
kanal, Oberhafen, Oberhafenkanal und Norderelbe umschlossenen Gebiets (Kehrwiederspitze, 
Speicherstadt und HafenCity) ist 

 

die Hamburg Port Authority. 

 

(2) Sie ist im Rahmen der Aufgaben nach Absatz 1 auch zuständige Behörde für Anordnungen nach 
§ 3 Absatz 2 BNatSchG und nach § 2 Satz 2 HmbBNatSchAG, Entgegennahme von Anzeigen nach 
§ 26 HmbBNatSchAG, Zutritt und Untersuchungen nach § 27 Absatz 1 Satz 1 HmbBNatSchAG und 
Datenverarbeitung nach § 28 Absatz 1 Satz 1 HmbBNatSchAG. 

 

(3) Die Hamburg Port Authority ist ferner in den außerhalb des Hafengebiets nach § 2 HafenEG 
liegenden Teilen ihres wasserwirtschaftlichen Zuständigkeitsgebiets nach Abschnitt III Absatz 1 Satz 
1 der Anordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Wasserrechts und der Wasserwirtschaft 
vom 7. April 1987 (Amtl. Anz. S. 849, 1249), zuletzt geändert am 29. September 2015 (Amtl. Anz. S. 
1697, 1707), in der jeweils geltenden Fassung, ausgenommen das Gebiet der Alten Süderelbe land-
seitig des Neßhauptdeichs, das durch die Gewässer Niederhafen, Binnenhafen, Zollkanal, Oberha-
fen, Oberhafenkanal und Norderelbe umschlossene Gebiet (Kehrwiederspitze, Speicherstadt und 
HafenCity) sowie das Gebiet Neuwerk, zuständig für 

 

1. die Erteilung des Einvernehmens nach § 8 HmbBNatSchAG in Verbindung mit § 17 Absatz 
1 BNatSchG zu Verpflichtungen nach § 15 Absätze 2, 4 und 6 BNatSchG sowie zur Unter-
sagung nach § 15 Absatz 5 BNatSchG, sofern ein Bezirksamt den Eingriff behördlich zulässt 
oder selbst durchführt oder er ihm anzuzeigen ist, 

 

2. die Genehmigung von Eingriffen nach § 17 Absatz 3 BNatSchG, 

 

3. das Verlangen einer Sicherheitsleistung nach § 17 Absatz 5 BNatSchG, sofern das Bezirk-
samt den Eingriff gestattet hat, 

 

4. die Prüfung der Durchführung der Maßnahmen nach § 17 Absatz 7 BNatSchG einschließlich 
des Anforderns eines Berichts, sofern das Bezirksamt den Eingriff gestattet hat, 

 

5. die Untersagung der weiteren Durchführung eines Eingriffs sowie Anordnungen zur Herstel-
lung eines rechtmäßigen Zustandes nach § 17 Absatz 8 Satz 2 BNatSchG, sofern ein Be-
zirksamt über die Zulässigkeit des Eingriffs hätte entscheiden müssen oder eine Anzeige an 
ein Bezirksamt zu richten gewesen wäre, 

 

6. die Entgegennahme von Anzeigen nach § 17 Absatz 9 Satz 1 BNatSchG sowie Anordnun-
gen nach § 17 Absatz 9 Satz 3 BNatSchG, sofern ein Bezirksamt den Eingriff behördlich 
zugelassen hat oder selbst durchführt oder er ihm anzuzeigen ist, 

 

7. die Kennzeichnung nach § 12 Absatz 1 HmbBNatSchAG, 

 

8. die Übertragung der Betreuung nach § 24 HmbBNatSchAG, 

 

9. die Entgegennahme von Anzeigen und die Entscheidungen beim Fund unbekannter Natur-
gebilde nach § 26 HmbBNatSchAG. 
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Satz 1 Nummern 1 bis 6 und 8 gilt nicht bei Natur- und Landschaftsschutzgebieten und National-
parks, Satz 1 Nummer 9 gilt nicht bei Naturschutzgebieten und Nationalparks. 

 

(4) Sie ist im Rahmen der Aufgaben nach Absatz 3 auch zuständige Behörde für Anordnungen nach 
§ 3 Absatz 2 BNatSchG und nach § 2 Satz 2 HmbBNatSchAG, Zutritt und Untersuchungen nach § 
27 Absatz 1 Satz 1 HmbBNatSchAG und Datenverarbeitung nach § 28 Absatz 1 Satz 1 HmbB-
NatSchAG. 

  

IV 

 

Auf Grund von § 2 Absatz 2 des Gesetzes zur Errichtung der Hamburger Friedhöfe - Anstalt öffent-
lichen Rechts - vom 8. November 1995 (HmbGVBl. S. 290), zuletzt geändert am 17. Dezember 2013 
(HmbGVBl. S. 503, 525), wird bestimmt: 

 

Zuständig für die Aufgaben nach Abschnitt II Absatz 1 Nummer 10, soweit es die Durchführung der 
Baumschutzverordnung auf den Friedhöfen der Hamburger Friedhöfe - Anstalt öffentlichen Rechts - 
betrifft, ist 

die Hamburger Friedhöfe - Anstalt öffentlichen Rechts -. 

 

  

V 

 

Zuständig für die Ausübung des Vorkaufsrechts nach § 66 BNatSchG und § 18a HmbBNatSchAG 
ist 

die Finanzbehörde. 

 

 

VI 

 

Fachbehörde nach §§ 42 und 44 bis 46 des Bezirksverwaltungsgesetzes vom 6. Juli 2006 
(HmbGVBl. S. 404, 452), zuletzt geändert am 17. Dezember 2013 (HmbGVBl. S. 503, 522), in der 
jeweils geltenden Fassung ist 

die Behörde für Umwelt und Energie. 

 

 

VII 

 

Die Anordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
vom 29. Mai 1984 (Amtl. Anz. S. 909) in der geltenden Fassung und die Anordnung zur Durchführung 
des Lebensraum Elbe - Stiftungsgesetzes vom 8. Februar 2011 (Amtl. Anz. S. 489) in der geltenden 
Fassung werden aufgehoben. 

 

Gegeben in der Versammlung des Senats, 

 

Hamburg, den 18. Oktober 2016. 
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 BESTANDSANALYSE 

B 1 Abiotischer Zustand 

B 1.1 Naturraum 

Hamburgs Landschaftsraum ist geprägt durch den Gegensatz der höher gelegenen, mehr 

oder weniger bewegten Geestlandschaft und der großflächigen, ebenen Marschenland-

schaft. Gliederung und Aufbau des Naturraumes sind im Wesentlichen auf die eiszeitliche 

und nacheiszeitliche Landformung zurückzuführen: Durch das Schmelzwasser abtauender 

Gletscher entstand das breite Urstromtal der Elbe. Der Gezeiteneinfluss führte zur Bildung 

des Elbästuars mit seinen Stromverlagerungen und -spaltungen. Aus Ablagerungen ent-

standen die Marschgebiete in der Unterelbeniederung. Die Auenlandschaft Obere Tideelbe 

liegt nach SSYMANK ET AL. (in BFN 1998) in der naturräumlichen Haupteinheit D 24 „Untere 

Elbeniederung (Elbmarsch)“ innerhalb der Großlandschaft „Nordwestdeutsches Tiefland“, 

gemäß Geographischer Landesaufnahme (Naturräumliche Gliederung, BIatt 57 Hamburg-

Süd, August 1964) zur naturräumlichen Einheit 670 „Harburger Elbmarschen“, nach 

SCHIPULL (o.J.). 

B 1.2 Geologie und Böden 

Das NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe liegt im Elbe-Urstromtal. Während der Eiszeiten 

des Quartärs ist die Oberfläche Norddeutschlands mehrfach grundlegend umgestaltet wor-

den. Beim Rückzug des Eises aus der letzten Eiszeit (Weichsel-Eiszeit) wurde das Urstrom-

tal durch die Schmelzwässer der Gletscher ausgeräumt und flächig in großer Mächtigkeit 

Schmelzwassersande abgelagert. Im Elbtal liegen vielfach die Sande und Kiese der Weich-

sel-Eiszeit unmittelbar über den Ablagerungen des Tertiärs. Infolge des Meeresspiegelan-

stieges nach Abtauen der Eismassen gelangte die Elbe wieder unter Tideeinfluss, und es 

lagerten sich feinkörnige, tonhaltige Sedimente ab.  

 

In den nicht durch künstliche Aufhöhungen überprägten Flächen des Naturschutzgebiets 

finden sich als oberflächennahe Ablagerungen Fein- bis Mittelsande, vereinzelt auch stark 

humose Sande über perimarinen Ablagerungen, über Niedermoortorf. Auf den nassen und 

häufig überfluteten Standorten entwickelten sich Auengleye. 

 

Im Bereich der Billwerder Insel und des Vogelschutzgehölzes ist der Boden mit einer Mäch-

tigkeit ab 2 m künstlich aufgefüllt. Es handelt sich um Mischböden aus Sand, Schluff, orga-

nischen Beimengungen, Bauschutt etc. Diese Böden sind sehr heterogen zusammenge-

setzt und überwiegend locker gelagert.  

Auch der Boden im Bereich des Obergeorgswerder Hauptdeichs ist künstlich aufgefüllt mit 

einer Mächtigkeit zwischen 0,4 m und 1,5 m. Unterhalb der Auffüllungen folgen natürlich 

gewachsene Klei- und Sandböden, vereinzelt mit Torflagen (STIFTUNG LEBENSRAUM ELBE 

2017). 

Im Vorland des Kreetsander Hauptdeiches befindet sich ein Altspülfeld mit einem tiefge-

hend gestörten Bodenaufbau, welches derzeit im Rahmen der Maßnahmen „Entwicklung 
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eines tidebeeinflussten Flachwassergebietes Spadenlander Busch/Kreetsand“ abgetragen 

wird.  

 

Schutzwürdige Böden liegen im Bereich der elbnahen Vorlandflächen des Kreetsander 

Hauptdeiches, der Vorlandflächen des Moorwerder Hauptdeiches und der Bunthäuser 

Spitze. Sie werden als Böden mit Archivfunktion der Naturgeschichte beschrieben (N1) und 

bestehen aus einer natürlichen Horizontkombination. Es gibt zudem keine nennenswerten 

Veränderungen gegenüber der natürlichen Bodenbildung (WIECHMANN 2000).  

B 1.3 Hydrologie 

Oberflächengewässer  
 

Der Bereich des NSGs gehört dem im IBP abgegrenzten Funktionsraum 1 (obere Tideelbe) 

an, der sich von der oberen Grenze des Tideeinflusses am Wehr Geesthacht (Strom-km 

585,5) bis zum Hamburger Hafen (Strom-km 615,3) erstreckt.  

 

Die Elbe ist im Norden Teil des NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe (Strom-km 615,3 bis 

Strom-km 612,7), im Süden grenzt sie unmittelbar an die innerhalb des NSG gelegenen 

Vorlandflächen an und reicht mit Buchten, Prielen und Auskolkungen in die Flächen hinein. 

Die Elbe ist ein typischer Tieflandfluss mit sehr geringem Gefälle, außerdem Bundeswas-

serstraße und wird von der Binnenschifffahrt sowie fischereiwirtschaftlich genutzt. Durch 

bauliche Maßnahmen (u.a. Eindeichungen, Fahrrinnenvertiefungen zwischen Hamburger 

Hafen und Elbmündung, Errichtung der Staustufe in Geesthacht 1960) wurden die hydrau-

lischen Verhältnisse in der Elbaue erheblich verändert.  

Die obere Tideelbe führt ganzjährig Süßwasser, eine Vertiefung für Zwecke der Seeschiff-

fahrt hat nicht stattgefunden, so dass die Wassertiefe größtenteils weniger als 10 m beträgt. 

Die Form und Gestalt des Hauptflussbettes der Elbe ist schwach gewunden und durch was-

serbauliche Maßnahmen, wie z. B. Buhnen und Deckwerke, festgelegt. Unerwünschte 

Fahrrinnenverflachungen werden durch sog. Unterhaltungsbaggerung behoben, jedoch nur 

punktuell und in geringem Umfang (ARBEITSGRUPPE ELBEÄSTUAR 2012). Der Stromab-

schnitt von Hoopte (oberhalb von Strom-km 600) bis Geesthacht, also auch der Abschnitt 

in Höhe des Zollenspieker Hauptdeichs, gehört noch zur ursprünglich rein fluvial geprägten 

Mittelelbe. Kein anderer Abschnitt der Unterelbe hat infolge des Tidehubanstiegs in so kur-

zer Zeit eine derart drastische Veränderung seiner ökologischen Eigenschaften erfahren. 

Heute beträgt der Tidehub bei Geesthacht 2,2 m.  

Stromabwärts von Drage beginnt das ursprüngliche Binnendelta der Unterelbe, das sich bis 

zum Mühlenberger Loch erstreckt(e). Heute spaltet sich die Elbe erst 17 km stromabwärts 

bei Bunthaus auf (Bunthäuser Spitze). Die Uferlinie ist zum größten Teil befestigt und durch 

Buhnen gegliedert, die Strombreite schwankt zwischen 200 m und 300 m.  

Das in der Unterelbe sich als Folge der hydromorphologischen Degradation und des hohen 

Nährstoffgehalts im Sommer entwickelnde sog. Sauerstofftal mit seinen nachteiligen Aus-

wirkungen auf die meisten aquatischen Tierarten kann stromaufwärts bis etwa Bunthaus 

reichen; oberstrom Bunthaus ist die Sauerstoffversorgung ganzjährig ausreichend.  
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Die Flusswatten sind überwiegend schmal. Das Vorland ist selten breiter als 300 m und in 

erster Linie mit Röhrichten, Uferstaudenfluren und Auenwäldern bestanden 

(ARBEITSGRUPPE ELBEÄSTUAR 2012). 

 

Die Elbe ist im Bereich des NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe Teil des Wasserkörpers 

el_01 Elbe Ost. Die Nutzungen Schifffahrt und Hochwasserschutz tragen u.a. dazu bei, 

dass die Elbe als erheblich verändertes Gewässer gemäß Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 

eingestuft wird. Für die Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten gem. WRRL 

wird im Bewirtschaftungsplan 2015 bis 2021 ausgeführt, dass der Zustand der Fischfauna 

2009 noch „gut“ war, 2015 nur mit „mäßig“ bewertet wurde. Gleichzeitig verbesserte sich 

die Einstufung der Makrophyten und des Phytobenthos um zwei Stufen von „schlecht“ zu 

„mäßig“ und die Bewertung des Phytoplanktons um eine Stufe von „unbefriedigend“ zu „mä-

ßig“ (FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG 2015). 

 

Der chemische Zustand des Wasserkörpers Elbe Ost wird mit „nicht gut“ bewertet. Diese 

Einstufung erfolgt nicht nur aufgrund der flächendeckenden Überschreitung der Umwelt-

qualitätsnorm (UQN) für Quecksilber in Biota und ubiquitäre Stoffe. Überschreitungen der 

Umweltqualitätsnorm für Schwermetalle und andere prioritäre Stoffe tragen zusätzlich zu 

dieser Bewertung bei. 

 

Die Dove-Elbe im Bereich des NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe ist Teil des Wasser-

körpers bi_15 Dove-Elbe. Auch die Dove-Elbe ist als erheblich verändertes Gewässer ein-

gestuft und das ökologische Potenzial wird als „mäßig“ und der chemische Zustand als 

„nicht gut“ bewertet. Die Einstufung des chemischen Zustands erfolgt nicht nur aufgrund 

einer Überschreitung der UQN für Quecksilber in Biota, sondern auch aufgrund von Über-

schreitungen der UQN anderer prioritärer Stoffe (FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 2015). 

Für die Erreichung des Umweltziels gemäß WRRL (das gute ökologische Potenzial und der 

gute chemische Zustand), werden für beide oben genannten Oberflächenwasserkörper 

Fristverlängerungen in Anspruch genommen (FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 2015). 

 

Der Tidehub in Funktionsraum 1 beträgt bei Bunthaus 3,9 m. In den letzten 50 Jahren ist er 

hier um ca. 1 m gestiegen (ARBEITSGRUPPE ELBEÄSTUAR 2012). 

Das mittlere Tidehochwasser (MThw) liegt etwa zwischen +2,19m NHN (Spadenländer 

Spitze) und +2,50m NHN (Zollenspieker) das mittleren Tideniedrigwasser etwa zwischen -

1,30 (Spadenländer Spitze) und – 0,21m NHN (Zollenspieker (vgl. auch Kap. 6.7). 

Die in das Vorland hineinführenden Priele stehen in direkter Verbindung zur Elbe und un-

terliegen dem Tideeinfluss. Die Vorlandbereiche bis zum mittleren Tidehochwasser sind 

dem täglichen Tidegeschehen ausgesetzt. Bei außerordentlichen Hochwässern erfolgt eine 

Überflutung des gesamten Vorlandes. 

Im Übergangsbereich zwischen den Vorlandflächen des Obergeorgswerder Hauptdeich 

und denen des Kreetsander Hauptdeich befindet sich der Georgswerder Schleusengraben. 

Im Übergangsbereich zwischen dem Vorland des Kreetsander Hauptdeiches und den Vor-

landflächen des Moorwerder Hauptdeiches liegt die Einmündung des Goetjensorter Wet-

tern. Außerdem befindet sich östlich der Spadenländer Spitze, im Vorlandbereich des 

Ruschorter Hauptdeiches, der Einlass des Spadenländer Deichsielgrabens. 
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Grundwasser  
 
Die unterhalb der z.T. lückig ausgebildeten Kleischichten anstehenden Sande des Ho-

lozäns und der Weichsel-Kaltzeit bilden den oberflächennahen Grundwasserleiter. Als tie-

fere Grundwasserleiter können die Sande und Kiese der Elster-Kaltzeit sowie die Oberen 

und Unteren Braunkohlesande angesprochen werden. Die einzelnen Grundwasserleiter 

sind innerhalt des Gebietes durch undurchlässige Schichten (Hamburger Ton) getrennt. 

Großräumig stehen die Grundwassereiter über sogenannte Fenster in Verbindung (Karte 

Flurabstände und Grundwassergleichen des Landschaftsprogramms Hamburg, 1983). Da 

die Elbe im Grundwasseranschluss an den 1. Hauptgrundwasserleiter liegt, bestehen zwi-

schen dem Oberflächengewässer Elbe und dem Grundwasser enge hydraulische Verbin-

dungen, die zu tideabhängigen Schwankungen des Grundwasserstandes führen. 

 

Das NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe liegt im Bereich des Grundwasserkörpers El12. 

Im Grundwasserkörper El12 führen Salzwasserintrusionen zu lokal erhöhten Chloridkon-

zentrationen und damit zum schlechten chemischen Zustand. Damit verfehlt der Grundwas-

serkörper El12 gemäß Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie auch gleichzeitig das Ziel des 

guten mengenmäßigen Zustands (Beitrag der Freien und Hansestadt Hamburg zur Aktua-

lisierung des Bewirtschaftungsplans nach § 83 WHG bzw. Artikel 13 der Richtlinie 

2000/60/EG für den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe für den Zeitraum von 2015 

bis 2021; Hrsg. FHH, Behörde für Umwelt und Energie). 

 

B 1.4 Klima 

Großräumig betrachtet (makroklimatisch) zählt der Hamburger Raum zum atlantischen 

Klimabereich. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt 8,5 – 9 °C, die Januartemperatur liegt 

im langjährigen Mittel bei 0 - 1 °C, die Julitemperatur bei 16 – 17 °C. Die jährliche mittlere 

Sonnenscheindauer beträgt 1.400 – 1.500 Stunden, mit 25 – 50 Stunden im Januar und 

200 - 225 Stunden im Juli. Die mittlere Niederschlagshöhe beträgt 700 – 800 mm/Jahr, der 

Wind kommt überwiegend aus westlichen Richtungen (KLIMAATLAS BUNDESREPUBLIK 

DEUTSCHLAND 2016). 

Dabei weist das gesamte Elbniederungsgebiet und somit auch die Vier- und Marschlande, 

in denen sich das NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe befindet, einige lokalklimatische 

Besonderheiten auf: Im Vergleich zum übrigen Hamburger Gebiet sind die jährlichen Wär-

meschwankungen größer, die mittleren Monatstemperaturen höher, die Niederschlagsver-

teilung ist gleichmäßiger, die Sonnenscheindauer in den Sommermonaten ist länger und 

die Jahresniederschläge sind mit ca. 680 mm/a geringer. Das Elbtal zählt zu den frostge-

fährdeten Bereichen; bei entsprechenden atmosphärischen Bedingungen sammeln sich die 

kalten Luftmassen in der Niederung. Diese lokalklimatischen Besonderheiten führen in ihrer 

Gesamtheit zu einer Kontinentalisierung des Klimas, was sich auch dadurch zeigt, das hier 

sonst nur weiter östlich verbreitete Arten vorkommen können (HEYDEMANN 1997).  

Das Naturschutzgebiet Auenlandschaft Obere Tideelbe befindet sich zum größten Teil im 

ländlichen Stadtrandbereich. Das Klimapotenzial des Hamburger Stadtgebietes ist im Rah-
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men des Landschaftsprogramms anhand einer Klimatopbewertung erfasst worden. Dem-

nach wird das Naturschutzgebiet als Klimatop „feuchte Standorte mit Gehölzanteil“ den bi-

oklimatischen und lufthygienischen Entlastungsräumen und Kalt-/ Frischluftentstehungsge-

bieten zugeordnet.  

Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat u.a. für das teilweise im NSG Auenland-

schaft Obere Tideelbe liegende Gebiet Zollenspieker die Klimaentwicklung für den Zeitraum 

von 2026 bis 2055 in einem „feuchten“ und einem „trockenen“ Szenario prognostiziert 

(www.pik-potsdam.de: "Klimawandel und Schutzgebiete").  

Die erstellten Prognosen sagen eine deutliche Zunahme der Winterniederschläge, einen 

Rückgang der Sommerniederschläge sowie insgesamt höhere Winter- wie Sommertempe-

raturen voraus. So wird sich die Zahl der Sommertage mit Tagestemperaturen von mehr 

als 25 °C von 20,97 im Referenzzeitraum (1961-1990) auf 43,23 (feuchtes Szenario) bzw. 

46,87 (trockenes Szenario) mehr als verdoppeln. Die Zahl der heißen Tage mit Tempera-

turen über 30 °C wird deutlich steigen (von 2,63 Tagen auf 9,87 im feuchten bzw. 10,17 im 

trockenen Szenario) und die Zahl der Frosttage, bei denen die Tagestemperatur unter 0 °C 

sinkt, deutlich abnehmen (von 77,70 im Referenzzeitraum auf 39,90 im feuchten bzw. 43,77 

im trockenen Szenario). 

In Kapitel 5 "Gefährdungen und Belastungen" werden die Konsequenzen bzw. die sich er-

gebenden Veränderungen abiotischer Faktoren dargestellt. 

 

B 1.5 Nutzung und Nutzungsgeschichte 

 

Der Mündungstrichter der Elbe, das sogenannte Elbeästuar, ist nach Ende der letzten Kalt-

zeit entstanden. Durch das Abschmelzen der Eismassen stieg der Meeresspiegel und die 

Nordsee drang in das entstandene Urstromtal der Elbe ein. Das Elbeästuar war eine am-

phibische Landschaft, in der sich die Elbe sowie die Gezeiten zwischen den vielen Ablage-

rungen ihre Wege bahnen mussten. Eine Vielzahl an kleinen Sandbänken und Inseln prägte 

vor allem den Hamburger Raum. Hier bremsten sich der Gezeitenstrom und der Abfluss 

des Oberlaufs gegenseitig so stark, dass sich die Sedimente in diesem Bereich ganz be-

sonders mächtig ablagerten und so ein Binnendelta weit im Landesinneren entstand. Doch 

selbst die Hauptrinnen der Elbe waren dynamisch und sehr flach. Küsten- und Flussmar-

schen mit ausgedehnten Sümpfen, Auenwälder und Schilfflächen prägten die Landschaft.  

Mit dem Einsetzen der Eisenzeit und dem damit zunehmenden Holzbedarf für die Eisen-

verhüttung wurden großflächig Waldgebiete der Mittel- und Oberelbe gerodet. Dieses hatte 

weitreichende Erosionen der Böden zu Folge. Die Sedimentführung der Elbe erreichte so 

große Frachten, dass die mit Schilf und Röhrichten bewachsene Uferlandschaft am Unter-

lauf der Elbe förmlich im Schlamm erstickte. Die Marschlandschaft des heutigen Typs ent-

stand, wobei das Höhenniveau bis heute von der Sedimentführung einerseits und der Höhe 

und Häufigkeit der Sturmfluten andererseits geregelt wird (HPA & WSV 2010). Auf den nun 

höher liegenden, an die Elbe angrenzenden Flächen breitete sich eine Auwaldvegetation 

aus, deren Bestand jedoch nicht von Dauer war: Bereits im 8. Jahrhundert wurde durch die 

zunehmende Besiedlung und landwirtschaftliche Nutzung der Auwald bis auf wenige Rest-

bestände verdrängt (HPA & WSV 2010). 
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Um das Jahr 1000 wurde mit dem Bau eines Deich- und Entwässerungssystems begonnen, 

das die Erschließung neuer landwirtschaftlicher Flächen ermöglichte, einhergehend mit tief-

greifenden Veränderungen der natürlichen Flussdynamik. Ab 1200 bestanden durchgän-

gige Linien von flachen Sommerdeichen an beiden Ufern der Tideelbe. Die Bebauung er-

folgt weiterhin auf Warften, da die höheren Wintersturmfluten von den Deichen noch nicht 

abgewehrt wurden. Erst im 16. Jahrhundert erhielten die Deiche eine Höhe, die ganzjährig 

Hochwasserschutz bot. 

Mit der fortschreitenden Maschinentechnik im 19. Jahrhundert begann die intensivste 

Phase der Landschaftsveränderungen an der Tideelbe. Um eine dauerhafte Fahrwasser-

tiefe der Elbe zu sichern, wurde der Abfluss schrittweise in wenige Hauptarme gebündelt 

und die Fahrrinne ausgebaggert. Mit den anfallenden Sanden wurden bestehende Sand-

bänke und Elbinseln erhöht und vergrößert. Die erste Vertiefung der Elbfahrrinne auf 4,8 m 

wurde 1850 begonnen. Sieben weitere folgten, so dass seit der Fahrrinnenanpassung im 

Jahr 1999 Containerschiffe tideabhängig mit einem Tiefgang bis zu 13,5 m vollbeladen aus 

dem Hamburger Hafen auslaufen und die Elbe, die mit ihrem gesamten Anteil in Deutsch-

land Bundeswasserstraße ist, bestmöglich nutzen können. 

Gleichzeitig wurden große Teile der Marschen durch Küstenschutzmaßnahmen vom Ge-

zeiten- und Hochwassereinfluss dauerhaft getrennt. Bis in den 1970er Jahren wurde der 

Hauptdeich an verschiedenen Elbabschnitten zum Strom hin vorverlegt. Nach der Sturm-

flutkatastrophe 1962 wurden außerdem einige große Nebenflüsse durch Sperrwerke teil-

weise vom Tidegeschehen getrennt. Im Ergebnis nahmen die Tiefwasserbereiche der 

Tideelbe zu Lasten der Flachwasserbereiche zu. Ebenso stiegen Siedlungsdruck und der 

Trend zur Intensivierung der Landwirtschaft entlang der Tideelbe an. Der Lebensraum Elbe 

wurde erheblich verkleinert. 

Nach der großen Sturmflut von 1962 ergaben sich weitere Veränderungen. Um die Bevöl-

kerung noch besser vor Hochwasserereignissen zu schützen, wurden entsprechend der 

damaligen Erkenntnisse alle öffentlichen Hochwasserschutzanlagen ausgebaut und an den 

damals gültigen Bemessungswasserstand angepasst. Hierdurch sind weitere Vorlandflä-

chen und Nebenarme der Elbe durch die neue Linienführung der Deiche von der Stromelbe 

abgetrennt worden, wodurch das Vorland verkleinert wurde (FREIE UND HANSESTADT 

HAMBURG 1993).  

Mit dem Durchstich der Kalten Hofe 1875 wurde auch ein geeignetes Gelände für den Bau 

einer Filteranlage der Hamburger Stadtwasserkunst verfügbar. Anfang der 1890er Jahre 

erfolgte der Bau des Elbwasserwerks Kaltehofe/Billwerder Insel. Auf der im Naturschutzge-

biet gelegenen südlichen Billwerder Insel entstanden die vier Ablagerungsbecken sowie 

eine Elbwasserschöpfstelle und Nebenanlagen. Auf der Insel Kaltehofe (außerhalb des Na-

turschutzgebietes) wurden 18, später 22, Langsamsandfilterbecken errichtet, in die das mit 

den Absetzbecken von Sink- und Schwebstoffen gereinigte Wasser über einen gemauerten 

Kanal geleitet wurde. Die Filteranlagen verloren mit der Nutzung des Grundwassers zur 

Trinkwassergewinnung zunehmend an Bedeutung und wurden 1990 gänzlich stillgelegt. 

Die Gesamtanlage steht heute wegen der umfassenden historischen und überregionalen 

Bedeutung der Ingenieursleistung unter Denkmalschutz. 

 

Die Unterschutzstellung des NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe, zunächst unter dem Na-

men „Auenlandschaft Norderelbe“, erfolgte im Februar 2010. Mit der Einbeziehung weiterer 
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Vorlandflächen bis Zollenspieker im August 2016 erfolgte die Umbenenung und die Anpas-

sung der Verordnung an EU-rechtliche Vorgaben aus der FFH-Richtlinie. Die Flächen des 

Naturschutzgebietes, ausgenommen der Filterbecken und des Vogelschutzgehölzes, sind 

zugleich Teilflächen des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) „Ham-

burger Unterelbe“, das im August 2004 gemeldet wurde; seit Dezember 2007 ist das FFH-

Gebiet durch die EU anerkannt.  

Seit 1990 sind im Bereich der Spadenländer Spitze und des Wrauster Bogens im Zuge von 

Deichrückverlegungsmaßnahmen neue Vorlandflächen geschaffen worden, die Tieren und 

Pflanzen der Tideelbe wieder Raum geben sollen, um sich naturgemäß zu entwickeln.  

Der Vorlandbereich des Obergeorgswerder Hauptdeiches dient im Rahmen des Bebau-

ungsplans Wilhelmsburg 86 mit ca. 5,8 ha als Ausgleichsfläche gemäß Bundesnaturschutz-

gesetz (Kompensationsverzeichnis). (vgl. FREIE UND HANSESTADT HAMBURG –Bezirk Har-

burg- o.J.).  

Auf der rückgedeichten Fläche von Kreetsand soll durch die Schaffung von Vorlandflächen 

in einer Größe von ca. 33 ha ein tidebeeinflusstes Flachwassergebiet entstehen. Der von 

der Hamburg Port Authority vorgelegte Plan zur Entwicklung dieses Flachwassergebietes 

Spadenlander Busch / Kreetsand wurde im März 2012 planfestgestellt und befindet sich 

aktuell in der Bauausführung (vgl. FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 2012). Zudem dient 

diese Fläche gegenüber der EU-Kommission als Kohärenzmaßnahme für die aktuell ge-

plante Fahrrinnenanpassung. 

 

Für den überlasteten Bereich im Verkehrsnetz des Hafens wurde der „Finkenwerder Kno-

ten“ ausgebaut. Ein ca. 0,05 ha kleiner Teil im westlichen Teil der Bunthäuser Spitze an-

grenzend an das NSG Heuckenlock ist als Ausgleichsfläche für diese Maßnahme festge-

setzt. Vorgesehen für diese Fläche ist die Entwicklung von Stillgewässerbereichen 

(GEOPORTAL HAMBURG 2016). 

 

Die Elbe ist im Bereich des Ruschorter Hauptdeiches, östlich und teilweise westlich der 

Spadenländer Spitze, der Vordeichflächen Spadenländer Spitze, des Gauerter Hauptdei-

ches, des Wrauster Bogens und des Hower Hauptdeiches an den Angelsport-Verband 

Hamburg e.V. verpachtet. Ein kleiner Teilbereich an der Elbe des Moowerder Hauptdeiches 

ist außerdem an den Angelsportverein Harburg-Wilhelmsburg verpachtet.  

Im Rahmen der erstmaligen NSG-Ausweisung wurden in Abstimmung mit den betroffenen 

Angelvereinen und Elbfischern sowie der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 

die für ein Angeln bzw. eine Befischung zulässigen Strecken festgelegt.  
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B 2 Biotischer Zustand 

B 2.1 Biotoptypen und Vegetation 

B 2.1.1 Methodik 

Das Naturschutzgebiet Auenlandschaft Obere Tideelbe wurde im Rahmen der Biotopkar-

tierung in Hamburg zuletzt in den Jahren 2006 bis 2014 flächendeckend erfasst. Die ak-

tuellsten Erfassungen liegen für die Biotope im NSG aus den Jahren 2006 bis 2014 vor.  

Die Biotopkartierung Hamburg erfolgt nach dem Muster der kombinierten Biotopkartie-

rung. Naturnahe Biotope mit mittlerer bis hoher Bedeutung für den Biotop- und Arten-

schutz - insbesondere Biotope, die unter Schutzkategorien gemäß § 30 BNatSchG in Ver-

bindung mit § 14 HmbBNatSchAG fallen oder Lebensraumtypen (LRT) gemäß FFH-

Richtlinie sind, sowie nicht geschützte Biotope mit Anteilen naturnaher Vegetation bzw. 

natürlicher Lebensgemeinschaften - wurden individuell als Biotop kartiert und jeweils auf 

einem gesonderten Erhebungsbogen beschrieben und bewertet.  

Die wenigen Teilflächen des NSGs, die die o.g. Kriterien nicht erfüllen, wurden im Rahmen 

der Biotopkartierung Hamburg entsprechend der Kartieranleitung für die Biotopkartierung 

Hamburg (BRANDT & ENGELSCHALL 2011) einem definierten Biotoptyp zugeordnet. Auf 

eine detaillierte Beschreibung mittels Erhebungsbogen wurde in diesen Fällen verzichtet.  

Bezüglich der Darstellung der gefährdeten Arten der Gefäßpflanzen in diesem Pflege- und 

Entwicklungsplan wird ebenfalls auf die Erfassung im Rahmen der Biotopkartierung zu-

rückgegriffen. Für die Darstellung der Standorte des Schierlings-Wasserfenchels (Oenan-

the conioides) wird die Erfassung des FFH-Monitorings zugrunde gelegt. 

Die Ergebnisse der Biotopkartierung sind in Karten 1-1 a-e dargestellt. 

Der biotische Zustand im Bereich der Spadenländer Spitze wird ergänzend auf Grundlage 

aktueller Gutachten beschrieben (vgl. FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 2015c). 

B 2.1.2 Bestand 

Im Rahmen der Biotopkartierung in Hamburg wurden im NSG Auenlandschaft Obere 

Tideelbe insgesamt 99 Biotope kartiert, die 20 verschiedenen Biotoptypen gemäß dem 

Biotopschlüssel zugewiesen wurden. Von den 99 innerhalb der NSG-Grenzen kartierten 

Biotopen sind 87 nach § 30 BNatSchG bzw. § 14 HmbBNatSchAG gesetzlich geschützt. 

66 der 99 Biotope sind als FFH-Lebensraumtypen (insgesamt 3 verschiedene Lebens-

raumtypen) im Sinne der FFH-Richtlinie anzusprechen. Den größten Flächenanteil an den 

gesetzlich geschützten Biotopen haben der Biotoptyp WWT - Tide-Weiden-Auwald (39,3 

ha) und der Biotoptyp FWV - Tideröhricht (38,5 ha). 

 

Im Nachfolgenden werden die Teilbereiche des NSG von der nördlichen Grenze des 

Schutzgebiets ausgehend stromaufwärts einzeln beschrieben. Ergänzend dazu erfolgt 

eine tabellarische Übersicht über die im NSG vorkommenden Biotoptypen mit Angabe 

zum Schutzstatus und Kennzeichnung des Vorkommens in den jeweiligen Teilflächen des 

NSG. 
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Im Bereich der Billwerder Insel südlich der BAB A1 befinden sich binnendeichs 4 große 

Wasserbecken, die keine Verbindung zur Elbe oder einem ihrer Nebenarme aufweisen. 

Sie dienten zur Trinkwassergewinnung und sind seit Mitte der 1990er Jahre vollständig 

außer Funktion. Die Becken selbst sind über einen Umlaufgraben, der östlich und nördlich 

der großen Wasserbecken verläuft, verbunden. Die 3 nördlichen Wasserbecken stehen 

zudem untereinander über Durchlässe in Verbindung. Das südliche Wasserbecken ist hin-

sichtlich des Wasseraustausches isoliert. Die Uferbereiche der Becken werden von arten- 

und strukturreichen Gehölzstreifen (HUZ) eingenommen. Diese wachsen auch auf den 

gemauerten Böschungen der Gewässer, stellenweise wird das Mauerwerk durch die Wur-

zeln zerstört. In der Mitte der Fläche siedelt in den Gehölzen eine Kormoran-Kolonie. An 

den Rändern und auf den Dämmen zwischen den Gewässern sind hochstaudenreiche 

Grasfluren ausgebildet. 

Zu den Gehölzen, die die Wasserbecken umgeben, gehören Birken- Espenpionier- oder 

Vorwald (WPB), naturnahe Gehölze feuchter bis nasser Standorte (HGF) und Uferge-

hölzsäume (HUZ).  

Außerdem findet sich ein kleinerer Bereich mit Schilf-Röhricht (NRS) und zwei Kleinge-

wässer (SEZ). Die Gewässer sind teilweise trockenfallend und von den umgebenden Bäu-

men stark beschattet.  

Östlich der Becken, an der Grenze des NSGs, verläuft der Entleerungsgraben (südlicher 

Holzhafengraben) (Wettern FLH). Das fast verlandete Gewässer wird von einem ca. 40 m 

breiten artenarmen Tideröhrichtkomplex (FWV) eingenommen. Im südlichen Bereich 

schließt das sogenannte Vogelschutzgehölz an. Es handelt sich um einen Pappelforst 

(WXP) (Kartierung 2009). Im nördlichen Bereich des Geländes befinden sich ein parkarti-

ger Garten mit Großbäumen (EHP) sowie die ehemalig genutzten Betriebsgebäude der 

Hamburger Wasserwerke GmbH. 

 

Das Vorland des Moorfleeter Hauptdeichs wird von Tide-Weiden-Auwald (WWT) und Tide-

röhricht (FWV) dominiert. Das Gehölz wird abwechselnd von Baum- und Strauchweiden 

geprägt, vereinzelt sind Hybrid-Pappeln eingestreut.  

Die Röhrichtflächen werden von einem Mosaik aus bis zu 3 m hohen überwiegend arten-

armen Schilf-Röhrichten, Arten der Hochstaudenfluren, Weidengebüschen und Baum-

gruppen aus Weiden eingenommen (WWT). Der unmittelbare Uferstreifen ist mit Steinpa-

ckungen verbaut.  

In der Nähe der BAB A1 befinden sich Trampelpfade von u.a. Anglern und weiteren Frei-

zeitnutzern, dieser Teilbereich ist durch die Autobahn verlärmt. Auf Teilflächen hat sich 

der Staudenknöterich (Fallopia japonica) ausgebreitet. Außerdem sind viele alte Hybrid-

Pappeln eingestreut (Biotopkartierung Hamburg 2009 / 2010/ 2013).  

 

An der Spadenländer Spitze wurde im Zuge einer Deichrückverlegung ein neuer tidebe-

einflusster Vorlandbereich auf einem ehemals landwirtschaftlich genutzten Standort ge-

schaffen. Ein angelegter Priel mit Anschluss an die Norderelbe durchzieht das Vorland in 

Ost-West Richtung. Das Süßwasserwatt (FWO) ist in den tiefer gelegenen lang über-

schwemmten Bereichen vegetationslos bzw. von Grünalgen eingenommen. Die höheren 

Randbereiche werden von Pioniervegetation besiedelt mit anschließenden Röhrichtbe-

ständen (FWV). Das Vorland wird großflächig von hochwüchsigen und dichten Schilfröh-

richtbeständen eingenommen. Auf den höher gelegenen Flächen sowie im Verlauf des 
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ehemaligen Deiches haben sich Gruppen aus Baumweiden und Weidengebüsche ange-

siedelt (WWT). Im nördlichen Bereich findet sich ein Silberweiden- Altbaumbestand mit 

einem Brusthöhendurchmesser bis über 1 m, im Mittel 60 – 80 cm. Einzelne Bäume sind 

umgefallen und wieder ausgetrieben (Biotopkartierung Hamburg 2013).  

Am Deichfuß sind aufgrund großzügiger Mahd und eventuell durch Beweidung des Dei-

ches stellenweise breite Übergänge zum Intensivgrünland ausgebildet. Das Ufer der Elbe 

ist mit Steinpackungen verbaut (Biotopkartierung Hamburg 2009).  

Abweichend zu den Ergebnissen der Biotopkartierung Hamburg sind nach einer aktuellen 

Kartierung im Rahmen des Vorhabens zur Optimierung von Tidelebensräumen an der 

Spadenländer Spitze (FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 2015c) die Flächen im Bereich 

der alten Deichlinie mit dem Biotoptyp Halbruderale Gras- und Staudenfluren mittlerer 

Standorte (AKM) angesprochen. In Teilen beginnt hier eine sich ausbreitende Verbu-

schung aus Silberweide mit zum Teil offenen, krautigen Fluren.  

Die Vegetation ist wenig elbtaltypisch, da die Bereiche mit ihrer Lage deutlich über dem 

mittleren Tidehochwasserniveau liegen und nur in geringem Umfang von der Tide beein-

flusst werden.  

Nach Abschluss der Baumaßnahmen im Rahmen des Vorhabens zur Optimierung von 

Tidelebensräumen an der Spadenländer Spitze hat sich der Zustand von Teilflächen ver-

ändert. Diese Veränderungen finden keine Berücksichtigung in der Bestandsdarstellung. 

 

Im Vorland des Obergeorgswerder Hauptdeiches südlich der BAB A1 befindet sich im 

Deichvorland ein geschaffenes Süßwasserwatt (FWO), das als Ausgleichsmaßnahme 

durch Abtragung eines Spülfeldes geschaffen wurde. In der Mitte wurde eine Insel belas-

sen. Sie liegt über NHN + 4,0 m und wird daher nicht durch das regelmäßigen Tidege-

schehen überflutet. Bei höheren Hochwassern ist dies jedoch möglich.  

Der tiefer gelegene Bereich besteht aus Schlickwatt, der höher gelegene aus Sand. Das 

tiefer gelegene, lange Zeit überspülte Watt ist vegetationslos. Das höher gelegene, nur 

kurz überspülte Watt ist überwiegend von einer Decke aus Grünalgen und locker wach-

senden Pionierarten, Arten der Tideröhrichte, Uferstaudenfluren und vereinzelt Weiden-

jungwuchs bewachsen. Im Übergang zu den sich anschließenden Sandflächen finden sich 

einige Trockenheit ertragende Pionierarten (Biotopkartierung Hamburg 2009). Im Laufe 

der Zeit hat sich der Weidenjungwuchs zu einem größeren Bestand entwickelt, der nun-

mehr nahezu die gesamte Fläche über MThw einnimmt.  

Umgeben ist dieser Bereich mit Ruderalfluren trockener Standorte (APT). Die Öffnung zur 

Elbe ist beidseitig mit einer Steinschüttung befestigt. 

Richtung Süden wird die Fläche von einem höhergelegenen, nicht abgetragenen Teil der 

ehemaligen Spülfläche begrenzt, der von dem Biotoptyp Stadtwiese (ZRW) eingenommen 

wird. 

Hieran schließt sich südlich wiederum ein tiefergelegenes Vorland an, welches von Tide-

röhricht (FWV), ein überwiegend artenarmes, hochwüchsiges Schilf-Röhricht, eingenom-

men wird. Nahe dem Elbufer finden sich einige Weidengebüsche und Gruppen von Baum-

weiden. 

Im Uferbereich der Elbe befindet sich eine kleine, trockenfallende Bucht, in der ein weit-

gehend vegetationsloses Süßwasserwatt ausgebildet ist. Um die kleine Einbuchtung 

herum und entlang der Elbe liegt eine Hochstaudenflur (NUE) mit Röhrichten aus Rohr-
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glanzgras, Wasserschwaden und Ästigem Igel-Kolben. Die Ufer der Elbe sind mit Stein-

schüttungen befestigt, stellenweise treten auch hier Arten der Hochstaudenfluren auf. Auf 

dieser Fläche wurden 2017 zwei Priele und ein kleines Stillgewässer angelegt. Weiter 

südlich unterbricht der Georgswerder Schleusengraben das Deichvorland. Nördlich des 

Grabens befinden sich Tide-Weiden-Auwald (WWT)-Bestände aus überwiegend älteren 

Silber-Weiden. Mehrere Bäume sind hier umgefallen und mehrfach wieder ausgetrieben. 

Hochstaudenfluren sind im Bereich des Elbufers anzutreffen (Biotopkartierung Hamburg 

2010/2013). 

In Teilbereichen tritt der Neophyt „Japanischer Staudenknöterich“ auf. Außerdem zeigt 

das Vorland hier Störungen durch Freizeitnutzung (Angler, Spaziergänger mit Hunden 

etc.)  

 

Das Vorland des Kreetsander Hauptdeiches (Spadenlander Busch / Kreetsand) ist 2010 

als Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (AKM) kartiert worden. Es han-

delt sich hierbei um ein großflächiges altes Spülfeld, welches nie oder nur selten von El-

behochwassern erreicht wurde. Großflächig ausgeprägte Tideröhrichtbestände mit domi-

nierendem Schilf (FWV) sowie in weiten Teilen ein lichter, großflächiger naturnaher Wei-

den-Auwald (WWT) prägen den unmittelbaren Uferbereich. In der Baumschicht des tot-

holzreichen Bestandes dominieren zumeist alte Silber- und Fahl-Weiden, die Stamm-

durchmesser bis über 1 m aufweisen und Höhen bis etwa 20 m erreichen. Eine größere 

Anzahl an Bäumen und auch größeren Sträuchern ist umgestürzt und mehrfach wieder 

ausgetrieben. Am Rand, aber auch in lückigen Bereichen, findet sich auentypisches Wei-

dengebüsch aus Korb-Weide, in geringerem Umfang auch Mandel- und Purpur-Weide 

(Kartierung 2013). Die Ufer der Elbe sind mit Steinschüttungen befestigt. 

 

Für den Bereich Spadenlander Busch / Kreetsand liegt ein Planfeststellungsbeschluss zur 

Entwicklung eines tidebeeinflussten Flachwassergebietes vor. Die Maßnahme der Ham-

burg Port Authority wird derzeit realisiert. Bedingt durch fortschreitende Baumaßnahmen 

ist die Fläche aktuell nicht mehr dem genannten Biotoptyp zuzuordnen. 

 

Die Vorlandflächen des Ruschorter Hauptdeiches, östlich der Spadenländer Spitze, wer-

den ebenfalls von Tide-Weiden-Auwald (WWT) und Tideröhricht (FWV) eingenommen. 

Bei den Weiden handelt es sich um Korb- und Grau-Weiden mit teilweise baumartig auf-

gewachsenen Exemplaren. Eingestreut sind einige Silber-Weiden sowie vereinzelt Bal-

sam-Pappeln. Mehrere kleine Priele durchziehen den Bestand. In lichteren Bereichen do-

miniert Schilf (Biotopkartierung Hamburg 2013). Im Bereich des Einlasses des Spaden-

länder Deichsielgrabens befindet sich ein schmales, von Schilf dominiertes, artenarmes 

Tideröhricht. Der Bestand wird nur bei Höchstwasserständen überschwemmt, da das Ufer 

aufgehöht wurde und durch Steinschüttungen befestigt ist. Hinzu treten Störungen durch 

Angler (Biotopkartierung Hamburg 2009). 

 

Das Vorland des Ruschorter Hauptdeiches, südlich der Spadenländer Spitze, ist zum 

überwiegenden Teil mit dem Biotoptyp Tideröhricht (FWV) anzusprechen. Die Schilfröh-

richte erreichen hier eine Wuchshöhe von bis zu 4 m, örtlich mit eingeschobenen Berei-

chen, in denen das Schilf aufgrund von Treibselablagerungen wenig ausgebildet ist bzw. 

abstirbt.  
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Im höher gelegenen Bereich gehen die Bestände in halbruderale Gras- und Staudenfluren 

über. Hier ist der Bestand artenreicher, aber weniger röhrichttypisch ausgebildet. Das 

Schilf bildet mit den benachbarten Tide-Weiden-Auwaldbereichen (WWT) fließende Über-

gänge (Biotopkartierung Hamburg 2006). Die Auwaldbestände bilden kleinflächige Teilbe-

reiche, meist nur einreihige, von überwiegend mehrstämmigen alten Silber- und Fahlwei-

den (Stammdurchmesser bis über 1 m). Teilweise werden die Bäume als Kopfweiden ge-

pflegt (Deichschutz). Die Bestände werden zeitweise von Schafen durchweidet, trotzdem 

ist weitgehend eine auwaldtypische, recht artenreiche Krautschicht ausgebildet (Biotop-

kartierung Hamburg 2013). 

Weiter südlich befindet sich ein alter großflächiger, weitgehend naturnah geprägter Wei-

den-Auwald im Hochwasser-Einflussbereich der Elbe. Teilweise mit sehr ausgeprägtem 

Altbaumbestand aus Silber-Weiden, die Stammdicken um 60 bis 70 cm erreichen. Im wei-

teren Umfeld stehen sehr große, alte Bruchweiden. Im Saum befinden sich häufig auen-

typische Weidengebüsche aus Mandel-Weide und Korb-Weide. Die Bäume erreichen hier 

eine Höhe um 20 m und Stammdicken von 80 cm.  

Der Gesamtbereich ist naturnah geprägt und totholzreich. Der Boden ist zum Teil durch 

regemäßig stattfindende Überschwemmung und Anspülung von Treibsel vegetationsarm 

oder vegetationsfrei bzw. von ruderal geprägten Krautfluren bewachsen (Biotopkartierung 

Hamburg 2006). 

Auf Teilflächen zwischen Deich und Steinpackungen befinden sich offene niederwüchsige 

Röhrichte, eingestreut mit weiteren Staudenarten (NUE). Die Strukturdiversität ist zum Teil 

dadurch begrenzt, dass entlang der Elbe eine monotone Steinpackung vorhanden ist und 

die Höhen-Niveauunterschiede in den Flächen gering sind (Biotopkartierung Hamburg 

2010).  

 

Das Vorland des Moorwerder Hauptdeichs wird von Tide-Weiden-Auwald (WWT) und 

Tideröhricht (FWV) eingenommen. Die kleinflächigen und lichten Auwaldflächen werden 

meist von Silber- und Fahl-Weide dominiert. Diese sind mehrstämmig, häufig umgefallen 

und mehrfach wieder ausgetrieben. Über größere Strecken überwiegen zudem Strauch-

weiden, vor allem Korb- und Mandel-Weide. Landseitig der Steinschüttung hat sich der 

Japanische Staudenknöterich etabliert. Hier befindet sich außerdem parallel zur Schüt-

tung ein Priel, der über eine schmale, abgesenkte Stelle in der Steinschüttung mit der Elbe 

in Verbindung steht. Entsprechende „Senken“ in der Steinschüttung, über die ein Was-

seraustausch zwischen Elbe und Vorland auch bei mittleren Tiden erfolgt, sind in diesem 

Uferbereich und auch an weiteren Stellen vorhanden. Somit werden größere Bereiche der 

Auwaldflächen regelmäßig überflutet.  

Die Schilfröhrichte erreichen eine Wuchshöhe von bis zu 4 m, örtlich mit eingeschobenen 

Bereichen, in denen das Schilf aufgrund von Treibselablagerungen wenig ausgebildet ist 

bzw. abstirbt. Das Schilf bildet mit den benachbarten Weiden-Auwaldbereichen fließende 

Übergänge. Zum Deich hin ist randlich die Beweidung durch Schafe erkennbar (Biotop-

kartierung Hamburg 2006 / 2013).  

Der südliche Bereich der Vorlandflächen wird von Schilf-Röhricht dominiert (NRS). Be-

reichsweise kommen große alte Weiden vor, die zum Teil auseinandergebrochen sind (Bi-

otopkartierung Hamburg 2006).  

Die lichten Auwaldbestände bestehen aus alten Silber-Weiden und Hybrid-Pappeln. 

Deichnahe Bereiche werden zeitweise durch Schafe beweidet. Die Fläche wird bis auf 
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kleinere Priele, die wohl aus ehemaligen Entwässerungsgräben entstanden sind, nur bei 

erhöhten Fluten überschwemmt. Zudem befinden sich junge Silberweiden-Aufwüchse mit 

viel Weidengebüsch in der Fläche. In beschatteten Bereichen ist eine recht artenreiche 

auwaldtypische Vegetation ausgebildet.  

Teilflächen sind außerdem mit Arten der feuchten Hochstaudenfluren (NUE) bewachsen, 

jedoch stark ruderal geprägt. Auch hier werden Teilflächen von einer Neophytenflur aus 

Japanischen Staudenknöterich eingenommen (Biotopkartierung Hamburg 2014). 

 

Das Vorland des Spadenländer Hauptdeiches wird überwiegend von Schilf-Röhricht 

(NRS) eingenommen. Die hohen Bestände werden zum Deich hin meist durch einen 

schmalen Streifen Auwald (WWT) begrenzt. Innerhalb der Röhrichtflächen ergeben sich 

kleinere und größere Windwurfflächen, in denen auch Arten der feuchten Hochstauden-

fluren auftreten (NUE). Außerdem eingestreut sind einzelne Silber-Weiden und Strauch-

Weiden (Kartierung 2013). In der Baumschicht der Auwaldbestände dominieren alte Sil-

ber- und Fahl-Weiden, nicht wenige hiervon sind umgefallen. Der Standort liegt nur wenige 

Meter über dem mittleren Tidehochwasser und wird daher in größeren Teilen häufiger 

überflutet. Südlich ist ein Priel ausgebildet, hier werden Teilflächen regelmäßig über-

schwemmt. Das Ufer der Elbe ist mit Steinschüttungen befestigt (Biotopkartierung Ham-

burg 2013). 

 

Die Vorlandflächen der Bunthäuser Spitze sind überwiegend von Tideröhricht (FWV) do-

miniert. Das Schilf ist bis zu 4 m hoch und reicht bis an die Steinpackungen am Elbufer 

heran. Stellenweise ist das Röhricht von etwa 5 m hohen Strauchweiden durchsetzt. Ein-

gestreut gibt es Windwurfflächen und Flutmulden, die einen artenreichen Bewuchs auf-

weisen. Angrenzend an die Süderelbe ergibt sich zudem eine kleine Bucht mit Schlickwatt 

sowie ein Sandufer. Weiter in Richtung Westen befindet sich ein weitgehend vegetations-

freier Priel, der unterhalb der mittleren Hochwasserlinie liegt und somit täglich trocken fällt. 

Er ist etwa 10 m breit und umgeben von einem Röhrichtsaum mit dahinter folgenden Wei-

dengebüschen (Biotopkartierung Hamburg 2014). Weitere kleinere Bereiche sind dem Bi-

otoptyp Tide-Weiden-Auwald zuzuordnen. Hierunter fallen lockere bis dicht gewachsene 

Gehölze mit Schilf und Weidenjungwuchs in der Strauchschicht.  

Im westlichen Bereich befindet sich ein lichter und lückiger Auwaldstreifen. Der vor länge-

rer Zeit gepflanzte Bestand wird abwechselnd von Baum- und Strauchweiden dominiert, 

vor allem von Silber-Weide, Purpur- und Korb-Weide. Eine größere Zahl der nicht selten 

mehrstämmigen Baumweiden ist umgefallen und wieder ausgetrieben. Über größere Stre-

cken wird die Gehölzfläche zeitweise von Schafen im Rahmen der Deichbeweidung mit 

genutzt, Beweidungsspuren sind deutlich erkennbar. In lichten Bereichen ist Schilf die do-

minierende Art. Teilweise tritt Japanischer Staudenknöterich auf. (Biotopkartierung Ham-

burg 2013). 

 

Das Vorland des Gauerter Hautdeiches wird von Tide-Weiden-Auwald dominiert (WWT). 

Der noch junge und daher lichte Bestand wird in der Baumschicht von hohen Silber-Wei-

den gebildet, die auch in der Strauchschicht überwiegen (Biotopkartierung Hamburg 

2013). Auf Teilflächen dominieren Schilf-Röhrichtbestände (NRS) im Überflutungsbereich 

der Elbe. Das hochwüchsige, dichte Schilf-Röhricht ist artenarm. Auch in durch Wind oder 

Treibselablagerung entstandenen lückigen Flächen des Röhrichts können sich Arten der 
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feuchten Hochstauden etablieren. Hinzu kommen Bereiche mit kleineren Uferstaudenflu-

ren, die auf dem gemauerten Uferbereich wachsen. Der Bestand ist aufgrund von Treib-

selablagerungen und des gemauerten Untergrunds (Pflasterritzen) sehr lückig (Biotopkar-

tierung Hamburg 2014). 

 

Das Vorland des Wrauster Bogens wird von einem Priel (FWP) durchzogen, der im Rah-

men einer Naturschutzmaßnahme angelegt wurde. Der Priel ist geradlinig ausgeprägt mit 

zentral sandiger Sohle und in den Randbereichen stark schlickig. Mit zuerst seicht anstei-

genden Ufern sind diese im oberen Teil relativ steil. Auf beiden Seiten werden die Prielufer 

von sehr wüchsigem Schilf-Röhricht eingenommen. Die Auwaldbestände liegen etwa auf 

dem Niveau der mittleren Tidehochwasserlinie und sind daher häufig überflutet. Über grö-

ßere Flächen finden sich Treibselablagerungen, daher ist der Boden örtlich vegetationsfrei 

bzw. stark ruderalisiert. Es wachsen Staudenfluren auf, die in besonnten Bereichen Über-

gänge zum Nachbarbiotop der offenen Hochstaudenfluren (NUE) bilden.  

Der Gehölzbestand des Auwaldes geht in Teilen auf Pflanzungen zurück. Entlang der Elbe 

sind örtlich kleinere Reihen aus älteren Silber-Weiden vorhanden, die in der Vergangen-

heit vermutlich auf den Stock gesetzt wurden und anschließend entsprechend vielstämmig 

ausgeschossen sind. Sie erreichen Stammdicken von bis zu 1 m. Auch die vorhandenen 

Espen erreichen Stammdicken von 80 cm.  

Insgesamt ist der Baumbestand vor allem aus standorttypischen Silber-Weiden geprägt, 

die teilweise Reihenpflanzungen aufweisen, mit meist mäßigem Alter und Stammdicken 

zwischen 20 und 50 cm. In der Strauchschicht keimen einige Espen und Graupappeln. 

Strauchweiden nehmen geringere Flächen ein. Einige Mandel- und Korb-Weiden bilden 

den Saum entlang der Elbe. Regelmäßig sind Übergange zu Schilf-Röhrichten und Hoch-

staudenfluren vorhanden. Hierdurch ist der Bereich relativ strukturreich. Seit der Rückdei-

chung findet eine deutliche Dynamik statt. Die Bäume sind zum Teil umgefallen und bilden 

Wurzelteller. Allerdings sind die Treibselablagerung und Vermüllung stark (Biotopkartie-

rung Hamburg 2012). Der direkte Uferbereich ist naturfern und mit Blockschüttungen be-

festigt.  

 

Das Vorland des Hower- und Zollenspieker Hauptdeiches ist im nördlichen Bereich haupt-

sächlich durch Tide-Röhricht (FWV) geprägt. Schilf-Röhrichtbestände dominieren hier das 

naturnahe Elbvorland. In Teilbereichen finden sich Übergänge zu Hochstaudenfluren 

(NUE) sowie einzelne Gehölzgruppen, teils naturnah aus Silber-Weiden gebildet, teils ver-

mutlich auf Pflanzungen zurückgehend, mit Pappeln und vereinzelt mit Strauchweiden.  

Das Gelände befindet sich zum großen Teil über dem Niveau des mittleren Tidehochwas-

sers. Naturnahe Übergänge zur Elbe sind nur in Teilbereichen vorhanden, die übrigen Ufer 

sind mit Steinschüttungen und Regelprofilen gesichert. Im Bereich der unterbrochenen 

Ufer, im Zentrum der Fläche, ist ein breiter Sandstrand ausgebildet. In unterschiedlicher 

Breite befinden sich zwischen Deich und Fluss artenreiche, für das Elbufer typische Hoch-

staudenfluren. Im Kontakt zu den benachbarten Tideröhrichten werden die Hochstauden-

fluren von einwanderndem Schilf verdrängt, sofern nicht durch Hochwasser und / oder 

Treibsel eine erneute Standortstörung stattfindet.  
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Am Ufer der Elbe befindliche kleinere Auskolkungen sind von weitgehend vegetationslo-

sem Süßwasserwatt umgeben (FWO) (Biotopkartierung Hamburg 2012). 

Weiter südlich wird die Fläche von Tide-Weiden-Auwald (WWT) dominiert. Die Bestände 

bestehen aus meist älteren Weiden und Pappeln, die oft mehrstämmig wachsen und reich 

an Totholz sind. Zu den dominierenden Baumarten gehören Hybrid-Pappel und Grau-Pap-

pel. Die Flächen werden regelmäßig überflutet, nur der obere deichnahe Bereiche selte-

ner. Die Bestände sind relativ offen und erwecken den Eindruck, mehr aus einer Pappel-

pflanzung hervorgegangen zu sein. Teilbereiche sind durch umgestürzte Bäume totholz-

reich. Das Elbufer besitzt eine durchgehende Steinschüttung bzw. Pflasterung (Biotopkar-

tierung Hamburg 2012/ 2014).  

Stellenweise treten in Teilbereichen immer wieder Hochstaudensäume auf, die in benach-

barte Biotope übergehen. Eingestreut finden sich örtlich neophytische Arten mit höheren 

Anteilen von Drüsigem Springkraut und der Weidenblättrigen Aster (Biotopkartierung 

Hamburg 2010). 

 

Exkurs Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides) 

In Hamburg kommt der in den Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie geführte und somit 

streng geschützte Schierlings-Wasserfenchel vor. Bundes- und landesweit ist der Schier-

lings-Wasserfenchel vom Aussterben bedroht. Da es sich um eine endemische Art han-

delt, die weltweit nur an der Elbe und ihren Nebenflüssen im Bereich des limnischen Tide-

einflusses vorkommt, besteht eine nationale Verantwortung Deutschlands für den weltwei-

ten Erhalt des Schierlings-Wasserfenchels. Die prioritäre Art ist in der Schutzgebietsver-

ordnung als Erhaltungsziel für das FFH-Gebiet Hamburger Unterelbe genannt. 

Der Schierlings-Wasserfenchel besiedelt tidebeeinflusste Flächen mit periodisch über-

schwemmten Schlick- und z. T. auch Sandböden (unterhalb MThw), und zwar v.a. offene 

Standorte am wasserseitigen Rand des Röhrichts, durch Eisgang oder Treibselablage-

rung temporär vorhandene Lücken im Schilf-Röhricht sowie Senken im lichten Schatten 

des Tideauenwaldes. Während die Flächen im Halbschatten von Baum- und auch 

Strauchweiden über viele Jahre besiedelt sein können, wie dies insbesondere auf eine 

größere Zahl von Standorten in den NSG Heuckenlock und Schweenssand zutrifft, beste-

hen die übrigen zumeist nur ein bis wenige Jahre. Aufgrund seiner Fähigkeit, zahlreiche 

schwimmfähige Samen zu produzieren und eine persistente Samenbank aufzubauen, ist 

der Schierlings-Wasserfenchel daran angepasst, solche temporären Standorte zu besie-

deln. Die Keimung erfolgt, sobald die schwimmenden oder die im Sediment ruhenden, 

freigespülten Samen an einen weitgehend vegetationsfreien oder aber lückig bewachse-

nen und damit konkurrenzarmen Standort gelangen. Da die natürliche Dynamik über weite 

Abschnitte der Elbe mittlerweile durch Eindeichungen und Uferverbau stark eingeschränkt 

ist und naturnahe Auwaldflächen selten geworden sind, findet der Schierlings-Wasserfen-

chel nur noch an wenigen Stellen geeignete Lebensbedingungen vor.  

Die Norderelbe bietet dem Schierlings-Wasserfenchel an beiden Ufern trittsteinartig ge-

eignete Standorte (unbeständige bzw. kleine Vorkommen mit geringer Individuenzahl).Im 

Rahmen des Monitorings sind im FFH-Gebiet Hamburger Unterelbe im Jahr 2017 12 

Wuchsorte des Schierlings-Wasserfenchels festgestellt worden, von denen innerhalb des 

NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe 11 Standorte gelegen sind. Die Standorte weisen 
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überwiegend nur eine geringe Individuenzahl (1-7) auf. Nur drei Standorte innerhalb des 

NSG wiesen eine größere Zahl von Pflanzen (maximal 50) auf. Im Vergleich zum Erhe-

bungsjahr 2013 war die Individuenzahl zwar deutlich geringer, jedoch höher als im Erhe-

bungsjahr 2015.  

Insgesamt ergibt die Bewertung für das Schutzgebiet für das Kriterium „Zustand der Po-

pulation“ die Wertstufe C (mäßig bis schlecht), für „Habitatqualität“ die Wertstufe B (güns-

tig), für das Kriterium „Beeinträchtigungen“ die Wertstufe A (hervorragend). Hieraus resul-

tiert eine Gesamtbewertung B (günstig).  
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Tabelle B 2.1-1: Biotoptypen (Hauptgruppen), nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope und FFH-Lebensraumtypen im NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe 
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Kürzel der Biotoptypen 
in Karte 1 - 1 

Biotoptypen 
nach § 30 geschützte 

Biotope 
                        

Wald (W)             

WWT Tide-Weiden-Auwald §   x x x x x x x x x x x 

WPB Birken- und Espen-Pionier- oder Vorwald  x                       

WXP Pappelforst  x               x       
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Kürzel der Biotoptypen 
in Karte 1 - 1 

Biotoptypen 
nach § 30 geschützte 

Biotope 

        

  

              

Gebüsche und Kleingehölze (H)             

HGF 
Naturnahes Gehölz feuchter – nasser 
Standorte 

 x            

HUZ Sonstiger Ufergehölzsaum  x                       

HFT Weidengebüsch unter Tideeinfluss §                x       

Ruderale und halbruderale Krautflur (A)             

APT Ruderalflur trockener Standorte     x         

AKM 
Halbruderale Gras- und Staudenflur mittle-
rer Standorte  

   x x  
      

AKF 
Halbruderale Gras- und Staudenflur feuch-
ter Standorte 

       x      

AKN Neophytenflur        x  x    

Biotope der Sümpfe und Niedermoore (gehölzfrei) (N)             

NUE Hochstaudensäume der Unterelbe §  x  x  x x x x x x x 
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Kürzel der Biotoptypen 
in Karte 1 - 1 

Biotoptypen 
nach § 30 geschützte 

Biotope 

        

  

              

Kürzel der Biotoptypen 
in Karte 1 - 1 

Biotoptypen 
nach § 30 geschützte 

Biotope 

                        

NRS Schilf-Röhricht  § x      x x x x   

Günland (G)             

GIM 
Artenarmes gemähtes Grünland mittlerer 
Standorte 

 x        x    

GFF Flutrasen    x          

GFS 
Sonstige wechselnasse Stromtalwiesen und 
-weiden 

§            x 

GMZ Sonstiges mesophiles Grünland  x  x       x   

Vegetationsbestimmte Habitatstrukturen besiedelter Bereiche (Z)             

ZHN 
Gepflanzter Gehölzbestand aus vorwiegend 
heimischen Arten 

 x            

ZRW 
 
Stadtwiese 
 

    x         
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Kürzel der Biotoptypen 
in Karte 1 - 1 

Biotoptypen 
nach § 30 geschützte 

Biotope 

        

  

              

Lineare Gewässer, Fließgewässer (F)  

FFA Fluss, ausgebaut  x x x x x x x x x   x 

FFM 
Fluss, naturnah mit Beeinträchtigungen / 
Verbauungen  

§         x    

FFT Fluss-Altarm   x x          

FWP Priel §         x  x  

FWO Flusswatt, ohne Bewuchs §   x x        x 

FLH Wettern, Hauptgraben  X            

FK Kanal  x            

FWZ 
Sonstige naturnahe Flächen im Wasser-
wechselbereich der tidebeeinflussten Fluss-
läufe 

§   x      x    
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Kürzel der Biotopty-
pen in Karte 1 - 1 

Biotoptypen 
nach § 30 geschützte 

Biotope 

                        

FWV Tideröhricht § x x x x x x x  x   x 

FSV Flussstrand, naturnah §         x    

FWX 
Verbautes Elbufer mit naturnahen Vegeta-
tionselementen  

 
  

 x        x 

Stillgewässer (S)             

SEZ 
Sonstiges, naturnahes, nährstoffreiches 
Kleingewässer 

§ x            

SXK Klärteich, Absetzbecken  x            

Hafenanlagen (V)             

VKS Schleusenanlage, Hebe- Sperrwerk   x           

Offenbodenbiotope (O) 

OAG Schotterfläche, Steinhaufen, Blockschüttung            x  

OBX Abgrabung, sonstige      x        

Biotopkomplexe der Freizeit-, Erholungs- und Grünanlagen (E)             

EHP Parkartiger Garten mit Großbäumen  x            
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Biotopkomplexe der Siedlungsflächen (B)             

BSS Sonstige Bebauung  x            

Biotopkomplexe der Verkehrsflächen (V)             

VSA Autobahn oder Schnellstraße  x            
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Tabelle B 2.1-2: Flächenanteile der Biotoptypen (Hauptgruppen) im NSG Auenlandschaft Obere 
Tideelbe 

Kürzel der Haupt-
gruppe in Karte 1-
1 

Biotoptypen (Hauptgruppen) Fläche [ha] Flächenanteil [%] 

W Wälder 53,42 21,7 

H Gebüsche und Kleingehölze 6,43 2,6 

A Ruderale und halbruderale Krautflur 28,24 11,5 

N Biotope der Sümpfe und Niedermoore 12,57 5,1 

G Grünland 2,26 0,9 

Z 
Vegetationsbestimmte Habitatstrukturen 
besiedelter Bereiche 

0,50 0,2 

F Lineare Gewässer, Fließgewässer 121,22 49,2 

S Stillgewässer 17,24 7,0 

O Offenbodenbiotope 1,75 0,7 

E Biotopkomplexe der Freizeit-, Erholungs- 
und Grünanlagen 

1,02 0,4 

B Biotopkomplexe der Siedlungsflächen 0,75 0,3 

V Hafenanlagen 1,04 0,4 

Summe 246,44 100 

 

Tabelle B 2.1-3: Flächenanteile der nach § 30 geschützten Biotope im NSG Auenlandschaft Obere 
Tideelbe 

nach § 30 geschützte Biotope  Fläche [ha] Flächenanteil [%] 

Tide-Weiden-Auwald (WWT) 39,26 15,93 

Weidengebüsch unter Tideeinfluss (HFT) 0,22 0,09 

Sonstige wechselnasse Stromtalwiesen und –weiden (GFS) 0,73 0,30 

Hochstaudensäume der Unterelbe (NUE) 3,95 1,60 

Schilf-Röhricht (NRS) 8,47 3,44 

Fluss, naturnah mit Beeinträchtigungen / Verbauungen 
(FFM) 

0,50 0,20 

Priel (FWP) 0,97 0,39 

Flusswatt, ohne Bewuchs (FWO) 2,60 1,16 

Sonstige naturnahe Flächen im Wasserwechselbereich der 
tidebeeinflussten Flussunterläufe (FWZ) 

4,27 1,73 

Flussstrand, naturnah (FSV) 0,26 0,12 

Tideröhricht (FWV) 38,48 15,61 

Sonstiges, naturnahes, nährstoffreiches Kleingewässer 
(SEZ) 

0,45 0,18 

Summe 100,16 40,75 
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Tabelle B 2.1-4: Artenliste der 2006 bis 2014 im Rahmen der Biotopkartierung festgestellten, gefährdeten und in der Vorwarnliste geführten Pflanzenarten, 
(Legende siehe Tabellenende)  
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Art   RL HH RL D FFH 
                        

Cardamine amara Bitteres Schaumkraut V     x                       

Carex vesicaria Blasen-Segge 2         x                   

Juncus squarrosus Blaugrüne Binse 3         x               x x 

Sium latifolium Breitblättriger Merk 3         x   x   x x       x 

Salix fragilis Bruch-Weide D    x   x     x x   x     x 

Schoenoplectus triqueter Dreikantige Teichsimse 1 2       x                   

Bidens tripartita Dreiteiliger Zweizahn V         x                 x 

Epilobium obscurum Dunkelgrünes Weidenröschen G           x                 

Valeriana officinalis Echter Baldrian D        x                   

Solidago virgaurea Echte Goldrute 3                           x 

Eleocharis uniglumis Einspelzige Sumpfsimse 2 V        x                   

Eryngium campestre Feld-Mannstreu 2 V           x               

Arctium tomentosum Filzige Klette 2              x 

Senecio sarracenicus Fluß-Greiskraut 3 3    x x x x x x x x  x x 
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Art   RL HH RL D FFH             

Carex ligerica Französische Segge 2 3              x 

Carex vulpina Fuchs-Segge 2 3    x x          

Thalictrum flavum Gelbe Wiesenraute 3 V              x 

Conium maculatum Gefleckter Schierling 1    x x          

Scrophularia umbrosa Geflügelte Braunwurz 3             x  

Taraxacum sect. Ruderalia Gemeiner Löwenzahn D         x x x    

Oenanthe aquatica Gemeiner Wasserfenchel V   x  x          

Schoenoplectus lacustris Gewöhnliche Teichsimse 2              x 

Pulicaria dysenterica Großes Flohkraut 1 V          x    

Carex otrubae Hain-Segge 3     x          

Arctium nemorosum Hain-Klette G V            x x 

Valeriana excelsa ssp. sam-
bucifolia 

Holunderblättriger Baldrian D             x  

Epilobium parviflorum Kleinblütiges Weidenröschen V     x     x     

Pulicaria vulgaris Kleines Flohkraut 1 3            x  

Chaerophyllum bulbosum Knolliger Kälberkropf 3      x x x x  x   x 

Alisma lanceolatum Lanzettblättriger Froschlöffel 1    x x x          

Persicaria mitis Milder Knöterich V     x      x   
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Art   RL HH RL D FFH                

Carduus nutans Nickende Distel 1       x         

Vicia lathyroides Platterbsen-Wicke 2  V           x               

Catabrosa aquatica Quellgras 2 2       x x                 

Myosotis laxa Rasen-Vergissmeinnicht D           x                 

Epilobium roseum Rosarotes Weidenröschen G           x x               

Veronica catenata Bleicher Ehrenpreis 3       x x x x x x x x   x   

Schoenoplectus tabernae-
montani 

Salz-Teichsimse 3 V        x x               x 

Oenanthe conioides Schierlings-Wasserfenchel 1 1 II,IV   x x x x     x x      

Limosella aquatica Schlammling 1           x                

Poa angustifolia Schmalblättriges Rispengras D             x              

Populus nigra Schwarz-Pappel 2 3     x x x     x x       x 

Senecio erraticus Spreizendes Greiskraut 1         x x x x x x x x x x 

Bolboschoenus maritimus Strand-Simse V         x x x x x         x 

Rumex palustris Sumpf-Ampfer 3         x                   

Urtica subinermis Sumpf-Brennessel D              x 

Comarum palustre Sumpf-Blutauge V          x     

Caltha palustris Sumpfdotterblume 3    x x x x x x x x    
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Art   RL HH RL D FFH                        

Senecio paludosus Sumpf-Greiskraut 2 3   x  x x x x x   x x 

Peucedanum palustre Sumpf-Haarstrang 3          x     

Crepis paludosa Sumpf-Pippau 3             x  

Epilobium palustre Sumpf-Weidenröschen V         x                   

Senecio sylvaticus Wald-Greiskraut 3           x                 

Festuca altissima Wald-Schwingel 2       x                     

Veronica anagallis-aquatica Wasser-Ehrenpreis 3         x   x x x           

Senecio aquaticus Wasser-Greiskraut 2  V     x   x x x x   x     x 

Cichorium intybus Wegwarte 3               x             

Rosa rubiginosa Wein-Rose G                         x x 

Allium vineale Weinberg-Lauch V         x                   

Inula britannica Wiesen-Alant 3                     x     x 

Alopecurus aequalis Ziegelroter Fuchsschwanz 3           x                 

Juncus compressus Zusammengedrückte Binse 2         x   x x x           

Carex disticha Zweizeilige Segge V    x x  x x x      
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Taxonomie nach FHH (1998) (Florenliste) 

RL HH: Rote Liste Hamburg (POPPENDIECK  ET AL. 2010) 

RL D: Rote Liste Deutschland (KORNECK et al. 1996) 

Rote-Liste-Kategorie (RL): 
0: ausgestorben oder verschollen 
1: vom Aussterben bedroht 
2: stark gefährdet 
3: gefährdet 
R: extrem selten 
V: Vorwarnliste 
D: Daten unzureichend (RL HH); D: Daten mangelhaft (RL D)  
G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes (RL HH); G: Gefährdung anzunehmen (RL D) 

FFH: Fauna-Flora-Habitatrichtlinie 
II: in Anhang II der Richtlinie aufgeführt (Art, für die besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen) 
IV: in Anhang IV der Richtlinie aufgeführt (streng zu schützende Art) 
*: prioritäre Art 

 

 



2.2 Vögel  PEP NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe (Anhang B) 

154 

B 2.2 Vögel 

 

B 2.2.1 Methodik 

 

Die Angaben sind dem Artenkataster der Stadt Hamburg (Stand 2016) entnommen. 

Angaben zu nachgewiesenen Vogelarten im Bereich der Spadenländer Spitze basieren auf 

einer Kartierung des Büros leguan gmbh von 2014 zur Brutvogelerfassung (LEGUAN 2014) 

im Rahmen des Vorhabens zur Optimierung von Tidelebensräumen an der Spadenländer 

Spitze. 

 

B 2.2.2 Bestand 

Nachfolgende Tabellen geben eine Zusammenstellung der für das NSG insgesamt entspre-

chend o.g. Quellen angegebenen Vogelarten sowie eine Auflistung der in den jeweiligen 

Teilbereichen des Naturschutzgebiets nachgewiesenen gefährdeten bzw. in Anhang I der 

Vogelschutzrichtlinie geführten Vogelarten. 

Außerdem befindet sich auf der Billwerder Insel eine Kormoran-Kolonie (MITSCHKE 2012). 

Tabelle B 2.2-1: Liste der im NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe nachgewiesenen Vogelarten 

Art  

Amsel Turdus merula 

Bachstelze Motacilla alba 

Beutelmeise Remiz pendulinus 

Blaukehlchen Luscinia svecica 

Blaumeise Parus caeruleus 

Braunkehlchen Saxicola rubetra 

Buchfink Fringilla coelebs 

Buntspecht Dendrocopos major 

Dorngrasmücke Sylvia communis 

Eichelhäher Garrulus glandarius 

Elster Pica pica 

Fasan Phasanius colchicus 

Feldlerche Alauda arvensis 

Feldschwirl Locustella naevia 

Fitis Phylloscopus trochilus 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus  

Gelbspötter Hippolais icterina 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula  

Girlitz Serinus serinus 

Goldammer Emberiza citrinella  
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Art  

Graugans Anser anser 

Grauschnäpper Muscicapa striata 

Grünling Carduelis chloris 

Grünfink Carduelis chloris 

Habicht Accipiter gentilis 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros 

Haussperling Passer domesticus 

Heckenbraunelle Prunella modularis 

Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes 

Kiebitz Vanellus vanellus 

Klappergrasmücke Sylvia curruca 

Kleinspecht Dendrocopos minor 

Kohlmeise Parus major 

Kuckuck Cuculus canorus 

Löffelente Anas clypeata 

Mauersegler Apus apus 

Mäusebussard Buteo buteo 

Mehlschwalbe Delichon urbica 

Misteldrossel Turdus viscivorus 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla 

Nachtigall Luscinia megarynchos 

Neuntöter Lanius collurio 

Nilgans Alopochen aegyptiacus 

Rabenkrähe Corvus corone  

Rauchschwalbe Hirundo rustica 

Reiherente Aythya fuligula 

Ringeltaube Columba palumbus  

Rohrammer Emberiza schoeniclus 

Rotkehlchen Erithacus rubecula 

Schafstelze Motacilla flava 

Schwarzkehlchen Saxicola torquata 

Singdrossel Turdus philomelos 

Stadttaube Columba livia f. domestica 

Star Sturnus vulgaris 

Stieglitz Carduelis carduelis 

Stockente Anas platyrhynchos 

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris 

Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus 

Turmfalke Falco tinnunculus 

Wachtel Coturnix coturnix  

Wasserralle Rallus aquaticus 
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Art  

Weidenmeise Parus montanus 

Zaunkönig  Troglodytes troglodytes 

Zilpzalp Phylloscopus collybita 

 

 

Tabelle B 2.2-2: Liste der im NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe nachgewiesenen gefährdeten und in 
der Vorwarnliste geführtenVogelarten, Vogelarten des Anhang I der Vogelschutzricht-
linie 
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Luscinia svecica Blaukehlchen V  x     x       x         x 

Saxicola rubetra Braunkehlchen 1 2          x               

Alauda arvensis Feldlerche V 3  x       x x             

Locustella naevia Feldschwirl V 3          x             x 

Passer montanus Feldsperling  V  x         x             

Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz V V  x    x x x     x 

Hippolais icterina Gelbspötter 3   x  x   x x     x 

Emberiza citrinella Goldammer  V             x 

Muscicapa striata Grauschnäpper V V  x     x x     x 

Passer domesticus Haussperling  V V  x     x      x 

Vanellus vanellus Kiebitz 2 2       x       

Dryobates minor Kleinspecht 3 V    x  X        

Cuculus canorus Kuckuck V V    x  X  x     x 

Anas clypeata Löffelente 2 3      x        

Delichon urbica Mehlschwalbe  3  x           x 

Luscinia megarhynchos Nachtigall V        x       
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Lanius collurio Neuntöter   x     x        

Hirundo rustica Rauchschwalbe V 3  x     x       

Sturnus vulgaris Star  3  x  x x  x x x    x 

Carduelis carduelis Stieglitz V        x      x 

Acrocephalus palustris Sumpfrohrsänger V   x x x  x x x     x 

Falco tinnunculus Turmfalke V   x           x 

Rallus aquaticus Wasserralle 3 V    x          

RL HH: Rote Liste Hamburg (MITSCHKE, 2007) 

RL D: Rote Liste Deutschland (GRÜNEBERG et al., 2015) 

Rote-Liste-Kategorie (RL) : 
0: Ausgestorben oder verschollen 
1: vom Aussterben bedroht 
2: stark gefährdet 
3: gefährdet 
G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes 
R: extrem selten 
V: Vorwarnliste  
D: Daten unzureichend 
 
Vogelschutz-RL: Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
 

B 2.3 Säugetiere 

B 2.3.1 Methodik 

 

Die Angaben sind dem Artenkataster der Stadt Hamburg (Stand 2016) entnommen. 
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B 2.3.2 Bestand 

Nachfolgende Tabellen geben eine Zusammenstellung der für das NSG insgesamt entspre-

chend o.g. Quelle angegebenen Säugetierarten sowie eine Auflistung der in den jeweiligen 

Teilbereichen des Naturschutzgebiets nachgewiesenen gefährdeten bzw. in Anhang II und 

Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten Säugetierarten. 

 

Tabelle B 2.3-1: Liste der im NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe nachgewiesenen Säugetierarten 

Art  

Biber Castor fiber 

Bisamratte Ondatra zibethicus 

Brandmaus Apodemus agrarius  

Braunes Langohr Plecotus auritus 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 

Dachs  Meles meles 

Erdmaus Microtus agrestis 

Feldhase Lepus europaeus  

Feldmaus Microtus arvalis 

Feldspitzmaus Crocidura leucodon 

Fischotter Lutra lutra 

Fransenfledermaus Myotis nattereri 

Gelbhalsmaus Apodemus flavicollis 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula 

Große Wühlmaus Arvicola terrestris 

Hermelin Mustela erminea 

Igel, Braunbrustigel Erinaceus europaeus 

Maulwurf Talpa europaea 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 

Reh Capreolus capreolus 

Rötelmaus Clethrionomys glareolus 

Rotfuchs Vulpes vulpes 

Steinmarder Martes foina 

Teichfledermaus Myotis dasycneme 

Waldmaus  Apodemus sylvaticus 

Waldspitzmaus Sorex araneus 

Wanderratte Rattus norvegicus 

Waschbär Procyon lotor 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii 

Wildkaninchen Oryctolagus cuniculus 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus  

Zwergmaus Micromys minutus 

Zwergspitzmaus Sorex minutus 
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Tabelle B 2.3-2: Liste der im NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe nachgewiesenen gefährdeten und in 
der Vorwarnliste geführten Säugetierarten, Arten des Anhang II und IV der FFH-
Richtlinie 
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Art 

  R
L

 H
H
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0
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R
L

 D
 2

0
0

8
 

F
F

H
 

                        

Biber Castor fiber 2 V 
II,
IV 

x  x  x  x   x x x 

Brandmaus Apodemus agrarius  2               

Braunes Langohr Plecotus auritus G V IV     x        

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 3 G IV x    x        

Erdmaus Microtus agrestis G               

Feldhase Lepus europaeus  V 3  x    x  x      

Feldmaus Microtus arvalis G   x            

Feldspitzmaus Crocidura leucodon 0 V      x  x      

Fischotter Lutra lutra 3 3 
II,
IV 

x     x       

Fransenfledermaus Myotis nattereri G  IV     x        

Großer Abendsegler Nyctalus noctula 3 V IV     x  x      

Hermelin Mustela erminea D D  x    x  x      

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii V  IV     x  x      

Teichfledermaus  Myotis dasycneme G D 
II,
IV 

    x  x      

Waldmaus  Apodemus sylvaticus G   x           x 

Waldspitzmaus Sorex araneus G   x            

Wasserfledermaus Myotis daubentonii V  IV     x  x      

Wildkaninchen Oryctolagus cuniculus V V  x    x  x      

Zwergmaus Micromys minutus G G      x  x      

RL HH: Rote Liste Hamburg (FHH, 2016) RL D: Rote Liste Deutschland (MEINIG et al., 2008) 

Rote-Liste-Kategorien (RL) :    FFH:  Arten des Anhang II und IV der FFH-Richtlinie 
0: ausgestorben oder verschollen 
1: vom Aussterben bedroht 
2: stark gefährdet 
3: gefährdet  
G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes 
R: extrem selten 
V: Vorwarnliste 
D: Daten unzureichend  
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B 2.4 Amphibien 

B 2.4.1 Methodik 

 

Die Angaben sind dem Artenkataster der Stadt Hamburg (Stand 2016) entnommen. 

 

B 2.4.2 Bestand  

Nachfolgende Tabellen geben eine Zusammenstellung der für das NSG insgesamt entspre-

chend o.g. Quelle angegebenen Amphibienarten sowie eine Auflistung der in den jeweiligen 

Teilbereichen des Naturschutzgebiets nachgewiesenen gefährdeten Amphibienarten. 

 

Tabelle B 2.4-1: Liste der im NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe nachgewiesenen Amphibienarten 

Art  

Erdkröte Bufo bufo 

Grasfrosch Rana temporaria 

Seefrosch Rana ridibunda 

Teichfrosch Rana kl. esculenta 

 

Außerdem wurde für den Moorfrosch (Rana arvalis) (in Anhang IV der FFH-Richtlinie gelis-

tete Art) mit den faunistischen Untersuchungen zum Tideanschluss Billwerder Insel 

(LEGUAN 2018) ein Nachweis erbracht.  
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Tabelle B 2.4-2: Liste der im NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe nachgewiesenen gefährdeten und in 
der Vorwarnliste geführten Amphibienarten 
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Grasfrosch Rana temporaria  V  x  x  x  x   
   

Seefrosch Rana ridibunda 2  x  x  x  x      

Teichfrosch Rana kl. esculenta 2      x  x      

Moorfrosch Rana arvalis 3 3 x            

RL HH: Rote Liste Hamburg (BRANDT, FEUERRIEGEL, 2006) 

RL D: Rote Liste Deutschland (KÜHNEL et al., 2008) 

Rote-Liste-Kategorie (RL): 

0: ausgestorben oder verschollen 
1: vom Aussterben bedroht 
2: stark gefährdet 
3: gefährdet  
G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes (RL D) 
R: extrem selten 
V: Vorwarnliste 
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B 2.5 Libellen, Heuschrecken, Tag- und Nachtfalter, Käfer, Hautflügler 

B 2.5.1 Methodik 

 

Die Angaben sind dem Artenkataster der Stadt Hamburg (Stand 2016) entnommen. Ergän-

zend wurde bezüglich der Anhang II- und IV-Arten gem. FFH-Richtlinie die aktuelle Unter-

suchung zur Billwerder Insel (LEGUAN 2018) hinzugezogen. 

 

B 2.5.2 Bestand 

Nachfolgende Tabellen geben eine Zusammenstellung der für das NSG insgesamt entspre-

chend o.g. Quelle angegebenen Libellen, Heuschrecken, Tag- und Nachtfalter, Käfer und 

Hautflügler sowie eine Auflistung der in den jeweiligen Teilbereichen des Naturschutzge-

biets nachgewiesenen gefährdeten Libellen, Heuschrecken, Tag- und Nachtfalter, Käfer 

und Hautflügler. 

Tabelle B 2.5-1: Liste der im NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe nachgewiesenen Libellenarten, Heu-
schrecken, Tagfalter, Nachtfalter und Hautflügler 

Art  

Libellen   

Herbst-Mosaikjungfer Aeshna mixta 

Asiatische Keiljungfer Stylurus flavipes2 

Heuschrecken   

Große Goldschrecke Chrysochraon dispar 

Grünes Heupferd Tettigonia viridissima 

Kurzflügelige Schwertschre-
cke  

Conocephalus dorsalis 

Weißrandiger Grashüpfer Chorthippus albomarginatus 

Tagfalter  

Mauerfuchs Lasiommata megera 

Nachtfalter  

Schilf-Röhrichteule Archanara dissoluta 

Hautflügler  

Hornisse Vespa crabro 

Käfer  

Scharlachkäfer Cucujus cinnaberinus 

  

                                                

2 Der Nachweis der Larve der Asiatischen Keiljungfer (Stylurus flavipes) am Entleerungsgraben (Billwerder Insel) wird als 

Verdriftung gewertet und nicht als bodenständiges Vorkommen (LEGUAN 2018). 
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Tabelle B 2.5-2: Liste der im NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe nachgewiesenen geschützten Heu-
schrecken, Tagfalter 
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R
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Heuschrecken                 

Große Goldschrecke Chrysochraon dispar 3    x          

Tagfalter                

Mauerfuchs Lasiommata megera 1    x          

 

RL HH: Rote Liste Hamburg - Heuschrecken (RÖBBELEN, 2006) 

RL HH: Rote Liste Hamburg – Tagfalter (RÖBBELEN, 2007) 

RL D: Rote Liste Deutschland – Heuschrecken (MAAS et al., 2007) 

RL D: Rote Liste Deutschland – Tagfalter (REINHARDT et al., 2010) 

RL D: Rote Liste Deutschland – Nachtfalter (WACHLIN et al., 2010) 

RL D: Rote Liste Deutschland – Hautflügler (SCHMIDT-EGGER et al., 2011) 

Rote-Liste-Kategorie (RL): 

0: ausgestorben oder verschollen 
1: vom Aussterben bedroht 
2: stark gefährdet 
3: gefährdet  
G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes 
R: extrem selten 
V: Vorwarnliste 
D: Daten unzureichend  
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B 2.6 Fische 

B 2.6.1 Methodik 

Die Angaben sind dem Artenkataster der Stadt Hamburg (Stand 2016) entnommen. 

 

B 2.6.2 Bestand 

Nachfolgende Tabellen geben eine Zusammenstellung der für das NSG insgesamt entspre-

chend o.g. Quelle angegebenen Fischarten mit Angabe zur Gefährdung sowie ihrer Auffüh-

rung in Anhang II und Anhang IV der FFH-Richtlinie. 

 

Tabelle B 2.6-1: Liste der im NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe nachgewiesenen Fischarten 

Art  
RL HH 
2015 

RL D 2009 FFH 

Aal Anguilla anguilla 3 2  

Aland Leuciscus idus    

Bachforelle Salmo trutta fario    

Bitterling Rhodeus amarus   II 

Blaubandbärbling Pseudorasbora parva    

Brassen Abramis brama    

Döbel Squalius cephalus    

Dreistacheliger Stichling  Gasterosteus aculeatus    

Finte Alosa fallax 3 3 II 

Flunder Platichthys flesus    

Flussbarsch Perca fluviatilis    

Forelle Salmo trutta V   

Giebel Carassius gibelio    

Goldorfe Leuciscus idus    

Graskarpfen Ctenopharyngodon idella     

Gründling Gobio gobio    

Güster Blicca bjoerkna    

Hasel Leuciscus leuciscus     

Hecht Esox lucius    

Karausche Carassius carassius 3 2  

Karpfen Cyprinus carpio    

Kaulbarsch Gymnocephalus cernua    
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Art  
RL HH 
2015 

RL D 2009 FFH 

Moderlieschen Leucaspius delineatus  V  

Neunstacheliger Stichling 
Zwergstichling 

Pungitius pungitius    

Quappe Lota lota V V  

Rapfen Aspius aspius   II 

Regenbogenforelle Oncorhynchus mykiss    

Rotauge, Plötze Rutilus rutilus    

Rotfeder Scardinius erythrophthalmus    

Schlammpeitzger Misgurnus fossilis 3 2 II 

Schleie Tinca tinca    

*Nordseeschnäpel3 Coregonus maraena 2 3 II, IV 

Steinbeißer Cobitis taenia   II 

Stint Osmerus eperlanus  V  

Strandgrundel Pomatoschistus microps    

Ukelei Alburnus alburnus    

Zährte Vimba vimba 2 3  

Zander Stizostedion lucioperca    

Zope Abramis ballerus  V  

 

RL HH: Rote Liste Hamburg (FHH, 2015d) 

RL D: Rote Liste Deutschland – (FREYHOF, 2009) 

Rote-Liste-Kategorien (RL): 

0: ausgestorben oder verschollen 
1: vom Aussterben bedroht 
2: stark gefährdet 
3: gefährdet 
R: extrem selten 
G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes 
D: Daten unzureichend  
V: Vorwarnliste 

FFH: Arten des Anhang II und IV der FFH-Richtlini 

* prioritäre Art = in Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG mit dem Zeichen (*) gekennzeichnete Tier- und Pflanzenarten, d.h. 
Arten, für deren Erhaltung der Europäischen Gemeinschaft eine besondere Verantwortung zukommt. 

 

Für Flussneunauge (Lampetra fluviatilis), Meerneunauge (Petromyzon marinus), Strom-

gründling (Romanogobio belingi) und Atlantischen Lachs (Salmo salar) (in Anhang II der 

FFH-Richtlinie gelistete Fischarten) werden im Atlas der Fische und Neunaugen Hamburgs 

                                                

3 Bei der derzeitig existierenden Nordseepopulation des Schnäpels (C. maraena) handelt es sich nach FREYHOF (2009) um 

die gleiche Art, die in der FFH-Richtlinie der Europäischen Union  als Nordseeschnäpel C. oxyrinchus bezeichnet wird 
(FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 2015d). 
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für die Elbe oberhalb Hamburgs ebenfalls Nachweise aufgeführt (FREIE UND HANSESTADT 

HAMBURG 2015d).  

Die Elbe besitzt im Hamburger Gewässersystem die größte Bedeutung für die Fischfauna 

und ist von übergeordneter Bedeutung als Wanderroute für die Langdistanzwanderfische. 
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B 3 Natura 2000 im NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe 

B 3.1 Methodik 

Die Kartierung der FFH-Lebensraumtypen (LRT) ist seit 2007, nach der Erstaufnahme der 

FFH-LRT in den FFH-Gebieten im Jahr 2004, integrierter Bestandteil der Biotopkartierun-

gen. Für jeden FFH-LRT der Wertstufen A, B und C wird ein Biotoperhebungsbogen mit 

den für die FFH-LRTs relevanten Attributen ausgefüllt. Für FFH-LRT der Wertstufe D ist 

dies nicht erforderlich. Die im NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe vorkommenden Le-

bensraumtypen gemäß FFH-Richtlinie wurden zuletzt im Jahr 2009 bis 2014 erfasst und 

jeweils auf einem gesonderten Erhebungsbogen entsprechend den Vorgaben der Kartier-

anleitung für die Biotopkartierung Hamburg (BRANDT & ENGELSCHALL, 2011) beschrieben 

und bewertet. 

 

Die Bewertung des Erhaltungszustandes der FFH-Lebensraumtypen und der Arten der 

FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist die Grundlage für die Ableitung der Entwicklungsziele 

und der durchzuführenden Maßnahmen. Im Folgenden wird das Bewertungssystem erklärt. 

Nach dem Leitfaden der EU-Kommission zum FFH-Monitoring sind die Erhaltungszustände 

der FFH-Lebensraumtypen und -Arten gemäß eines Ampelschemas zu unterscheiden in:  

 

 grün: günstiger Erhaltungszustand 

 gelb: ungünstiger Erhaltungszustand (unzureichend; Vorwarnstufe) 

 rot : ungünstiger Erhaltungszustand (schlecht) 

 grau: unbekannter Erhaltungszustand 

 

Zur Ermittlung des Erhaltungszustandes in der gesamten biogeografischen Region (Ham-

burg: atlantisch) sind gemäß der EU-Kommission folgende Parameter ausschlaggebend:  

 Lebensraumtypen: Verbreitung, Fläche, Strukturen und Funktionen sowie Zukunfts-

aussichten 

 Arten:  Verbreitung, Population, Habitat, Zukunftsaussichten 

Bereits vor der Festlegung der EU-Kommission war in Deutschland ein System der Bewer-

tung der Erhaltungszustände der FFH-Lebensraumtypen und -Arten in den Natura 2000-

Gebieten geschaffen worden, das wie folgt aufgebaut ist: 

 

 A: hervorragender Erhaltungszustand (= günstiger Erhaltungszustand) 

 B: guter Erhaltungszustand (= günstiger Erhaltungszustand) 

 C: mittlerer bis schlechter Erhaltungszustand (= ungünstiger Erhaltungszustand) 
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In Einzelfällen kann auch die Wertstufe D vergeben werden. Hierbei handelt es sich entwe-

der um Flächen, die sich mittel- oder langfristig erst zu einem FFH-Lebensraumtyp entwi-

ckeln könnten oder um Flächen, deren Lebensraumtyp oder Art-Vorkommen für das jewei-

lige Natura 2000-Gebiet nicht repräsentativ ist. 

Folgende Parameter bestimmen die Einstufung des jeweiligen Erhaltungszustands nach 

dem A,B,C-Schema: 

 

 Lebensraumtypen: Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen, Voll-

ständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars und Beeinträchtigungen 

 Arten:  Zustand der Population, Habitatqualität und Beeinträchtigungen  

 

Auf dieser Basis kann einzelflächenbezogen für jeden FFH-Lebensraumtyp und jede FFH-

Art eine Bewertung im A,B,C-Schema vorgenommen werden. Die schutzgut-spezifischen 

Bewertungsschemata sind dabei der Anleitung " Monitoring der FFH-Lebensraumtypen in 

Hamburg - Abgleich der bisher verwendeten Bewertungssysteme zur Beurteilung des Er-

haltungszustandes (Stand: 14. November 2013)und der Anleitung des BfN: "Überarbeitete 

Bewertungsbögen der Bund-Länder-Arbeitskreise als Grundlage für ein bundesweites FFH-

Monitoring" zu entnehmen.  

Eine Übernahme dieses A,B,C-Schemas für die Bewertung der Vogelarten ist sinnvoll und 

wird in Hamburg auch praktiziert. Hierzu gibt es eine Anleitung, die bei der BSU - Staatliche 

Vogelschutzwarte - vorliegt.  

Für den nach Art. 17 der FFH-Richtlinie vorgeschriebenen nationalen Bericht an die EU-

Kommission werden diese Daten aggregiert. Zusammen mit den zusätzlich für die Landes-

ebene erforderlichen Daten zur Verbreitung, Fläche und Zukunftsaussichten ergibt sich ein 

Bericht zur Situation des Erhaltungszustandes der FFH-Lebensraumtypen und -Arten für 

das gesamte Bundesland Hamburg, welcher den Vorgaben des EU-Leitfadens folgt (FFH-

Bericht). In einer weiteren Aggregationsebene werden dann die entsprechenden Berichte 

anderer norddeutscher Länder zu einem Bericht für die atlantische biogeografische Region 

Deutschlands vereinigt. Dieser Bericht wird dann über die Bundesregierung an die EU-

Kommission übermittelt. 

Da die Berichtspflicht einem 6-jährigen Turnus unterliegt, müssen die zugrunde liegenden 

Daten im Rahmen des FFH-Monitorings des Bundeslandes (A,B,C-Bewertung des Erhal-

tungszustandes) fortlaufend überprüft und angepasst werden. So ist nach Artikel 11 der 

FFH-Richtlinie der Erhaltungszustand der Lebensraumtypen des Anhangs I und der Arten 

des Anhangs II, IV und V in der Europäischen Union regelmäßig zu überwachen. Der Ak-

tualisierungsrhythmus der Bewertung des Erhaltungszustandes ist dabei innerhalb der 

FFH-Lebensraumtypen und -Arten unterschiedlich.  

B 3.2 Bestand 

Nachfolgend werden die im NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe vorkommenden FFH-

Lebensraumtypen beschrieben sowie die festgestellten Arten des Anhangs II und IV der 

FFH-Richtlinie. Die Angaben zum Erhaltungszustand der FFH-Lebensraumtypen sind der 
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Biotopkartierung in Hamburg entnommen, der Erhaltungszustand der Arten wurde, sofern 

vorhanden, aus dem Standarddatenbogen zum Natura 2000-Gebiet Hamburger Unterelbe 

übernommen. Der hamburgweite Erhaltungszustand des jeweiligen FFH-Schutzgutes ist 

der Strategie zur Verbesserung des Erhaltungszustandes von FFH-Lebensraumtypen und 

-Arten in Hamburg- entnommen (FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 2014). 

 

Im NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe kommen die FFH-Lebensraumtypen 3270 

(„Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention 

p.p“), 6430 („Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe“) 

und *91E0 (Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior) vor. 

 

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Biotope, die mit der Biotopkartierung 

Hamburg als FFH-Lebensraumtyp erfasst wurden, sowie ergänzend über die Biotope, die 

mit Erfassungen aus den Jahren 2006 bis 2014 dem Komplexlebensraum 3270 zugeordnet 

wurden (Biotop-Nr. in Klammern). 

 

Tabelle B 3-1: Liste der im NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe vorkommenden FFH-
Lebensraumtypen 

Biotop-Nr. Biotoptyp LRT 

Billwerder Insel 

7028_2009_18 Tide-Röhricht (FWV) 3270 

7028_2009_66 Wettern (FLH) 3270 

Vorland Moorfleeter Hauptdeich 

7028_2009_17 Tide-Röhricht (FWV) 3270 

7028_2009_63 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

7028_2009_65 Hochstaudensäume der Unterelbe (NUE) 6430 

7028_2009_67 Fluss-Altarm (FFT) 3270 

7028_2013_71 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

7028_2013_72 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

7028_2013_73 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

Spadenländer Spitze 

7028_2009_17 Tide-Röhricht (FWV)  3270 

7028_2009_47 Flusswatt ohne Bewuchs (FWO) 3270 

7028_2009_48 Tide-Röhricht (FWV) 3270 

7028_2009_63 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 
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Biotop-Nr. Biotoptyp LRT 

7028_2009_64 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

7028_2009_67 Fluss-Altarm 3270 

7028_2009_68 Fluss ausgebaut 3270 

7028_2013_74 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

7028_2013_75 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

7028_2013_76 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

7028_2013_77 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

7028_2013_78 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

Vorland Obergeorgswerder Hauptdeich 

6828_2010_95 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

6828_2010_116 Hochstaudensäume der Unterelbe (NUE) 6430 

6828_2013_118 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

6828_2013_119 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

6828_2009_233 Tide-Röhricht (FWV) 3270 

6828_2010_234 Hochstaudensäume der Unterelbe (NUE) 6430 

7028_2009_41 Hochstaudensäume der Unterelbe (NUE) 6430 

7028_2009_42 Flusswatt ohne Bewuchs (FWO) 3270 

7028_2009_44 Tide-Röhricht (FWV) 3270 

7028_2009_45 Flusswatt ohne Bewuchs (FWO) 3270 

Spadenlander Busch/Kreetsand 

(Elbe) Fluss, ausgebaut (FFA) 3270 

(6826_2006_118) Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer 

Standorte (AKM) 

3270 

(6826_2006_127) Tide-Röhricht (FWV) 3270 

(6826_2006_128) Tide-Weidenauwald (WWT) 3270 

6826_2013_146 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

6826_2013_147 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

(6828_2010_95) Tide-Weiden-Auwald (WWT) 3270 

(6828_2010_115) Tide-Röhricht (FWV) 3270 

6828_2013_118 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 
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Biotop-Nr. Biotoptyp LRT 

Vorland Ruschorter Hauptdeich 

(6826_2006_127) Tide-Röhricht (FWV) 3270 

(6826_2006_128) Tide-Weidenauwald (WWT) 3270 

6826_2010_143 Hochstaudensäume der Unterelbe (NUE) 6430 

6826_2010_144 Hochstaudensäume der Unterelbe (NUE) 6430 

6826_2013_149 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

Vorland Moorwerder Hauptdeich 

(6826_2006_127) Tide-Röhricht (FWV) 3270 

6826_2013_145 Hochstaudensäume der Unterelbe (NUE) 6430 

6826_2013_147 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

6826_2013_148 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

6826_2010_286 Hochstaudensäume der Unterelbe (NUE) 6430 

7024_2014_491 Hochstaudensäume der Unterelbe (NUE) 6430 

7024_2014_493 Hochstaudensäume der Unterelbe (NUE) 6430 

7024_2014_494 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

(7026_2010_2) Schilf-Röhricht (NRS) 3270 

(7026_2006_37) Fluss ausgebaut (FFA) 3270 

Vorland Spadenländer Hauptdeich 

7024_2014_54 Hochstaudensäume der Unterelbe (NUE) 6430 

7024_2013_59 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

7024_2013_60 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

7024_2014_435 Hochstaudensäume der Unterelbe (NUE) 6430 

(7024_2014_436) Schilf-Röhricht (NRS) 3270 

7024_2014_437 Hochstaudensäume der Unterelbe (NUE) 6430 

(7024_2014_489) Fluss ausgebaut (FFA) 3270 

Bunthäuser Spitze 

6824_2013_212 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

7022_2013_13 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

7022_2014_64 Hochstaudensäume der Unterelbe (NUE) 6430 

(7022_2014_65) Tide-Röhricht (FWV) 3270 
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Biotop-Nr. Biotoptyp LRT 

7024_2013_56 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

7024_2013_61 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

(7024_2014_62) Priel (FWP) 3270 

(7024_2014_63) Tide-Röhricht (FWV) 3270 

7024_2014_343 Hochstaudensäume der Unterelbe (NUE) 6430 

(7024_2014_345) Schilf-Röhricht (NRS) 3270 

7024_2014_348 Weidengebüsch unter Tideeinfluss (HFT) *91E0 

(7024_2014_349) Flussstrand (FSV) 3270 

(7024_2014_489) Fluss ausgebaut (FFA) 3270 

7024_2014_495 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

Vorland Gauerter Hauptdeich 

7022_2013_12 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

(7022_2014_82) Schilf-Röhricht (NRS) 3270 

(7022_2014_85) Schilf-Röhricht (NRS) 3270 

7022_2014_88 Hochstaudensäume der Unterelbe (NUE) 6430 

7222_2012_31 Hochstaudensäume der Unterelbe (NUE) 6430 

(7222_2014_343) Schilf-Röhricht (NRS) 3270 

Vorland Wrauster Bogen 

7418_2012_1 Hochstaudensäume der Unterelbe (NUE) 6430 

7420_2012_3 Hochstaudensäume der Unterelbe (NUE) 6430 

7420_2012_35 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

7420_2012_85 Hochstaudensäume der Unterelbe (NUE) 6430 

(7420_2012_112) Priel (FWP) 3270 

Vorland Hower / Zollenspieker Hauptdeich 

(7616_2012_6) Tide-Röhricht (FWV) 3270 

7616_2012_10 Hochstaudensäume der Unterelbe (NUE) 6430 

7616_2012_12 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

(7618_2012_12) Tide-Röhricht (FWV) 3270 

7618_2012_37 Hochstaudensäume der Unterelbe (NUE) 6430 

7816_2010_31 Hochstaudensäume der Unterelbe (NUE) 6430 
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Biotop-Nr. Biotoptyp LRT 

7816_2014_231 Hochstaudensäume der Unterelbe (NUE) 6430 

7816_2014_232 Tide-Weiden-Auwald (WWT) *91E0 

7816_2014_233 Hochstaudensäume der Unterelbe (NUE) 6430 

 

Der LRT 3270 stellt einen Komplexlebensraum dar, da neben den eigentlichen 

Schlammuferfluren (Vegetation des Chenopodion rubri p.p. (Gänsefuß-Gesellschaften) und 

Bidention p.p. (Zweizahn-Gesellschaft)) auch der umgebende Fluss mit seiner sonstigen 

Ufervegetation in der Definition eingeschlossen ist. Im Bereich des NSG gehört damit der 

Flusslauf der Elbe und die begleitenden Tide-Röhrichte und Hochstaudenfluren zu diesem 

LRT. Unter dem bestehenden starken Tideeinfluss können sich keine großflächigen und 

damit artenreichen, gut strukturierten Schlammuferfluren im eigentlichen Sinne bilden. Der 

LRT 3270 wird daher im Schutzgebiet als Komplexlebensraum mit C bewertet, darin einge-

bettet können Schlammuferfluren im eigentlichen Sinne in kleinen Flächenanteilen eine Be-

wertung A oder B erreichen.  

 

Gefährdungen für diesen LRT: 

 

 Uferverbau, strombauliche Maßnahmen 

 Unnatürliche Strömungsverhältnisse 

 Tidehubzunahme 

 schiffsinduzierter Sog 

 Beeinträchtigungen der Uferstrukturen, wie z.B. Trittbelastung durch Freizeitnut-

zung 

 

Der FFH-Lebensraumtyp 6430 Feuchte Hochstaudenfluren ist im NSG kleinflächig erfasst 

worden. Gefährdungen im NSG sind insbesondere: 

 

 Einschränkungen der Gewässerdynamik 

 Uferverbau und –befestigung 

 Unangepasste Gewässerunterhaltung 

 Nicht naturnahe Strömungsverhältnisse  

 Tidehubzunahme 

 Invasive Arten und  

 Ungelenkte Erholungsnutzung (angeln, lagern) 

 

Als prioritärer FFH-Lebensraumtyp *91E0 sind im NSG die Tide-Weiden-Auwälder (WWT) 

erfasst. Gefährdungsursachen im NSG sind: 
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 Veränderung der Überflutungsdynamik, Erosion von Standorten 

 Fluss- und strombauliche Ufersicherungs- und Instandsetzungsarbeiten 

 Veränderung der Auenmorphologie 

 Tidehubzunahme 

 Einwanderung invasiver Arten 

 Erholungsdruck und Ablagerung von Müll etc. 

 

Tabelle B 3-2: FFH-Lebensraumtypen im NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe 

FFH-LRT  Code Zust. HH Angaben in ha je Erhaltungszustand Gesamtfläche 
[ha] 

   A B C D  

Flüsse mit Schlammbänken 
mit Vegetation des 
Chenopodion rubri p.p. und 
des Bidention p.p 

3270 
ungünstig / 

schlecht 
 1,01 137,67  138,68 

Feuchte Hochstaudenfluren 
der planaren und montanen 
bis alpinen Stufe  

6430 

 

 

 

 

ungünstig / 
schlecht 

 2,08 1,86  3,94 

* Auen-Wälder mit Alnus glu-
tinosa und Fraxinus excel-
sior 

91E0 ungünstig / 
schlecht  

4,31 24,56 9,12  37,99 

 
* prioritärer Lebensraumtyp = in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG mit dem Zeichen (*) gekennzeichnete Lebensraumtypen, 
d.h. natürliche Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen 
werden müssen. 

 

Tabelle B 3-3: Arten des Anhang II und IV der FFH- Richtlinie und Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 
im NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe 

 

Art  Code Zust. HH Zu-
stand 

Population Fortpflanzung sonstige Lebens-
raumnutzung 

Vogelart        

Lanius collurio Neuntöter A338  - Wenige Ein-
zeltiere 

  

Luscinia svecica  Blaukehlchen A272  - Wenige Ein-
zeltiere 

  

FFH-Tierart        

Alosa fallax Finte 1103 ungüns-
tig/unzu-
reichend 
(U1) 

C Potentielles 
Auftreten von 
Larven und 
Jungfischen 

Nein Flachwasser-be-
reiche, Buhnenfel-
der und Priele 

Aspius aspius Rapfen 1130 Günstig 
(FV) 

B Alle Altersfor-
men 

Vermutlich ja  Hauptstrom, 
Flachwasser-be-
reiche, Buhnenfel-
der und Priele 
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Art  Code Zust. HH Zu-
stand 

Population Fortpflanzung sonstige Lebens-
raumnutzung 

Castor fiber Europäischer 
Biber 

1337 ungüns-
tig/schlec
ht (U2) 

- Biberburg im 
südlichen Ab-
setzbecken 
der Billwerder 
Insel  

Bislang Nein Absetzbecken und 
Gehölze auf der 
Billwerder Insel 

Cobitis taenia Steinbeißer  ungüns-
tig/unzu-
reichend 
(U1) 

D Aus dem Ge-
wässersystem 
der Marschen 
verdriftete 
Tiere 

  

* Coregonus 
maraena, syn. 
Coregonus ox-
yrhynchus 

*Nordsee-
schnäpel 

*1113 ungüns-
tig/schlec
ht (U2) 

D Adulte und 
Jungfische 

Nein Hauptstrom, 
Flachwasser-be-
reiche, Buhnenfel-
der 

Cucujus cinna-
berinus  

Scharlachkäfer 1086 unbe-
kannt 

- 4 Standorte 
im Vogel-
schutzgehölz 
in 2017 

ja Frisch abgestor-
bene Äste und 
Stämme von Wei-
den und Pappeln 

Eptesicus seroti-
nus 

Breitflügelfle-
dermaus 

1327 ungüns-
tig/unzu-
reichend 
(U1) 

- Nachweis ein-
zelner Indivi-
duen  

Nein Quartiere vermutl. 
in den hinter-
deichs befindli-
chen Gebäuden; 
NSG als Nah-
rungshabitat 

Gomphus fla-
vipes 

Asiatische Keil-
jungfer 

1040 unbe-
kannt 

- Larvennach-
weis im Be-
reich der Bill-
werder Insel -
Larvenfund 
als Verdriftung 
gewertet, kein 
bodenständi-
ges Vorkom-
men 

ja  

 

Uferbereiche grö-
ßerer Flüsse 

Lampetra fluvia-
tilis 

Flussneunauge 1099 Günstig 
(FV) 

B Wandernde 
Individuen 

Nein Stromkanten der 
Elbe als Wander-
strecke  

Lutra lutra Fischotter  1355 ungüns-
tig/schlec
cht (U2) 

- Indirekte 
Nachweise 
(Losung) im 
Bereich der 
Absetzbecken 

Vermutlich nur 
Streifgebiet  

Gewässersystem 
Holzhafengraben 
und Absetzbecken 

Misgurnus fossi-
lis 

Schlammpeitz-
ger 

1145 ungüns-
tig/unzu-
reichend 
(U1) 

D Aus dem Ge-
wässersystem 
der Marschen 
verdriftete 
Tiere 

  

Myotis nattereri Fransenfleder-
maus 

1320 Günstig 
(FV) 

- Nachweis ein-
zelner Indivi-
duen 

 NSG hauptsäch-
lich Jagdhabitat; 
möglicherweise 
Quartiere in den 
Auwäldern 

Myotis 
dasycneme 

Teichfleder- 
maus 

1318 unbe-
kannt 

- Nachweis ein-
zelner Indivi-
duen 

Nein NSG hauptsäch-
lich Jagdhabitat 

Myotis dauben-
tonii 

Wasserfleder- 

maus 

1314 ungüns-
tig/unzu-
reichend 
(U1) 

- Nachweis ein-
zelner Indivi-
duen 

 NSG hauptsäch-
lich Jagdhabitat; 
möglicherweise 
Quartiere in den 
Auwäldern 
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Art  Code Zust. HH Zu-
stand 

Population Fortpflanzung sonstige Lebens-
raumnutzung 

Nyctalus noctula Großer Abend-
segler 

1312 ungüns-
tig/unzu-
reichend 
(U1) 

- Nachweis ein-
zelner Indivi-
duen 

Ja 

(Quartier auf der 
Billwerder Insel) 

NSG hauptsäch-
lich Jagdhabitat; 
möglicherweise 
Quartiere in den 
Auwäldern 

Petromyzon ma-
rinus 

Meerneunauge 1095 Günstig 
(FV) 

B Wandernde 
Individuen 

Nein Stromkanten der 
Elbe als Wander-
strecke  

Plecotus auritus Braunes Lang-
ohr 

1326 Günstig 
(FV)) 

- Nachweis ein-
zelner Indivi-
duen 

 NSG hauptsäch-
lich Jagdhabitat; 
möglicherweise 
Quartiere in den 
Auwäldern 

Pipistrellus 
nathusii 

Rauhautfleder-
maus 

1317 Günstig 
(FV) 

- Nachweis ein-
zelner Indivi-
duen 

 NSG hauptsäch-
lich Jagdhabitat; 
möglicherweise 
Quartiere in den 
Auwäldern 

Pipistrellus pi-
pistrellus 

Zwergfleder- 

maus 

1309 ungüns-
tig/unzu-
reichend 
(U1) 

- Nachweis ein-
zelner Indivi-
duen 

Ja 

(Quartier auf der 
Billwerder Insel) 

NSG hauptsäch-
lich Jagdhabitat  

Rana arvalis Moorfrosch 1214 ungüns-
tig/schlec
cht (U2) 

 Kleiner Be-
stand im Be-
reich der Bill-
werder Insel 

ja Stillgewässer der 
Absetzbecken 

Rhodeus ama-
rus 

Bitterling 1134 ungüns-
tig/unzu-
reichend 
(U1) 

D Aus dem Ge-
wässersystem 
der Marschen 
verdriftete 
Tiere 

  

Romanogobio 
belingi 

Stromgründling 1124 unbe-
kannt 

 Vorkommen 
wahrschein-
lich 

wahrscheinlich Hauptstromberei-
che der Elbe 

Salmo salar Lachs 1106 ungüns-
tig/schlec
cht (U2) 

B Wandernde 
Individuen 

Nein Hauptstrom der 
Elbe als Wander-
strecke  

FFH-
Pflanzenart 

       

* Schierlings-  

 Wasserfenchel 

Oenanthe coni-
oides 

1601 ungüns-
tig/unzu-
reichend 
(U1) 

B 109 Indivi-
duen in 2017 

 Süßwasserwatten, 
Priele und Auwäl-
der 

* prioritäre Art = in Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG mit dem Zeichen (*) gekennzeichnete Tier- und Pflanzenarten, d.h. 
Arten, für deren Erhaltung der Europäischen Gemeinschaft eine besondere Verantwortung zukommt. 
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 TABELLEN DER KÜRZEL FÜR BEZEICHNUNGEN 

Tabelle C-1: Liste der bezeichneten Biotope im NSG Auenlandschaft Obere Tideelbe 

Kürzel Beschreibung 

AKF Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte 

AKM Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte 

AKN Neophytenflur 

APT Ruderalflur trockener Standorte 

FFA Fluss, ausgebaut 

FFM Fluss, naturnah mit Beeinträchtigungen / Verbauungen  

FFT Fluss-Altarm 

FK Kanal 

FLH Wettern, Hauptgraben 

FSV Flussstrand, naturnah 

FWO Flusswatt, ohne Bewuchs 

FWP Priel 

FWV Tideröhricht 

FWX Verbautes Elbufer mit naturnahen Vegetationselementen  

FWZ 
Sonstige naturnahe Flächen im Wasserwechselbereich der tidebeeinflussten Fluss-
läufe 

GFF Flutrasen 

GFS Sonstige wechselnasse Stromtalwiesen und -weiden 

GIM Artenarmes gemähtes Grünland mittlerer Standorte 

GMZ Sonstiges mesophiles Grünland 

HFT Weidengebüsch unter Tideeinfluss 

HGF Naturnahes Gehölz feuchter – nasser Standorte 

HUZ Sonstiger Ufergehölzsaum 

NRS Schilf-Röhricht  

NUE Hochstaudensäume der Unterelbe 

SEZ Sonstiges, naturnahes, nährstoffreiches Kleingewässer 

SXK Klärteich, Absetzbecken 

VKS Schleusenanlage, Hebe- Sperrwerk 

WPB Birken- und Espen-Pionier- oder Vorwald 

WWT Tide-Weiden-Auwald 

WXP Pappelforst 

ZHN Gepflanzter Gehölzbestand aus vorwiegend heimischen Arten 

ZRW Stadtwiese 
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 NATURA 2000  

E 1 Standarddatenbogen des Natura 2000-Gebietes Hamburger Unterelbe 

Gebiet 

Gebietsnummer: 2526-305 Gebietstyp: B 

Landesinterne Nr.:   Biogeografische Region: A 

Bundesland: Hansestadt Hamburg 

Name: Hamburger Unterelbe 

geografische Länge (Dezimalgrad): 10,0994 geografische Breite (Dezimalgrad): 53,4533 

Fläche: 739,00 ha   

Vorgeschlagen als GGB: August 2004 Als GGB bestätigt: Januar 2008 

Ausweisung als BEG:   Meldung als BSG:   

Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:   

Einzelstaatliche Rechtgrundlage für die Ausweisung als BSG:   

Einzelstaatliche Rechtgrundlage für die Ausweisung als BEG:   

Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:   

Bearbeiter: Christian Michalczyk 

Erfassungsdatum: Mai 2004 Aktualisierung: Juni 2017 

meldende Institution: Beh. f. Umwelt und Energie (Hamburg) 

TK 25 (Messtischblätter): 

MTB 2426 Wandsbek 

MTB 2526 Allermöhe 

MTB 2527 Bergedorf 

MTB 2627 Winsen (Luhe) 

Inspire ID:   

Karte als pdf vorhanden? nein 

NUTS-Einheit 2. Ebene: 

DE60 Hamburg 

Naturräume: 

670 Stader Elbmarschen 

naturräumliche Haupteinheit:  

D24 Untere Elbeniederung (Elbmarsch) 
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Bewertung, Schutz: 

Kurzcharakteristik: 
von Hochwasserschutzanlagen eingefasstes limnisches Elbeästuar mit typischer, in Teilbereichen vollständiger Zonierung, 

breiteres Vorland nur abschnittsweise vorhanden, z.T. stark anthropogen überformt 

Teilgebiete/Land: Norderelbe, Süderelbe, Dove-Elbe, Bunthäuser Spitze, Overhaken, Overwerder 

Begründung: 
Dynamik des limnisches Elbeästuar mit Tief- und Flachwasserbereichen, Süßwasserwatten, Tide-Röhrichten und Tide-Au-

wäldern, wandernde Fischarten und Standorte des Schierlings-Wasserfenchels 

Kulturhistorische Be-

deutung: 
Schifffahrtsweg 

geowissensch. Be-

deutung: 
  

Bemerkung:   

Biotopkomplexe (Habitatklassen): 

J2 Ried- und Röhrichtkomplex 10 % 

L Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil) 10 % 

X01 Ästuare (Fließgewässermündungen mit Brackwassereinfluß u./od. Tidenhub, incl. Uferbiotope) 80 % 

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE: 

Gebietsnum-

mer 

Num-

mer 

FLandesint.-

Nr. 
Typ 

Sta-

tus 
Art Name 

Fläche-

Ha 

Fläche-

% 

2526-305 
2526-

302 
  FFH b / Heuckenlock/Schweenssand 129,00 0 

2526-305 
2527-

303 
  FFH b / Borghorster Elblandschaft 230,00 0 

2526-305 
2627-

301 
  FFH b / Zollenspieker/Kiebitzbrack 109,00 0 

2526-305     LSG b + 
Schutz v. Landschaftsteilen in bestimmten Gemar-

kungen 
550,00 74 

2526-305     NSG b + Auenlandschaft Norderelbe 222,00 0 

Legende 

Status Art 

b: bestehend *: teilweise Überschneidung 

e: einstweilig sichergestellt +: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet) 

g: geplant -: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet) 

s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten /: angrenzend 

  =: deckungsgleich 

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets: 
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Gefährdung (nicht für SDB relevant): 

s. Punkt 6.1 

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen: 

Code Bezeichnung Rang Verschmutzung Ort 

A01 Landwirtschaftliche Nutzung gering (geringer Einfluß)   innerhalb 

D03.02 Schifffahrtswege (künstliche), Kanäle hoch (starker Einfluß)   innerhalb 

E01.02 lockere Bebauung mittel (durchschnittlicher Einfluß)   innerhalb 

F02.03 Angelsport, Angeln gering (geringer Einfluß)   innerhalb 

G02.08 Camping- und Caravanplätze mittel (durchschnittlicher Einfluß)   ausserhalb 

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen: 

Code Bezeichnung Rang Verschmutzung Ort 

K01.04 Überflutung, Überstauung hoch (starker Einfluß)   innerhalb 

L02 Sturmflut, Tsunami mittel (durchschnittlicher Einfluß)   innerhalb 

L08 Hochwasser, Überschwemmung (natürlich) hoch (starker Einfluß)   innerhalb 

Management: 

Institute 

Beh. f. Umwelt und Energie  

Naturschutzamt  

Status: J: Bewirtschaftungsplan liegt vor 

Pflegepläne 

Maßnahme / Plan Link 

Integrierter Bewirtschaftungsplan Elbeästuar http://www.natura2000-unterelbe.de/ 

Erhaltungsmassnahmen: 

Erhalt der Dynamik des Elbeästuars mit seiner typischen Flora u. Fauna, Erhalt der Wanderstrecke für Fischarten  
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Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie 

Code Name 
Fläche 

(ha) 
PF NP 

Daten-

Qual. 
Rep. 

rel.-

Grö. 

N 

rel.-

Grö. 

L 

rel.-

Grö. 

D 

Erh.-

Zust. 

Ges.-

W. N 

Ges.-

W. L 

Ges.-

W. D 
Jahr 

3270 

Flüsse mit Schlammbänken 

mit Vegetation des 

Chenopodion rubri p.p. und 

des Bidention p.p. 

640,5432     G B 5 5 2 C A A C 2014 

3270 

Flüsse mit Schlammbänken 

mit Vegetation des 

Chenopodion rubri p.p. und 

des Bidention p.p. 

2,8195     G B 1 1 1 B B B C 2012 

6431 
Feuchte Hochstaudenflu-

ren, planar bis montan 
4,2357     G A 1 4 1 B B A C 2014 

6431 
Feuchte Hochstaudenflu-

ren, planar bis montan 
4,2956     G A 1 2 1 C C C C 2014 

91E0 

Auenwälder mit Alnus glu-

tinosa und Fraxinus excel-

sior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

11,1124     G A 1 1 1 C B A B 2014 

91E0 

Auenwälder mit Alnus glu-

tinosa und Fraxinus excel-

sior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

5,1660     G A 1 2 1 A A A B 2013 

91E0 

Auenwälder mit Alnus glu-

tinosa und Fraxinus excel-

sior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

28,9570     G A 1 3 1 B A A B 2013 

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten 

Ta-

xon 
Name S NP 

Sta-

tus 

Dat.-

Qual. 

Pop.-

Größe 

rel.-

Grö. 

N 

rel.-

Grö. 

L 

rel.-

Grö. 

D 

Biog.-

Bed. 

Erh.-

Zust. 

Ges.-

W. N 

Ges.-

W. L 

Ges.-

W. D 
Anh. Jahr 

FISH 
Alosa fallax 

[Finte] 
    j kD v 1 1 1 h C C B C II 2010 

FISH 
Aspius aspius 

[Rapfen] 
    r kD p 2 4 1 w B B A B II 2010 

FISH 
Cobitis taenia 

[Steinbeißer] 
    r kD v D D D           II 2005 

FISH 

Coregonus oxy-

rinchus [Nord-

seeschnäpel] 

    m kD v D D D           II 2006 

FISH 

Lampetra fluvia-

tilis [Flußneun-

auge] 

    m kD p 4 5 3 m B A A B II 2004 

FISH 

Misgurnus fossi-

lis [Schlamm-

peitzger] 

    r kD v D D D           II 2003 

FISH 

Petromyzon ma-

rinus [Meer-

neunauge] 

    m kD p 3 5 2 m B A A B II 2004 

FISH 

Rhodeus seri-

ceus amarus ( = 

Rhodeus amarus 

[Bitterling]) 

    r kD v D D D           II 2005 
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FISH 

Salmo salar 

[Lachs (nur im 

Süßwasser)] 

    m kD r 5 5 4 m B A A B II 2003 

PFLA 

Oenanthe conioi-

des [Schierling-

Wasserfenchel] 

    r G 247 3 4 3 e B A A A II 2015 

 

weitere Arten 

Taxon Code Name S NP Anh. IV Anh. V Status Pop.-Größe Grund Jahr 

  

Legende 

Grund Status 

e: Endemiten a: nur adulte Stadien 

g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen) b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse) 

i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum 

u.a.) 
e: gelegentlich einwandernd, unbeständig 

k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...) g: Nahrungsgast 

l: lebensraumtypische Arten j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier) 

n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung) m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging 

o: sonstige Gründe n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare) 

s: selten (ohne Gefährdung) r: resident 

t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise 

z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung 
t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbe-

lege...) 

Populationsgröße u: unbekannt 

c: häufig, große Population (common) w: Überwinterungsgast 

p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)   

r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)   

v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)   

Literatur: 

Nr. Autor Jahr Titel Zeitschrift Nr. 
Sei-

ten 

Ver-

lag 

hh0011 
Diercking, R. & 

Wehrmann, L. 
1991 

Artenschutzprogramm Fische und 

Rundmäuler In Hamburg 

Naturschutz und Land-

schaftspflege in Hamburg 
38     

HH63413165046686 Diverse   Biotopkartierung Hamburg         

HH63374113724628 Diverse   
regelmäßiges Monitoring der FFH-

Arten Anhang II 
        

HH63373844937784 EGL et al:   
regelmäßiges Monitoring der FFH-

Lebensraumtypen 
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HH63373845038972 EGL   
Ersterfassung der FFH-

Lebensraumtypen 
        

Dokumentation/Biotopkartierung: 

Biotopkartierungsbögen 6626, 6826, 6828, 6830, 7024, 7026, 7028, 7030, 7224, 7222, 7420, 7422, 7618-, 7620, 7818, 8018, 8218, 8220, 8420,8422, 

8622  

 

Dokumentationslink: 

  

Eigentumsverhältnisse: 

Bund 90 % 

Land 7 % 

Kommunen 0 % 

Sonstige 0 % 

gemeinsames Eigentum/Miteigentum 0 % 

Privat 3 % 

Unbekannt 0 % 
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